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à 44.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, 18Z5. Zweite Hälfte.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der ersten Sitzung. — Montag, den 29. Juni 1835.

TagsatzungSinstrnktionen.)

Ttllier. Ich nehme mir auch die Freiheit, die Proposition
des VorortS zu unterstützen. Bis jetzt ist für die praktische Bil-
dung unseres Stabes nicht genug geschehen; man glaubte einzig
und allein durch die theoretische Bildung zu genügen. Theore-
tische Bildung ist freilich nöthig, aber wenn man die Grund-
sätze der KricgSwissenschaft bloß auf dem Papier kennt, so reicht
daS bei weitem nicht hin, und es ist sehr nöthig, daß unsere
höhern Stabsoffiziere den Zustand des Militärwesens von ganz
Europa kennen, und zwar namentlich sehen können, wie daS

Militärwesen bei denjenigen großen Nationen beschaffen ist, die
im Falle sein können, den Krieg an unsern Grenzen und vielleicht
gegen unsere Grenzen zu führen. Opfer wie das vorgeschlagene
sollen wir «nS daher nicht reuen lassen. Aber auch den Vor.
schlag deS Herrn Stettler könnte ich nicht ganz verwerfen, denn
dieser kann sehr wohl neben jenem bestehen, und es ist nöthig,
daß nicht nur unter den gegenwärtigen ältesten Offizieren eine
gewisse praktische Bildung vorhanden sei, sondern auch die jüngern
Offiziere, welche später in unsern Stab einrücken werden, be-

dürfen derselben. Hiezu würden wir am besten gelangen, wenn
man jünger« Offizieren, die etwa irgend einen Feldzug mit zu
machen wünschen, dazu behülflich sein wollte. Die Generation un.
serer guten und besonders praktisch gebildeten Offiziere stirbt allmä-
Ug ans, und heut zu Tage ist der Krieg so schwierig und verwickelt,
daß politische Gesinnung und Enthusiasmus nicht mehr allein
ausreichen. Ich möchte also daS Eine vor allem aus thun, und
daS Andere nicht lassen, daher unterstütze ich sowohl den Vor.
schlag deS VorortS als den von Herrn Stettler.

Fellenberg. Indem ich vollkommen Herrn Tillier bei.
stimme, muß ich beifügen, daß gegenwärtig bereits mehrere
junge Schweizer auS Privatantricb sich in verschiedenen auslän.
dischen Diensten befinden, aber nicht aus einem Fuße, wie es

durch Négociation zweckmäßiger zu erhalten wäre. ES ist wohl
zu unterscheiden zwischen cmer solchen Erleichterung durch eine

Négociation, und zwischen Kapitulationen, welche durch die Ver-
faffung untersagt sind. Ich möchte aber nicht, daß solche Nego-
ciationen bloß in einer Richtung z. B. ausschließlich mit Frankreich
oder Preußen geschehe, indem alle Mächte unsere Neutralität
garantirt haben, und eS allen gleich daran gelegen sein muß,
daß wir im Stande seien unsere Neutralität zu behaupten. Ich
verdanke dem Herrn Stettler seinen Antrag gar sehr.

von Tavel, Schultheiß. ES ist bereits bemerkt worden,
daß der Antrag deS ersten Herrn Präopinantcn einen andern

Zweck habe, alö die MilitäraufsichtSbehörde und der Vorort,
welche bezwecken, den wirklich angestellten Stabsoffizieren die

seltene Gelegenheit zu verschaffen, großen Truppenzusammcnzügcn
beizuwohnen, damit dieselben, die im Falle sind unsere Neutralität

vertheidigen zu müssen, sich durch selbsteigenc Anschauung
überzeugen können, was für Fortschritte die Militärwissenschaft
in den verschiedenen Staaten Europas gemacht haben könne.

Aber auch der Zweck deS Herrn Präopinanren ist sehr lobenS-

wcrth, und ich kann demselben in à«î ganz beipflichten, für
jetzt aber muß ich ihn angreifen, weil nächstens von der Tag-
satzüng eine neue Militärorganisation wird berathen werden;
sollte diese zum Beschlusse erhoben werden, so würden wir dann
Mittel genug in der Hand haben, um unsere Offiziere zum eid-
genössischcn Stäbe zu befähigen. Sollte aber jene Milirärorga.
nisation von den Ständen nicht angenommen werden, so wird
die Aufsichtsbehörde von selbst im Falle sein, Anträge darüber
zu stellen, wie unsere jungen Leute sich zu tüchtigen Stabsoffizieren

bilden könnten. So lobenSwerth und zweckmäßig an
und für sich der Vorschlag des Herrn Stettler ist, so wäre eS

doch für jetzt nicht der Moment, denselben auf der diesjährigen
Tagsatzung zur Sprache zu bringen, sondern besser erwarten wir
das Schicksal der eidgenössischen Militärorganisation.

Abstimmung:
Der Antrag der MilitäraufsichtSbehörde und des VorortS wird

durchS Handmehr angenommen.
Hier zu bleiben Mehrheit.
Für die Erheblichkeit deS vorgeschlagenen Zusatzes 18 Stimmen.
Die Artikel 17 bis und mit Artikel 23 iverden ohne Bemer¬

kung durchS Handmehr angenommen.

Art. 21, Revision deS BundeSverirageS von I8t5.
Der RegierungSrath schlägt hierüber folgende Instruktion vor :

§. 24.
Revision des BnndeSvcrtrageS zwischen den zweiundzwanzig Kan¬

tonen der Schweiz vom 7. Augstmonat 1815.

(Abschied von 1834, §. XXIV, Seite 03 bis 79).
X. Schon unterm 21. Christmonat 1833 beschloß der Große

Rath Unseres Standes.-
1 Von der Nothwendigkeit einer durchgreifenden BundcSrevi.

sion überzeugt, und bereit, hiefür bedeutende Opfer zu
bringen, stimme Bern, so viel an ihm, zu Aufstellung eines
nach dem Verhältnisse der Bevölkerung zu ernennenden und
mit dieser Revision zu beauftragenden VerfassungSrathcS.

2) Die auf die Tagsatzung abzuordnende Gcsandschaft erhalte
sonach die bestimmteste Weisung, auf Eiuschlagnng dieses
einzig rationellen WcgcS zu Bewerkstelligung der BundeSre-
vision zu dringe» und daö Möglichste zu thun, um auch die
übrigen Stände für die Aufstellung eines eidgenössischen
VerfassungöratheS zu gewinnen.

Obschon nun diese Eröffnung im Schooße der letztjährigen
Tagsatzung wenig Anklang fand, muß der Stand Bern, da die
Gründe, welche sie hervorgerufen, noch in all ihrem Gewichte
fortbestehen, darauf beharren, und jeden andern Modus einer
Revision deS Bundes als von der einzig natürlichen und rechtlichen

Grundlage abgehende und die Erreichung deS großen
Zweckes mehr hindernd alö fördernd, verwerfen. Hingegen scheint
eS ihm bei der geringen Aussicht, die Hälfrc der Stände bald
einem solchen Votum sich anschließen zu sehen, einstweilen nicht
der Fall zu sein, über den Antrag St. G allen S, den cidSgcnössischen



VerfassungSrath einzuberufen, sobald die Mehrheit der Kantone
und der schweizerischen Bevölkerung dafür entschieden/ auSzu-

sprechen; erst muß ihm daran liegen zu wissen/ waS für eme

Wendung die RcvlsionSfragc überhaupt neb men wird.
II. WaS die von Graubündcn angeregte Frage: -, welche

Behörde der vorörllichen Kantone mit der eidgenössischen Ge-

..schäfrSleitnng beauftragt sei," betrifft/ so glaubt Bern der

Ta g sa y n n g die Besuginß zu Entscheidung derselben absprechen

zu sollen. Der Bundesvcrrrag <J. 10) läßt die Attribute des

VororrS lediglich ans den Kanton übergehen; Behörden bezeichnet

er keine und wollte keine bezeichnen. Warum sonn im Art. S

die Worte: „Sie kann auch derjenigen Behörde des VororceS/
welche mit der cldSgenössischcn Geschäftsführung beauftragt ist

n. s. w.? - Offenbar doch nur/ weil eben der Bund die Bezeichnung

dieser Behörde dem vorörllichen Kantone überlassen wollte.

Die Gesandtschaft wird also darauf dringe»/ daß über den

Antrag GraubündenS zur Tagesordnung geschritten werde, und

wenn das nicht belieben sollte, auf jeden Fall die Rechte BernS,
aiS eines der cidSgenössischen Vororte, gegen jeden inkompetenten
Beschluß der Tagsatzung verwahren. "

Wnß, RegiernngSrath. Ich muß hier eine Meinung repro-
duziren, die schon voriges Jahr, bezüglich auf die BundeSrcvi-
fionSangelegenheit, von Seite der Minorität deS diplomatischen
Departements angebracht, hier aber nicht unterstützt worden ist.

Mir ist cS insofern gleichgültig, ob diese Meinung jetzt die

Mehrheit erhalte, aber ich glaube cS in meiner Pflicht, bei

einer so wichtigen Frage die Gründe noch einmal in Erinnerung
zu bringen, von denen voriges Jahr die Minorität geleitet
worden ist. In den neuern Zeiten ist in der Schweiz wie bei

uns ziemlich oft ausgesprochen worden, der einzig rationelle
Weg, d.h. vernünftige, zur Verbesserung der Bundesverfassung,
sei der eines schweizerischen VerfassungSrarheö nach dem Ver-
hältnissc der Volkszahl, jeder andere Weg aber sei irrationcll,
d. h. unvernünftig. Dieses nämlich wird in dem vorgeschlagenen

JnstrukrionSarrikel neuerdings ausgesprochen, ich aber

muß bitten, cS könne verschiedene rationelle Grundlagen geben,
auf denen sich ein Verband zwischen verschiedenen Staaten an-
bahnen lasse; und die Behauptung, der eidgenössische Verfas-
sungSrath sei der einzig rationelle Weg, cuthält nach meiner
Ansicht etwas Absprechendes, besonders wenn man von dem

Standpunkte ausgeht, auf welchem verschiedene Staaten der

Schweiz gegenwärtig zu einander stehen, wo jeder Staat an
der Tagsatzung durch eine Stimme sich vertreten läßt, ungc-
fähr wie wenn die Gemeinden eines Oberamtes zu einem gewissen

Geschäfte durch Abgeordnete zusammentreten, da denn jede auch

nur eine Stimme hat. Schon vor einigen Jahren war auf
anderem Wege eine Revision anbebahnt, und der daherigc neue

Vertrag von Ihnen berathen und angenommen worden, ohne
daß Sie damals gefunden hätten, die Basis jenes Vertrages
sei nicht rationell oder bundeSgcrccht. Wollen Sie nun dcßwe-

gen, weil jener von Ihnen genehmigte Versuch in andern Kan-
roncn gescheitert ist, einzig das entgegengesetzte System als daS

allein wahre und vernünftige anerkennen? Wenn wir erklären,
entweder einen VcrfassungSrath oder gar keine Revision zu
wollen, so heißt daö so viel alS: wir wollen überhaupt gar nichts
mehr machen, denn daß wir die Kantone je dahin bringen
werden, ihre Interessen einem eidgenössischen Verfassungsrarhe
anzuvertrauen, daran müßte ich im höchsten Grade zweifeln
jedenfalls kann darüber manches Mcuschenalter hin gehen. Wenn
man aber nicht alles haben kann, ist denn das ein Grund, gar
nichts zu wollen? Solche Toralmaßregeln sind wohl immer
unausführbar, während die Geschichte zeigt, daß u» Scaaten-
lcbeu, wo man allmälig mit der Zeit fortschreitet, einzelne
Institutionen ganz leichc verbessert worden sind, ohne große
Bewegungen im Innern. So wird in der Schweiz allgemein
daS Bedürfniß gefühlt, den BundeSvercrag, welcher in
stürmischen und bewegten Zeiten entstand, nur sehr unvollständig
ist, zu verbessern. Run sagen die Einen, mir viel gutem Willen
und Eifer ausgerüstet, man müsse zuerst die alte Hütcc einreisten,
um nachher cm schönes Gebäude an ihre Stelle hinzusetzen; die
Andern sagen: nein, so kann eS nicht gehen, wir wollen vorerst
nur machen, daß eS nicht hinein regne, wir wollen daher daS

Innere nach und nach zweckmäßig ausbessern, und so uns immer

mehr dem Ideal nähern, das uns zwar stctS vor Augen schweben

soll, welches wir aber nie ganz erreichen werden. Selbst
die idealsten Konstitutionen, welche m frühern Jahren in Frank-
reich und bei uns zu Tage gefördert worden sind, haben uns
und Frankreich in einen Zustand gebracht, den man sich bei
Elilwcrfung jener Konstitutionen nicht hatte träumen lassen. So
möchte ich daher auch jetzt bitten, sich doch ja nicht durch ein
gewünschtes Ideal täuschen und abhalten zu lassen, wenigstens
durch partielle Verbesserungen dem Ideale möglichst nahe zu
kommen. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben hinreichend
gezeigt, daß eine Totalrevision durchaus unmöglich ist, und also
die Erklärung: entweder alles oder nichts — unS immer mehr
vom Ziele abführt. Man sagt, wenn wir im Einzelnen aus-
bessern, so geschehe im Ganzen nichts, und eben um die
widerstrebenden Kantone gleichsam zu einer Tolalrcvision zu zwingen,
müssen wir ihnen die Last des FünfzchnerbundeS recht fühlbar
machen. Ich habe die Ueberzeugung, daß dieser Zweck aus
d'.eiem Wege nicht erreicht wird. Die letzten Jahre "haben gc-
zeigt, wohin eö führt, wenn man Alles auf 6 Spiel setzt. Ich
wünjche von Herzen, daß der Bundesvertrag verbessert werde,
aber ich habe die Ueberzeugung, daß cS auf dem hier
vorgeschlagenen Wege nicht geht, hingegen mag ich gar wohl leiden,
daß Bern sich ungefähr so auSspreche: Wenn ein VerfassnngS-
rath zu Stande kömmt, so wollen wir gar gerne mithelfen,
wenn ihr aber glaubet, dieses lasse sich nicht thun, so wollen
wir auch ,onst mit euch zusammensitzen und sehen, ob nicht für
einmal wenigstens einzelne Verbesserungen möglich wären. Diese
Sprache kömmt einem eidgenössischen Mitstande besser zu, als
die Behauptung: der VerfasiungSrath ist der einzige rationelle
und rechtliche Weg, und wenn ihr den nicht wollt, so verbieten
wir unsern Gesandten mit euch über einzelne partielle
Verbesserungen zu rathichiagcn. Ich möchte also darauf antraacn,
erstlich, daß aus dem Votum die Stelle „der VerfasiungSrath
sei der einzige vernünftige und rechtliche Weg'- gestrichen werde,
und dag mau dagegen zweitens den Beisatz aufnehme deS
Inhalts: daß wenn ein eidgenössischer VcrfassungSrath den Ständen

nicht gefalle, unsere Gesandtschaft beauftragt sei, im Falle
eine Mehrheit für partielle Revision sich vereinige, an diesen
Berathungen unter Vorbehalt der Ratifikation Theil zu nehmen.
Auf solchem Wege künn:e unser BundcSvertrag in einer Reihe
von Jahren die Verbesserungen enthalten, welche von jedem
vernünftigen Schweizer alS heilsam anerkannt werden.

Belrichard spricht ganz kurz völlig im nämlichen Sinne
wie Herr RegiernngSrath Wyß, ohne Beifügung irgend eines
neuen Motivs.

Felle nbcrg. Ich muß vor allem aus bemerken, daß das
ganz gegen den dem Großen Rathe von Bern zukommenden
Charakter wäre, einen Vorlchlag au die Tagsatzung zu bringen,
von dem wir Alle erkennen müssen, daß er nicht ausführbar ist.
So erklärte selbst Herr alt-Schultheiß Tscharncr in seinem im
November vorigen Jahrcö gegebenen Berichte, daß man am
Gelingen einer BundcSrcvision auf dem Wege deS VcrfassungS-
rathcö verzweifeln müsse, und dieses haben auch alle seither ans
den verschiedenen Kantonen eingegangenen Berichte bestätigt.
Weswegen dürfen wir nicht erwarten, auf diesem Wege ans
Ziel zu gelangen? Wenn wir genauer darauf eingehen, wie
diczer Antrag lchon in frühern Jahren aufgefaßt worden ist,
so zehen wir, daß mit dem unglücklichen Vorschlage cuieS cid-
genöfiischen VerfassungSratheS, zu dem ich übrigens damals selbst
gestimmt habe, allgemein der Begriff einer helvetischen Einheit
verbunden worden ist. Diese helvetische Einheit aber wurzelt
in keines Schweizers Gemüth. Sie ist gegen unser Interesse,
und die Erfahrungen unter der Helvecik, unter der Mediation
und zeit 181s haben bewiesen, daß wir die Kanlonalkonveinen.
zcn respekriren, daß wir hingegen trachten müssen, Einheit zu
bringen, erstens in daS Kriegswesen, zweitens in unsere Hau-
deiSangelegenheiren, drittens in unsere Maaß-, Münz-und Gc-
wlchlordnung, trachten mühen viertens ein eidgenössisches Gericht
und endlich eine billigere Repräsentation in der BundeSvcrsamm-
lung zu erhalten. Dieses sind Zwecke, von deren Erreichung
das Wohl und vielleicht die Erhaltung deS Vaterlandes abhängt.
Weswegen sollten wir denn nicht auf diese Zwecke vor allem
aus losgchcn? Warum sollen wir nicht auf jede Weise trach-



ten, dem Schweizervolke über diese höchst wichtigen Punkte
Beruhigung zu geben? Denn wahrhaftig Niemand/ auch in
den demokratischen Kantonen nicht/ sieht nicht ein/ wie sehr
wir hierin einer Revision bedürfen. Wenn wir nun unsere
Instruktionen auf diese Punkte beschränken/ so dürfen wir dann
hoffen/ zum Zwecke zu gelangen. Freilich machte unS im Jahr
1832 daS von seinen Priestern bearbeitete Luzernervolk einen

Strich durch die Rechnung / aber vielleicht würde dasselbe jetzt
anders stimmen/ wenn ihm eine ähnliche Revision/ wie damalS/
vorgelegt würde. Ich tragt/ wie Herr Regierungsrath Wyß,
auf Streichung des so absolut lautenden Artikels an / der unS

nicht zukommt. Hingegen wünschte ich/ durch einen besondern
Beisatz festzusetzen/ was für eine Aufgabe wir eigentlich mit
dem PcrfassungSrathe verbinden; drittens sollte erklärt werden,
daß wir geneigt seien auf das im Jahr 1832 beinahe Gewonnene

zurückzukommen. So werden wir namentlich den
Vorwurf von uns ablehnen/ eigentlich keme Revision zu wollen,
welchen Vorwurf wir bereits zur Zeit der letzten Tagsatzung
auf uns geladen haben.

Stettler. Ich nehme mir die Freiheit, eine entgegengesetzte

Meinung zu eröffnen, indem ich nicht nur zu der vom Re-
gierungSrathe vorgeschlagenen Instruktion stimme, sondern noch

weiter gehen möchte. Vor allem aus müßte ich es bedauern,
wenn nunmehr der Stand Bern im Verhältniß zu seinem
frühern schönen Benehmen in eidgenössischen Angelegenheiten einen

großen Schritt rückwärts gehen wollte. AlS vor einem Jahre
der eidgenössische Verfassungsrath zur Sprache kam, äußerte ich
mein Bedenken über einen solchen ModuS, jedoch stimmte ich
dazu, blos um einen Versuch zu machen; seither aber hat der

Gang der eidgenössischen Angelegenheiten in mir die Ueberzeugung

geweckt, daß cS zur Erlangung einer BundeSrcvision
keinen andern, ich will nicht sagen rationellen, aber keinen andern
wirksamen Weg gebe alS den Vcrfassungörath. Darum trage ich
nunmehr darauf an, zu keinem andern Weg zu stimmen. Ich
habe über diesen Punkt lange nachgedacht, und ich muß daher
um Entschuldigung bitten, wenn ich mich etwas weitläufig hie-
bei verweile. Zweierlei müssen wir'hier wissen: erstens, was
will man? zweitens, welches sind die allein rechtlichen und
wirksamen Mittel zum Zwecke? Werfen wir einen kurzen Blick auf
unsere vaterländische Geschichte und betrachten wir, wie wir zu
unserm jetzigen Bunde gelangt sind. Der erste Schwcizerbund
von 1308 war einzig gegen die äußern Feinde geschlossen, und
derselbe hatte blos Unabhängigkeit gegen daS Ausland im Zwecke.

Dieser Bund begründete keinen BundeSstaat, sondern blos einen

Staatenbund, welcher lange Jahre hindurch genügte, um mit
Nachdruck auswärtige Feinde zu bekämpfen. Die Geschichte
beweist, daß die Schweizer von da an gegen Außen einig und
stark, im Innern aber voll Zerwürfnisse waren, wobei ich nur
an den Zürcherkrieg erinnern will. Dieser Bund blieb selbst

seit dem letzten Kriege der Schweizer gegen das Ausland, seit
dem Schwabenkriege, also vom Jahr 1499 bis 3oo Jahre später

in Kraft, obschon während dieser langen Zeit kein äußerer
Feind uns mehr bekämpfte. Und,was war das Resultat? Nichts,
alS innere Zerwürfnisse, weil der Bund gegen diese keine Mittel

an die Sand gab. Daher standen schon früher Männer auf
und verlangten einen andern Schweizerbund, der auch gegen die
innern Feinde kräftig wäre, aber der KautonSgcist verhinderte
ihre Bestrebungen. Vor ioo Jahren erschien ein Büchlein, wel-
cheS eine schweizerische BundcSgewalt über alle Kantone
vorschlug; dieses Büchlein wurde unter schwerer Strafe verboten.
Denn schon damals sagte man, der einzige Zweck des Schwei-
zcrbundcS sei Einigkeit und Kraft gegen den äußern Feind.

Die Revolution von 1798 kam. Wie bewährte sich da der

Schwcizerbund gegen den äußern Feind? Wir waren damals
französisch lange bevor die Franzosen das Land betreten hatten.
Der äußere Feind, gegen ivelchcn der Bund gerichtet gewesen

war, bezwäng unS damals und knetete uns in einem Kübel
zusammen zu einem Teig. Das geht indessen vorbei; man sah

ein, daß wir nicht reif genug waren, ein einziges schweizerisches

Vaterland zu bilden, und ein fremder Herrscher kömmt und

sagt: Die Schweiz muß wieder einen Föderativstaat bilden.
Die Mediationöakte theilte unS sofort in 19 Kantone ein. Was

war die Wirkung des Bundes im Jahre 1813. Auch damals
nämlich sagte man, einziger Zweck des Bundes sei Kampf gegen

unsere äußere Feinde. Im Jahr 1813 gicng eS gerade wie
im Jahr 1798. Wir waren in der Gewalt der Feinde bevor
diese au der Grenze standen. Das ist die Folge, wenn mau
vom Kantonalprinzipe ausgeht und sagt, der Zweck des Bundes
sei bloß Kampf gegen äußere Feinde und habe mit den innern
Angelegenheiten nichts gemein. Zur Zeit der Noth fehlt dann
der ächte Geist und der Bund erliegt dem äußern Feinde. Der
Bund von 1816 war wieder derselbe wie der von 1308. Sein
einziger Zweck sollte wiederum sein: Bewahrung der Freiheit
gegen Außen, während für die innere Einheit nirgends gesorgt,
sondern alles den einzelnen Kantonen überlassen ist. Ich frage
nun, fühlt man nicht allgemein, daß der Bund nichts wer.th ist,
daß geholfen werden muß. Daß der Bund nichts werth ist,
haben das die letzten Ereignisse nicht sattsam bewiesen? Gereicht
es unS nicht zu Schande und Spott, daß unsere Politik eine
andere ist, wenn Zürich, eine andere, wenn Luzern oder wenn
Bern Vorort sind? Ist eS nicht ein Schimpf, daß die
Gesandten, wenn Zürich Vorort ist, nach Zürich gehen, um dort
zu influenziren, und wieder zum gleichen Zwecke nach Luzern
oder Bern, wenn diese Vorort sind? und so wie es den Gesandten
in Bern nicht mehr recht gefällt, so brechen sie auf und ziehen

weg, was anderwärts als Kriegserklärung gilt. Dann schickt
man ihnen schöne Entschuldigungen und Bitten, damit dieselben
doch wieder nach Bern kommen. Ziehen wir uns dadurch nicht
Schande und Spott zu, machen wir uns nicht lächerlich
dadurch? Das sind die Folgen unseres BundcSvertragcs. Vor
einigen Jahren wurde daher daS Bedürfniß nach einem neuen
Bunde lebhaft gefühlt, und von Luzern erging damals der Ruf.
Bern war einer der ersten Kantone, der diesem Rufe nach einem
andern Buichesverhaltnisse beistimmte. Nach diesen Daten kann
kein Zweifel obwalten, daß eS nicht dringendes Bedürfniß sei,
einen andern Bund auf andere Grundlagen zu gründen, nicht
bloß gegen Außen, sondern für alle schweizerischen Interessen.
Wenn auch vor 600 Jahren ein Bund gegen äußere Feinde
genügen mochte, so haben sich jetzt die Umstände geändert und
wir bedürfen einer Bundesbehörde für den schweizerischen Handel,

für schweizerisches Srraßenwesen, für Wahrung überhaupt
aller unserer Interessen nach innen und nach außen. Welches
sind nun die Mittel zu einem solchen abgeänderten Bunde 'zu

gelangen? Die Geschichte sagt eS uns. Seit 600 Jahren wurde
der Weg der Konkordate hinsichtlich einzelner Verhältnisse
eingeschlagen. Aber man kam nicht vorwärts. Denn kein Kanton
wollte von seiner Souveränität etwas vergeben. Auch seit dem

Jahre 1818 wurde auf diesem Wege vieles versucht, aber nichts
ist gelungen. Als in neuerer Zeit das Projekt für eine neue
Bundesakte vorgelegt wurde, war Bern zu den größten Opfern
bereit. Aber bald mußte mau sich überzeugen, daß durch
Konkordate von Kanton zu Kanton nichts Ersprießliches zu Stande
kömmt. Freilich sind verschiedene Konkordate zu verschiedenen
Zeiten abgeschlossen worden, aber vor einigen Jahren reißt sich

Tessin vom Konkordate über Arrestanlegungen los, voriges Jahr
ebenso Bern über Auslieferung von Verbrechern; auch Zürich
hat sich bereits von andern Konkordaten losgesagt. Kann man
also glauben, man werde auf dem Wege der Konkordate weit
kommen, wenn von heute auf morgen ein Kanton von bereits
abgeschlossenen Konkordaten sich lossagen kann? Durch
Unterhandlungen von Kanton zu Kanton kommen wir um keinen
Schritt weiter zur schweizerischen Einheit, ich rede aber nicht
von der Einheit einer einen und untheilbaren Republik, sondern
ich rede von einem Bunde, der eine BundcSgewalt aufstellt,
welche nicht nach Kanronalcinflüssen handelt und welche die
Kompetenz hat, die schweizerischen Interessen nach innen und
nach außen zu wahren. Der zweite Weg zu einer BundcSreform
ist derjenige einer fremden Intervention. Die fremden
Interventionen von 1798 und 1803 haben uns allerdings in dieser
Beziehung um einen Ruck weiter gebracht, und dafür wenigstens
müssen wir denselben Dank wissen; aber keinem schweizerischen
Herzen kann es in Sinn kommen zu wünschen, daß wir noch
einmal auf diesem Wege vom Fleck gebracht werden. Da
nun der Weg der Konkordate offenbar zu keinem Resultate
führt und da der Weg der fremden Intervention uns unmöglich
gefallen kann, so bleibt bloß noch der dritte Weg übrig, nämlich
der etdgenössische Verfassungsrath. Natürlich ist derselbe an
und für sich kein rein staatsrechtlicher ModuS, denn diejenige
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Behörde/ welche in einem Kanton die Souveränität ausübt/
soll im Grunde auch einzig kompetent sein / über eine Bundes,
änderung abzustimmen / so daß man also sagen kann/ daß nach
unserm gegenwärtigen BundeSprinzip eine Revision nur durch
die 22 großen Räthe zu Stande kommen dürfe. Aber wir haben
bereits gesehen / daß man auf diese Weise nicht weiter kömmt.

Der Nerfassungsrath liegt aber allerdings in den Grund,
säßen unserer neuen Verfassung. Auch wir hier verdanken diese
unsere Sitze einem VerfassungSratht/ ohne welchen wir alle nicht
hier wären. Dieser Verfassungsrath wurde niedergesetzt/ damit
die neue Verfassung aus dem Willen der Majorität des Volkes
hervorgehe/ denn die frühere Regierung/ welcher allerdings an
und für sich nach den früher herrschenden Grundsätzen das Recht
zugekommen wäre/ die Verfassung zu ändern/ war nicht AnS-
druck der Mehrheit des Volkes sondern bloß einer Parthei. So
ist'S mit der schweizerischen Tagsatzung; in ihr haben wir keine
Behörde/ welche Ausdruck des Willens der Majorität dcö Schwci-
zervolkes wäre. So lange sie dieß nicht ist/ kann sie auch nicht
die Bundesverfassung abändern/ und somit ist ein VcrfassungS.
rath der einzig freie und daher auch einzig wirksame Weg zu
einer neuen Begründung unserer Bundeövcrhältnisse. AuS diesem
Grunde haben Zürich/ St. Gallen und noch einige andere Kantone
zu einem Verfassungsrathe gestimmt und aus, diesem Grunde
stimme auch ich dahin/ daß Bern sich bestimmt erkläre/ nie zu
einer Revision auf anderm Wege zu stimmen; ich will denn aber
doch hierbei nicht so stimmen wie Zürich/ welches seinem Be.
schlusse Hintenher noch beigefügt hat/ daß dann der neue Entwurf
dem Großen Rathe vorgelegt werden müsse/ durch solches
Verfahren würde nicht viel gewonnen. Vielmehr soll nach meiner
Ansicht jener Weg mit allen Konsequenzen verfolgt, und der
neue Entwurf dem schweizerischen Volke zur Annahme oder Ver-
werfung vorgelegt/ und dann als Bundesverfassung von den zu
stimmenden Kantonen anerkannt werden. So wie ich aber nicht
ganz stimme wie Zürich/ so stimme ich auch nicht ganz zu dem
Antrage des RegiernngSratheS/ sondern ich stimme zum Antrage
von St. Gallen, nämlich/ daß sobald eine Majorität von Ständen
für den Verfassungsrath sich erklärt haben werde/ derselbe zu-
sammentreren solle. Man kann freilich sagen, eS gebe dann
Spaltung in der Schweiz. Ja, allerdings kann man dieses
sagen und cS ist bedauerlich, aber die andern Kantone werden
sich allmälig wohl auch anschließen, und wenn man vorwärts
will, so muß und kann eS allein ans diesem Wege geschehen.
Dieses wird uns aber nicht zur helvetischen Republik führen.
Das Volk erinnert sich nicht gern an die Helvetik, denn eS ist
gebildet genug um sein Kantonalintercsse zu kennen; eS fühlt
sich wohl in seinen Kantonen, aber eS fühlt doch das Bedürfniß
einer Bundesgewalt/ die mit hinreichender Kompetenz ausgerüstet
sei, um für die allen Kantonen gemeinsamen Interessen zu wachen.
Ich möchte einen BundcSstaat etwa wie Nordamerika, aber zu
einer helvetischen Republik könnte ich nicht stimmen. Ich nehme
also die Freiheit, den Antrag St. GallcnS zu empfehlen.

Schöni. Ganz den Ansichten des RegiernngsrachS mich
anschließend, möchte ich an das erinnern, waö Herr Schultheiß
von Tavcl im vorigen Jahr iu Anregung gebracht hat, nämlich
daß der Stand Bern erkläre, sich mit einer gleichmäßige» Rc.
Präsentation begnügen zu wollen.

Tscharner, alt-Schultheiß. Zwar hat Hr. Stcttler in
vielen Rücksichten vortreffliche Sachen gesagt und viele Wahr-
heilen ausgesprochen. Besonders müßte auch ich finden, daß
wenn eS je zu einer Revision kommen kann und wird, dieselbe
einzig durch einen Vcrfassungörath werde geschehen können.
Lediglich möchte ich heute dieser hohen Versammlung in Be-
trachlung geben, waö für einen Effekt in der Eidgenossenschaft
eS machen würde, wenn der Große Rath heute in Widerspruch
mit frühern Beschlüssen den bisher verfolgten Weg verlassen
wollte. Man würde sagen, er habe nunmehr gesunde»/ sich

voriges Jahr geirrt zu haben und die Regierung von Bern
würde nicht crmangeln von dem Vertrauen, welches sie der Eid-
gcnossenschast einflößen soll, einzubüßen. Wenn auch voriges
Jahr Bern mit seinem Votum, so rein wie dasselbe abgegeben
worden war, allem geblieben ist, so waren doch St. Gallen
und Basel-Landschaft m ihren Voten nicht weit von ihm cnt-
fcrnt. Aber nicht nur dieses; haben Sie nicht gesehen, daß
seit jener Zeit St. Gallen Bern beigevflichtet hat, daß selbst

Zürich, welcher Stand sonst immer der erste war zur Begünstigung

partieller Vorschläge, beigestimmt hat? Dieß nur, um
zu zeigen, daß Bern in dieser Sache nickt allein geblieben ist,
wie man häufig hat sagen wollen. Aber abgesehen vom
Vorwürfe der Inkonsequenz, welchen wir uns zuziehen würden,
glaube ich, der Große Rath von Bern habe voriges Jahr die-
jcnige Instruktion gegeben, welche für das Heil der Eidgenoß,
senschaft die beßte sei. Man mußte sich vielfach überzeugen,
daß alle Versuche, die 22 Kantone für irgend einen partiellen
Vorschlag unter einen Hut zu bringen, vergeblich seien, und so

wird man auch für die BundcSrcvision auf dem bisherigen Wege
nie zu der nöthigen Einmüthigkeit gelangen; auch bin ich durchaus

der Ansicht, daß man keinen einzigen Kanton zwingen könne,
irgend etwas am Bunde zu ändern; aber eben darum wird
Einhelligkeit in dieser Sache nie erhalten werden, was sich selbst
während der helvetischen Republik gezeigt hat. Den Bund von
t803 verdankte die Schweiz, wie Herr Stettler gesagt hat,
einzig allein jener Macht, von welcher damals ganz Europa
weichen mußte, und die Schweiz mußte eS dieser nämlichen
Macht danken, daß sie unter diesem Bunde zwölf Jahre lang
glücklich leben konnte. Im Jahre i8t5 wurde diese Verfaß,
sung allzu rasch und unbesonnen verworfen, und auch damals
wären die Eidgenossen nie dahin gelangt, einen andern Bund
unter sich zu schließen, wenn nicht die damals gebietenden
Mächte, zwar nicht dazu gezwungen (denn hierin ist mau in
den Angriffen auf den Fünfzehnerbund zu weit gegangen, er
wurde uns nicht aufgedrungen), aber doch zu verstehen gegeben
hatten, daß wenn die Schweiz sich nicht freiwillig zu einem
neuen Bunde vereinige, sie Gefahr laufe, aus der Reihe der
europäischen Staaten gestrichen zu werden. Nur diese Gefahr,
welche von den Abgeordneten der Stände erblickt wurde, machte,
daß man sich zu dem neuen Bunde vereinigte. Da wir uun
nicht mehr in solchen Zeiten leben, und jeder Kanton völlig
frei ist in seinem Willen, so ist eS gewiß eine vergebliche Mühe,
Einhelligkeil unter den Kantonen zu Stande zu bringen. Wenn
man aber glaubt, die Föderativ-Verfassung sei nicht gut, so

bleibt nichts anders übrig, als die Emheiröregierung; wollt«
man aber eine Ccntralgcwalt schaffen, wo die Abgeordneten der
Stände mehr Gewalt bekämen, aber doch alle Stände gleich
darin rcpräscntirt wären, so möchte ich nicht dazu stimmen,
denn ich könnte nicht beipflichten, daß dann Gebictstheile, dt«
kaum so groß sind als ein Amtsbezirk dcö KantonS Bern,
gleiches Stimmrecht erhielten, wie die größern Kantone. Daher
müssen wir entweder reine Repräsentation nach der VolkSzahl
verlangen, oder aber bei der bisherigen Verfassung bleiben.
Hievon liegt aber nichts in unsrer Instruktion und man kann
derselben daher auch nicht den Vorwurf machen, daß wir im
Grunde keine Revision wollen. Die Instruktion spricht bloß
die Ansicht von Bern auS hinsichtlich der Form der Revision,
rücksichtlich aber desjenigen, waö in einzelnen Dingen gewünscht
wird, in Bezug auf Zölle, Maaß und Gewicht u. s. w., soll die
Gesandtschaft zu allem demjenigen stimmen und Hand bieten,
was konkordatsweise erzielt werden kann. Aber nicht nur dieß,
sondern die Gesandtschaft wird zugleich erklären, daß, wenn
die 21 andern Stände übereinkommen können über Bundeörath,
Garantie der Verfassungen u. s. w., so wolle Bern gar gern
auch beitreten. Sie sehen also, daß dieses keine Instruktion
ist, die von unsrer Seite keine Verbesserung zulassen will; aber
sie geht von der Ansicht auS, daß um den Bund zu ändern,
ein VerfassungSrath nach der VolkSzahl der einzig billige und
vernünftige Weg sei. Hiebet möchte ich sistiren und ich möchte
weder zum Beschlusse von Zürich noch von St. Gallen stimmen,
damit man nicht glaube, Bern habe voriges Jahr nicht gewußt,
was eS thue, alS eS seine Instruktion ertheilte.

(Fortsetzung folgt.)

Berichtigung. Durch Versehen heißt eS in einigen
Eremplaren des Nr. à 4 erstatteten Berichtes: „Dieser
Bericht wird durchS Handmehr gutgeheißen)' ES fand aber
keine Abstimmung statt.

Ferner x>ZA. 3. 2tc Spalte, Zeile 3i v. 0. steht: „keinen
PräccS - anstatt „kein Präccdcns" und xi-iA. 4, rste Spalte,
Zeile w v. 0. „stehe" anstatt „steht".
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Nro. 45.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, 18S5. Zweite Hälfte.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der ersten Sitzung. — Montag, den 29. Juni t83Z.)
TagsatzungSinftruktion.)

Fellenberg. Nur eine kurze Berichtigung! Ich habe
blos gewünscht, daß man angebe, wa6 man eigentlich von einem
VerfassnngSrathe erwarte, und daß man, wenn dieser nicht er-
hältlich sei, in zweiter Linie erkläre, auch zu andern Wegen
stimmen zu wollen.

May. Die Instruktion lautet doch etwas anders, als Hr»
Schultheiß Tscharner gemeint hat; sie enthält die bestimmteste
Weisung, auf Einschlagung des WegcS cineö VerfassungSratheS,
als des einzig rationellen zu dringen und jeder andern partiellen

Revision fremd zu bleiben. So lange diese Phrase in der
Instruktion steht, kann unmöglich davon die Rede sein, selber
als in zweiter Linie stehend, der Gesandschaft andere Jnstruk-
tloiien zu geben. Erst wann diese Ausdrücke, wie angetragen
worden ist, aus der Instruktion wegfallen, darf die Gesandtschaft

auch andern Anträgen auf Revision im Schooße der Tag-
satzuug Gehör geben. Ueber die Sache selbst sind zwei verschiedene

Anträge entstanden. Der eine Antrag wollte die vom Re-
glerungSrache vorgeschlagene Instruktion modifiziren, während
der andere Antrag noch weiter als der NegierungSrath gehen
und sich durchaus dem Antrage von St. Gallen anschließen wollte.
Ich glaube, daß sowie man Zeit hat, zu beobachten, was in
der Welt vorgeht, und weiter nachzudenken, so sollen sich die
Begriffe allmälig aufklären und berichtigen. Ebenso glaube ich,
daß wenn auch der Stand Bern früher seine Stimme in einem
gewissen Sinne abgegeben hat, und wenn er dann sieht, daß
die große Mehrheit der andern Stände seinen Ansichten nicht
beipflichtet, eS ihm nicht zur Unehre gereichen könne, wenn er
von demjenigen, was er einige Jahre früher für gut hielt,
zurücktritt und den Ansichten der Andern Rechnung trägt. Ich
glaube vielmehr, daß eö bei Staaten der gleiche Fall ist, wie
bei einzelnen Individuen, denen eS weit mehr zur Unehre
gereicht, als zur Ehre, wenn sie ungeachtet aller Vorstellungen
auf dem einmal ausgesprochenen beharren und weder sich geirrt
zu haben bekennen, noch um sich andern zu nähern, nachgeben
wollen. Nun glaube ich, daß man seit den letzten zwei Iahren
ziemlich fortgeschritten ist in den Ansichten und mehr darüber
nachgedacht hat, was eigentlich die Schweiz im ganzen Verbände
der europäischen Staaten sei; daß man mehr Rückblick genommen

hat auf unsere Größe, Ausdehnung und die Kraft, die uns
zu Gebote steht; daß man zur Ueberzeugung gekommen ist, im
guten Einverständnisse mit den Nachbarstaaten leben zu müssen,
indem wir nicht von den großen Mächten seien, denen, wie
Napoleon, daö große Wort zukomme; und daß wir im Gegentheil
daraus zurückgekommen sein mögen, einzusehen, daß zwar die
Schweiz hoffen soll, als unabhängiger Staat fortzubestehen, daß
aber, wenn sie fortbesteht, sie nicht durch ihre Kraft, sondern
durch gutes Einvcrstäudniß met den größer» Staaten und ganz
besonders durch die Eifersucht dieser letztem unter sich fortbe-
stehe. Das sind einige Fortschritte, die wir in den letzten zwei
Jahren gemacht haben mögen. Nun aber waren unsere bisheri¬

gen Instruktionen für einen Verfassungsrath auf jene früheren
Ansichten gegründet, und man hatte vielleicht die Absicht, aus
der Schweiz eine große Macht zu machen, an welche sich viel,
leicht noch andere Mächte anschließen sollten, um dann daraus
eine große europäische Republik zu bilden. Man zeigt uns drei
Wege zu einer BundeSrevtsion, aber der Weg des Konkordates
habe noch nie zu einem Ziele geführt, und die Einwirkung des
Auslandes sei etwas, das Niemand wünsche, und so bleibe der
VerfaffungSrath als der einzige Weg übrig. Aber über das-
jenige, was daö Wesen dieses Verfassungsrathes ausmachen
sollte, hat man sich nicht ausgesprochen. Derselbe kaun entweder

abgesehen von den Abordnungen an der Tagsatzung aus eige.
nen Abordnungen gebildet werden, welche zusammentreffen nicht
zur Berathung der gewöhnlichen eidgenössischen Angelegenheiten,
sondern vielmehr zum unterhandeln, wie die Bundesverfassung
verbessert werden könne. Wenn man diesen Sinn damit verbin-
der, so möchte ich von Herzen dazu stimmen. Wenn- man aber
von einem Versassungsrathe reden sollte in dem Sinne, wie in
den letzten Iahren so vielfältig geschehen ist, nämlich von einem
Vcrfayungörathe, der nicht von der Regierung-ausginge, son-
dem aus der Masse des Volkes, so ist damit nichts anderes ge.
sagt, als man müsse zuerst eine komplett Umwälzung in der ganzen

Schweiz bewerkstelligen, und erst dann die Behörde daraus
hervorgehen lassen, der man den Namen VerfaffungSrath gibt.
Wenn man auch früher vor solchen Experimenten vielfältig ge.
warnt hat, so glaube ich, sei dieses hem zu Tag nicht mehr no-
thig, weil man überzeugt ist, daß dergleichen Versuche zum
größten Verderben ausschlagen müßten. Wenn also vom Ver.
fassungörarhe die Rede ist, so kann darunter blos eine Abord,
nung aller eidgenössischen Stände verstanden werden. Diesen
Weg hat man auch schon früher zum Theil selbst im Schoße der
Tagiatzung eingeschlagen für sogenannte Konkordate. Um zu zei.
gen, daß man auch auf diesem Wege weiter kommen könne, erinnere

ich nur an die eidgenössische Milicärverfassung. Wenn man
sieht, was da nach und nach entstanden ist, so soll man nicht
verzweifeln. Man hat häufig gesagt, wenn die Schweiz »och
etwas geblieben sei, so verdanke sie eS wenigstens nicht ihrer
Verfassung, sondern dem schweizerischen Sinne. Allerdings muß
dieser Schweizers»:«! allen: zum Grunde liegen, und er wird es
auch noch immer; er hat sich noch erst in den letzten Zeiten be-
währt, bei zwei freilich ganz verschiedenen Ereignissen, näin.
lieh lin Jahr 1833, wo eine allgemeine Auflösung der Schweiz
besorgt wurde und wo in wenig Tagen eine ganze Armee muS-
gerüstet auf den Beinen stand, und dann wieder in: vorigen
Jahre, als einige Kantone von Wasserschaden hart heimgesucht
worden waren, wo dem an alle Schweizer im In- und Auslande
erlassenen AuSrufe zur Hülfe ungeachtet alttr politischen Wirren
und Meinungsverschiedenheiten auf so schöne und kräftige Weise
entsprochen wurde. Sobald man solche Beispiele deö unter unS
noch wohnenden SchweizersinneS vor Augen hat, soll man nicht
verzweifeln, jedenfalls sollen wir uns wohl hüten, einseitig und
barsch eine Behauptung aufzustellen und keinen andern Ansichten
Gehör geben zu wollen, sondern alles andere gleich von vorne
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herein zu verdammen. Ohne weitläufiger zu sein, mochte ich die

im Anfange der Diskussion gefallenen Meinungen unterstützen,

nämlich alles schroffe und schneidende in der Weifung an die

Gesandtschaft wegzulassen, nachher, daß man neuerdings auf einen

Verfassungsrath dringe, aber nicht auf einen auf Umwälzung
sich gründenden und aus dem Volke hervorgehenden, sondern der

aus Abgeordneten der Stände bestehe; und endlich daß unserer

setts eingetreteu werde in alle Anträge der Kantone, welche darauf

zielen, mehr Einheit in den eidgenössischen Verband zu brin,
gen, und die Grundsätze unserer Bundesverfassung mehr aus.

zuarbeiten und zu bekräftigen. Dieses Tit. ist mcm Antrag.

Stähli, Rathsschreiber. ES scheint mir beinahe man wolle

den Großen Rath auf das Neitseil stellen, am 2. März so, am

3. Mai so. Ich weiß nicht ob ich mich irre, aber ich möchte

auf die öffentliche Meinung aufmerksam machen, daß man sich

ja nicht in ein solches Schaukelsystem begebe. Vielleicht sagt

man uns nächstens, wir sollen dem Kanton Schwyz die Kosten

schenken, wir sollen den Ncmnburgern die preußischen Kokarden

zulassen. Ich weis nicht, ob dieses eine würdige Stellung wäre,

ob cS eine konsequente Haltung zeigte gegenüber dem letzten Jahre.

Ich glaube, wenn man einmal so recht auf dem Reitsell fei,
so verliere man seine eigene Gewalt über sich selbst und komme

in die Gewalt derer, die daS Seil oben halten und nach Belieben

wohl auch abschneiden. Ich für meine Person bin von jeher

überzeugt gewesen, daß ein Verfassungsrath unpraktisch sei.

Vor allen Volksversammlungen, denen ich beigewohnt, habe ich

mich in diesem Sinne ausgedrückt, und andere Wege vorgeschlagen

die aber nicht gefallen haben. Indessen gewann endlich die

Idee eines VcrfassungsratheS Beifall, ich halte diese Idee zwar
für daS rationellste, aber für höchst unpraktilch. Noch in 20

Jahren werden wir kein Iota am Bunde geändert haben, denn

eine partielle Revision ist mchtö und zu einer totalen gelangen

wir nicht. Am weitesten möchten wir vielleicht kommen,

wenn wir nun gar nicht mehr davon reden würden. Indessen

steht der Gegenstand nun einmal auf den Traktandcn und da

stimme ich denn zwar in vollkommenem Unglauben an irgend
eine Abänderung des Bundes dennoch zu dem, was ich wenigstens

theoretisch für das Nichtigste halte. AIS ein schönes Ideal
möchte ich diesen Gegenstand uns ynd dem aufstrebenden

Geschlechte vor Augen schweben lassen, aber die freie Presse', vcr-
besserte Erziehungsanstalten, Hochschulen, bessere Kommuiilka-
xjoncn — alles dieses wird einer Revision viel mehr vorarbeiten

als die schönsten Instruktionen, denn im gegenwärtigen Augenblicke

auf BundeSrevision dringen heißt leeres Stroh dreschen.

Wenn man in einem Lande erzogen und aufgewachsen ist und

lebt, wo im kleinsten Dorfe, wie in der größten Stadt jeder
ein Fremder heißt, dessen Eltern nicht seit mehrern
Generationen.da eingebürgert gewesen, wenn selbst der Hinterlaß, der

seit 100 Iahren am Orrc wohnt immer noch ein Fremder, heißt,
wenn man die Streitigkeiten und Unterschiede sieht zwischen

Bürgern und Ausbürgern, Altburgern und Neuburgern u. s. w.,
wenn man unter einem solchen Volke lebt, kann man denn

irgend Hoffnung haben dermale,ust zu einer engern Verschmelzung

wichtigerer Lebensfragen zu gelangen? Ich glaube eS wicht.

Wir sind noch nicht aufgeklärt genug zu einem engern Bunde.

Ich stimme daher ganz zum Antrage des Rcgicrungsraths in
seiner größten Härte, aber auch in seiner Unbestimmtheit, die

allerdings vorhanden ist, den» der RegicrungSrath sagt nicht,
er verlange einen Verfassungsrath, der nach der Kopfzahl aus
dem Volke hervorgehe, sondern er verlange bloß daß der Bun-
deSvertrag auf keine andere Weise rev'idirt werde, als durch
eine cigendS hiczu von kompetenter Seite gewählte koustituirende
Behörde. Die Instruktion lautet also ungeachtet ihrer Entschiedenheit

doch ganz unbestimmt. Ich schließe mit der dringenden
Warnung, man möchte sich an die letzte Vergangenheit erinnern
und sich nicht dem Vorwurse aussetzen, man sei auf dem Rcitseil.

Simon, alt-Landammann. Mehrern meiner Herren
Kollegen geht eS wie mir, sie scheu die Revision noch in weiter

Ferne, und wirklich erhält heute unser Beschluß bloß wegen
der Form Wichtigkeit. Sollen die Ansichten des Standes Bern
höflicher und anständiger, oder aber grob und barsch der
Eidgenossenschaft dargelegt werden, das ist die ganze Frage. Vor
allem aus möchte ich mich aber gegen den Vorwurf verwahren,

daß wir in ein Schaukelsystcm hinübertreten. Wie ist es mit
dieser Sache gegangen? Zürich schrieb an die Stände, da der
erste Versuch gescheitert habe, so frage eS nunmehr an, auf
welche andere Weise der Bund abgeändert werden könne, ob
durch einen Verfassungsrath, ob durch partielle Revision u. s. w.
Nun wählte unter diesen verschiedenen Mitteln Bern und sagte:
Wir geben dem Vcrfassungörathe den Vorzug. Aber ist cS dann
nur gegen die Konsequenz gefehlt, wenn wir sagen, der Ver.
fassungSrath sei zwar das beßtc, aber in Betracht, daß wir als
der 22ste Theil der Schweiz nicht Meister seien, so wollen wir
auch zu andern, helfen? Die vom RegicrungSrath vorgcschla-
gene Instruktion sagt aber nichts anderes alS: wenn ihr eS

nicht machet, wie wir wollen, so wollen wir von der ganzen
Sache nichts. Deßwegen habe ich schon im letzten Jahre die
Instruktion z» hart gefunden und darum möchte ich auch jetzt
zum Antrage des Hrn. RegierungSrathS Wyß stimmen, welcher
Antrag in der Eidgenossenschaft gewiß guten Effekt machen wird.

v. Sinner. Ohne viel Komplimente zu machen will ich
beim früher gefaßten Entschlüsse bleiben; befindet sich dann der
Gesandte von Bern in der Minderheit, so werden wir uns dann
wohl der Mehrheit unterziehen müssen.

v. Tavel, Schultheiß. Ich will nicht in die Diskussion
eintreten, weil ich glaube, daß die Zeit, die man auf diesen
Gegenstand verwendet, -nicht am nützlichsten zugebracht ist, und
obgleich diese Frage noch lange Berathungen in der Tagsatzung
verursachen wird, so wird sie doch zu keinem Resultate führen.
Gegenwärtig liegt die Instruktion der Gesandtschaft über den
Modus der BundeSrevision in Frage. Im Jahr l832 war auf
den Antrag Tburgau'S eine Revision des Bundes beschlossen
worden, und die Gesandtschaft von Bern hatte damals zwar
sehr einläßliche Instruktionen, aber sie konnte sich an die Mehrheit
anschließen. Die Mehrheit der Stände entschied sich für eine
Revision durch die Tagsatzung, oder vielmehr durch eine große
TagsatzungSkomnilssion. Das Resultat war für Bern etwas
nachthcilig, aber da man die verschiedenen Interessen der Kan.
tone koncmren mußte, so war Bern zu Opfern bereit, obgleich,
so lauge daS Föderativsystem zum Grunde gelegt wird) jede
größere Centralist zum Nachtheil der größern Kantone aus-
schlagen muß. Nichtsdestoweniger gaben Sie dem neuen Enc-
würfe unter Vorbehalt der Sanktion des Volkes Ihre Zustim-
mung. Damals also haben Sie durch ihr erstes Votum worin
Sie zu einem Verfassungsrathe gestimmt hatten und durch das
zweite Votum, worin Sie der von der Majorität beschlossenen
Revision durch die Tagsatzung bcitraten, den besten Willen ge.
zeigt, selbst unter Aufopferungen sich mit den andern Ständen
zu vereinigen. Der Entwurf scheiterte im Kanton Luzern und
anderwärts. Und so kam die Frage neuerdings vor Sie und
eS wurden verschiedene Wege partielle Revision und Totalrevision
durch die Tagsatzung oder durch eine Versammlung von Nota,
beln, oder durch einen Verfassungsrath vorgeschlagen. Bern,
nachdem eS bereits gezeigt harte, daß es keine Opfer scheute,
mußte nun finden, daß so lange wir auf die Grundlage der
absoluten Souveränität der Stände bauen, es nicht möglich set
zum Ziele zu gelangen; darum sprach der Große Rath von Bern:
Wir stimmen zur Revision, nur sofern dieselbe durch einen
Verfassungsrath geschieht. Dieses Votum ist von Bern voriges
Jahr abgegeben worden. Heute will man uns nun vorschlagen,
unsere Gesandten zu ermächtigen, wenn die andern Stände den
Verfassungsrath nicht wollen, auch zu anderweitiger Revision
Hand zu bieten. DaS konnte nicht die Meinung des Regie-
rungSrathS sein und auch die mcinige ist sie nicht. Voriges
Jahr erklärten sich außer Bern bloß zwei Stände für den Ver-
sassungörath. Dieses Jahr werden deren (die Instruktionen der
Stände sind Ihnen ja aus den Zeitungen bekannt) 6'4 fein.
Soll nun derjenige Stand, welcher am entschiedensten sich für
den Verfassungsrath ausgesprochen hat, im Augenblicke wo
6ss, Stände sich dazu vereinigt haben, zu etwas anderem stim-
men? DaS hieße ja so viel, als gänzlich davon abstrahiren.
Und ich müßte es für eine sehr große Inkonsequenz halten,
wenn man dieses Jahr in anderem Sinne instruircn wollte, alS
wie die Gesandtschaft von Bern voriges Jahr sich ausgesprochen
hat. — Bern will den andern Ständen ja nichts aufdringen,
sondern es sagt bloß: wir können nur durch eine solche lim-



gestaltung unserer Bundesverhältnisse zu etwas besserem kommen/
bei welcher wir von der Souveränität der Stände zur Sou-
vcränität des Volkes übergehen. Ich stimme daher weder zum
Antrage von St. Galle» / noch zum Antrage irgend eines der

verehrten Hrn. Präopinanten, sondern ich stimme gänzlich zum
Antrage deö NegicrungörathS. Auf jeden Fall wird bei dieser
Tagsatzung die Rcvisionsfrage noch nicht entschieden. Mit der

Zeit aber wird die Idee eines Vcrfassungsrathes in der Schweiz
beliebter werden.

Abstimmung:
Für den Antrag des RegierungSrathS Große Mehrheit.
Etwas anderes 22 Stimmen.

Die Artikel 2Z und 26 werden ohne Bemerkung durch'S
Handmehr angenommen.

Der §. 27 besagt s»i> là. 0 über Bestimmung des
Anfangs der Garantie der Kantonalverfassungen/
daß Bern sich gegen jede neue Bestimmung hierüber verwahre/
indem dieses bereits eine partielle Revision des BundeSver.
träges sei.

May. Dieser Artikel / so wie er lautet/ will gar nichts
anderes sagen, alS: wir wollen alles Mögliche thun/ damit die
einzelnen Verfassungen gestürzt werden / indem dieß der einzige
Weg ist/ um endlich zu einer helvetischen Verfassung zu kommen.
Ob dieses in den Gesinnungen des hiesigen Standes liege / muß
ich bezweifeln Was für einen Bund will man? einen solchen/
in welchem alle einzelnen Kantonalverfassungen sich auflösen sollen,
oder will man einen Bund/ der die einzelnen Verfassungen be.
stehen läßt. Im letztern Falle/ und ich denke daß man einst,
weilen noch in der Schweiz mehr für eine Föderativverfassung
gestimmt ist / wird die Garantie der einzelnen Verfassungen
immer noch nöthig bleiben. Nun will man jetzt bloß wissen:
was ist diese Garantie? und da kann ich nicht sehen, daß, wenn
wir unsere Gesandtschaft ermächtigen, an den Diskussionen über
die Bestimmungen des Umfanges der Garantie Theil zu nehmen,
wir dadurch in Widerspruch verfallen mit Art. 24, in welchem
wir uns für einen Verfassungsrath erklären. Ich glaube im
Gegentheil, daß, wenn wir diesen §. so stehen lassen, man
allerhand Deutungen darüber machen könnte, nicht geeignet,
uns das Zutrauen der Miteidgcnossen zu erwerben. Ich wünsche
also, daß man den ganzen Passus entweder auölasse, oder dann
die Gesandtschaft ermächtige, an den Diskussionen Theil zu
nehmen und die verschiedenen Anträge l-à-tn-i,,.» zu nehmen
oder sich das Protokoll offen zn behalten. Denn zum Voraus
zu erklären, man wolle gar nicht an diesen Diskussionen Theil
nehmen und man verwahre sich daher gegen die Verbindlichkeit
allfälliger Beschlüsse, selbst, wenn alle andern Kantone
übereinstimmten, das scheint mir uneidgenössisch, und ich begreife gar
nicht, wie man einen solchen Artikel vorschlagen kann.

von Tavel, Schultheiß. Der Herr Staatsschreiber hat
wahrscheinlich die beigefügten Beilagen nicht gelesen, denn sonst
würde er gesehen haben, daß es sich um einen förmlichen Pro-
jekt TagsatzungSkonklusumS in 8 Paragraphen handelt,
abgeschrieben auö dem Verfassungsentwurfe, wie derselbe zu Luzern
gemacht worden war. Diese 8 Paragraphen würden ziemlich
weit greifen, und schon an der vorigen Tagsatzung erklärte
unsere Gesandtschaft, an den daherigen Berathnngen keinen Antheil
zu nehmen, weil eö eine partielle Revision sei und zwar eine
sehr bedeutende, indem dadurch der BundeSbchörde eine bedeutende

Einwirkung in die Kantonalgewalt zukäme. Die Frage
ist also bloß, ob Sie die 8 Paragraphen annehmen oder aber
an daherigen Berathungen, alö au einer partiellen Revision,
nicht Theil nehmen wollen. Einzig koukordatSwcise kann hier
etwas geschehen, aber ohne Verbindlichkeit für die nicht Theil-
nehmenden, welche übrigens in großer Mehrheit sein werden.

May. Es handelt sich ja nicht darum, diesen 8 Paragra.
phen beizustimmen, sondern bloß darum, ob unsere Gesandtschaft

an der Berathung Theil nehmen solle, und da sehe ich
nichtS Gefährliches.

Tscharner, alt-Schultheiß. Wir haben im Artikel 24
beschlossen, an keiner theilweiscn Revision Theil zn nehmen;
dieses nun ist eine partielle Revision, er-Zo wollen wir daran

nicht Theil nehmen, und also auch nicht an den Berathungen
darüber.

Fellenberg. Dieses ist einseitig; wenn wir auf diese
Weise immer darauf abstellen, gar nichts Anderes zu wollen,
als einen radikalen Verfassungsrath, wie wollten wir uns je
über etwas mit unsern Miteidgenossen vereinigen. Wir stoßen
sie auf diese Weise von uns ab; und seit zwei Iahren haben
wir genug erfahren, wohin dieses führt. Wollen wir denn
gar Alles zerreißen, so müssen wir nur auf diesem Wege fort-
fahre».

Abstimmung:
Für den Antrag des RegierungSrathS. Mehrheit.
Dagegen 12 Stimmen.

Schluß der Sitzung um 2 Uhr.

Zweite Sitzung.

Dienstag, den so. Juni issz.
(Vormittag» um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vicclandammann Meßmer.
Nach dem Namensaufruf und nach Genehmigung des Pro.

tokollS, zeigt der Herr Präsident nachträglich an, daß das Pro-
tokoll der Schlußsitzung der Frühlingösession durch die Herren
alt-Schultheiß Tscharner, Schultheiß von Tavel und durch ihn
selbst, laut erhaltenen Auftrages, geprüft und genehmigt wor-
den sei. Hierauf giebt derselbe Kenntniß

4) von einem Vortrage der Polizeisektion über das Naturali.
sationSbcgchren deö Hrn. Hugendubel aus Stuttgart, Lehrer
an der hiesigen Realschule;

2) von einem Schreiben des Salzhandlungsverwaltcrö Kohler;
dessen Entlassungsgesuch aus dem diplomatischen Departe,
mente nochmals motivirend;

s) von einem Anzüge des Hrn. Ämtschreiberö Bühler zu Erlach,
in Betreff vollständigerer Anwendung des Grundsatzes der
Trennung der richterlichen von der Administrativgewalt.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathungen über die TagsatzungSinstruk-

tionen.
Die Artikel 2s bis und mit 64 werden sämmtlich ohne

Diskussion durch'S Handmehr einer nach dem andern genehmigt,
sowie noch 6 andere nachträgliche JnstruktionSartikel.

Wahl der Gesandten an die Tagsatzung.
Durch'S Handmehr wird beschlossen: dem Hrn. Schultheiß

von Tavel, welcher als Präsident der vorörtlichen Behörde und
der Tagsatzung zugleich von Amtes wegen erster Gesandter öeS

Vorortes Bern ist, noch zwei Gesandte beizugeben.

Von den Herren Rathsältesten werden für die zweite Stelle
vorgeschlagen: die Herren Regierungsrath Neu h aus und Re.
gicrnngSrath von Jenner, für die dritte Stelle: die Herren
Johann Schnell und alt-Landammann Simon. Im ersten
Skrutinium erhalten von 4 28 Stimmen:

Herr RegierungSratl, NcuhauS 66.

„ „ von Ienner 39.

„ >. I. Schnell.... 42.

» alt-Schultheiß Tscharner 10. u. s. w.

Hierauf ergreift daS Wort
Herr NegicrungSrath Ne «Haus. Tit., ich danke von Her.

zen den ehrcnwerthen Mitgliedern, welche ihre Stimmen auf
mich vereinigt haben. Ich habe von jeher die freie Willens,
äußerung des Grvßen Rathes alS den schönsten Lohn für den
Bürger betrachtet, der durch das Zutrauen desselben beehrt
wird ; aber unter den gegenwärtigen Umständen ist es meine
Pflicht, Sie zu bitten, daß Sie mich nicht zum Gesandten an
die Tagsatzung ernennen möchten. Unter vielen Motiven, die



mich hiezu bewege«/ will ich bloß zwei andeuten. Das Erzie-
hungSdepartement soll Ihnen tu der nächsten Wintersitzung mehrere

sehr wichtige Arbeiten in Betreff deS öffentlichen
Unterrichtes vorlege»/ und da die Tagsatzung vielleicht zwei oder
drei Monate dauern kan»/ wenn nämlich dieselbe namentlich die

neue Militärorganisation vollständig behandeln will/ so wäre es

mir äußerst bemühend / während dieser Zeit nicht Theil nehmen

zu können an den Berathungen/ mit welchen sich das Erziehungö-
departemcnt unterdessen zu beschäftigen haben wird. Ein zweites
für mich entscheidendes Motiv ist/ daß ich im RegierungSrath
in der Minorität gewesen bin. Es würde mir demnach äußerst
schwer falle»/ in der Tagsatzung Beschlüsse zu vertheidigen/
welche ich dort bekämpft hatte. Namentlich würde ich schwer
mich in den Geist hinein arbeite» / welcher die Maßnahmen des

VorortS in Betreff der Verwickelungen Berns mit dem
Auslande diktirt hat. Aus diesen und ändern Gründen halte ich
mich für sehr wenig geeignet/ an den Berathungen der
Tagsatzung Theil zu nehmen/ und ich glaube daher/ den mir
gegebenen Beweis des Zutrauens/ den ich unter allen andern
Umständen mir den freudigsten Empfindungen angenommen haben
würde. dieses Mal ablehnen zu müssen.

Schnell/ Joh. Wenn ich das Wahlgcschäft einen Augen-
blick aufhalten muß/ so thue ich es aus wahrer Achtung gegen
dieses hohe Kollegium/ welchem ich eine vergebliche Wahl erspa-
ren möchte. Indem auch ich mich für das mir auch jetzt
wiederum geschenkte Zutrauen bestens bedanke/ so muß ich sogleich
erklären/ daß ich durchaus jede auf mich gefallene Wahl ablehnen

würde. ES ist Ihnen allen bekannt / daß ich voriges Jahr
nur deßwegen mich zu dem Leidensdienste eines Gesandten an
der Tagsatzung habe verdammen lassen/ weil Hr. alt-Schultheiß
Tscharner auf die rührendste Weise den Wunsch ausgesprochen
hatte/ mich an seiner Seite zu haben. Ich übernahm also da.,
mals jene Mission/ wissend/ daß ich neben einem Manne stand,
dessen Ueberzeugung ich durch und durch theilen konnte/ neben
einem Manne/ der zu jeder Zelt entschlossen gewesen wäre/ mit
mir zu stehen und zu fallen. Dieses Mal sind andere Verhältnisse

und überhaupt schicke ich mich durchaus nicht für einen Ze-
remonienmann und am allerwenigsten jetzt schickte ich mich dazu.
Wir habe» zu diesem Zwecke ja noch Söhne des HauseS genug,
welche die Gäste würdig empfangen werden. Ganz besonders
aber könnte ich mich um eines andern Hauptgrundes nicht zur
Annahme entschließen. Es ist Ihnen nämlich allerseits bekannt/
daß in neuester Zeit/ machen wir uns keine Illusion darüber/
eine fatale Spaltung in unsere Mitte gerathen ist. Man mag
nun über diese Spaltung verschiedene Ansichten habe«/ genug/
eine Verkettung sonderbarer Zufälle machte/ daß dabei' meine
Wenigkeit eine Art von Rolle gespielt und eine gewisse Bedeutung

erhalten hat/ welche für die Sache selber besser nicht auf
mich geworfen worden wäre; auch mein Bruder wurde damit
verknüpft. Und die Aristokraten haben mit richtiger Berechnung
den Hebel angesetzt/ um das Odium gegen die neue Ordnung
der Dinge auf einige wenige Namen zu wälzen und glauben zu
machen/ diese wenigen Namen nährten den Geist/ der die Macht
jener gebrochen hat. Wenn nur die Gegner der guten Sache
so gedacht hätte«/ so hätte das nicht viel zu bedeuten gehabt;
aber es gelang ihnen nur zu gut/ selbst Freunde der guten Sache,
ja sogar Freunde der Personen irre zu führen/ so daß man in
alle» Blättern zu rede» ansieng von der Schnellenpartei/ als
ob diese es wären, die Alles geleitet hatten, nur um eine Rolle
spielen zu können. Wer da agirt hat, ich will eö bedecken, aber
ich bin überzeugt, daß wenn der gute Geist wieder kommen soll,
der Name Schnell von der Bühne verschwinden muß. Kein Schnell
wird daher mehr eine Ehrenstelle oder besoldete Stelle anneh-

men; wo Gefahr ist, da werden wir uns jede Zeit finden las-
sen, aber für Geld und Ehren sind die Schnell nicht da.

Tscharner, alt-Schultheiß. Ich will nicht lange mit
Entschuldigungen aufhalten, aber auch ich müßte dieses Mal
eine Wahl ablehnen.

Im vierten Serutinium erhalte» Stimmen:
Herr Regierungsrath von Jenner

» alt-Schultheiß Tscharner
46 Stimmen.
78

Tscharner, alt-Schultheiß. Ich bin zwar äußerst dankbar

für die auf mich gefallene Wahl, aber ich könnte dieselbe
unmöglich annehmen. Unsere Gesandtschaft ist präsidirt durch
Hrn. Schultheiß v, Tavel in seiner Abwesenheit bin ich als Vi-
cepräsident des Negierungsrathes im Fall, die Leitung der Kan-
tonalangelegenheiten zu besorgen. UebrigenS sind noch Männer
da, welche für die verschiedenen Gegenstände, die dieses Jahr
an der Tagsatzung zur Sprache kommen werden, mit den nöthi-
gen Kenntnissen weit besser ausgestattet find als ich. Theils
also aus diesen Gründen, theils wegen GesundheitSumftänden
könnte ich die auf mich gefallene Wahl nicht annehmen.

Mit 8s gegen 4o.Stimmen wird beschlossen, in Betracht
der von Hrn. alt. Schultheiß Tscharner angebrachten Gründen
eine neue Wahl vorzunehmen.

Im ersten Skrutinium erhalten von iil Stimmen:
Herr RegierungSrath von Jenner 74 Stimmen.

Kohler 20 „
9„ alt-Landammann Simon

». alt-Schultheiß von Lerber
» alt-Landammann Meßmer 4 „
Mit absolutem Mehr ist also im ersten Skrutinium erwählt

Hr. RegierungSrath von Jenner.
v. Jenner, RegierungSrath. Ich bin für das mir ge-

schenkte Zutrauen sehr dankbar und ich werde daö Möglichste
thun, dasselbe zu rechtfertigen.

Wahl eines dritten Gesandten.
Im ersten Skrutinium erhalten von <84 Stimmen:

Herr alt-Landammann Simon >8 Stimmen.
„ Regierungsrath Köhler 2«

Rathsschreiber Stapfer l8 „
„ Johann Schnell 9 -,

Obrecht 7

„ Stockmar 6 „

Simon, alt-Landammann. ESj wäre mir gewiß ganz
unmöglich einer allfälligen Wahl zu entsprechen. Sie werden,
sich erinnern, daß ich gegenwärtig in zwei Departementen arbeite,
wodurch ich gezwungen bin, von Zeit zu Zeit mich von Bern
zu entfernen; auch andre Geschäfte machen solche häufigere
Entfernungen von hier nothwendig, so daß ich Sie bitten muß,
Ihre Stimmen auf jemand anders zu vereinigen. Sie können
übrigens versichert sein, daß ich bei andern Anlässen meine
Dienste gerne dem Vaterland widmen werde.

Im dritten Skrutinium erhalten Stimmen:
Herr Kohler 84.

» alt-Landammann Simon 22.

„ Rathschreiber Stapfcr <7.

Mit absolutem Mehr ist also erwählt: Hr. RegierungSrath
Kohler.

s Fortsetzung folgt.)
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Verhandlungen
d e s

Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, 18Z5. Zweite Hälfte.

(Nicht offiziell.)

Großen

(Fortsetzung der zweiten Sitzung. — Dienstag, den 30. Juni 1836.)

Vortrag dcö NcgierungSrathS über daS EnrlassungSbcgehren
des Hrn. NcgierungSrathS Karl Schnell von den Stellen cincS
Mitgliedes dcS RegierungSrathS, verschiedener Departements und
Kommissionen.

v. Tavel, Schultheiß. Der NcgiernngSrarh hat mit nicht
geringerm Bedauern als Sie, Tit., Kenntniß nehmen müssen
von dem Entschlüsse des Hrn. RegicrungSrathS Schnell, welcher
erklärt har, daß verschiedene Gründe ihn bewegen, die bisher
bekleideten Stellen nicht länger zu behalten. Die Bestimmtheit,
mit welcher Hr. RcgiernngSrath Schnell diesen Beschluß erklärt
hat, macht, daß der NegierungSrath nicht anstehen kann, bei
Ihnen darauf anzutragen, daß dem Herrn NegierungSrath
Schnell die verlangte Entlassung in allen Ehren und unter Vcr-
dankung der dem Vaterland geleisteten Dienste ertheilt werde.

Diesem Antrage wird durchS Handmehr beigepflichtet.

Ebenso wird beschlossen, die durch diesen Austritt vakant
gewordene Stelle im NegierungSrath noch in dieser Session und
zwar Samstags den 4. dieß MonatS, wieder zu besetzen, zu
welchem Zwecke der Herr Vicclandammann ein besonderes Cir-
kular an die abwesenden Glieder des Großen Rathes erlassen wird.

Hierauf werden auf den Vorschlag des MilitärdcparrcmentS
dnrch'S Handmehr ernannt:
t) Zu einem Oberstlieutenant und Kommandanten des Artil-

lericauSzugS, Herr Major von Sinner.
2) An dessen Stelle zum Major, Herr Hauptmann Ludwig

Gras.

Auf den Vortrag der Justizsektion werden noch folgende
Ehchindcrnißdispcnsationen ertheilt:
t) Dem Johann Wyß, von Schöpfen, mit 196 gegen 3 St.
2) Dem Abraham Küenzi und der Wittwe Schranz, von Adcl-

boden, mit 88 gegen 11 St.
Schluß der Sitzung um 2 Uhr.

Dritte Sitzung.

Mittwoch, den t. Juli 1 836.

(Vormittags um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vicclandammann Meßmcr.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des Pro-
tokollS, legt der Herr Vicclandammann auf den Kanzleitisch:

Ein EhehindernißdispensationSbegchren des Christ. Dietrich.

Tagesordnung.
Vortrag deS FinanzdepartcmcnlS über die definitive

Redaktion des Gesetzes über Postrcbütgegcnständc.
von Jcnner, NegierungSrath. Am 4. Mai letzthin haben

Sie einen Projekt Gesetzes für die auf der Post liegengebliebenen

Briefe und Paketer berathen, mehrere Paragraphen
desselben sogleich angenommen, andere hingegen mit erheblich
erklärten Zusätzen und Modifikationen dem Finanzdcpartcmcnr
zur definitiven Redaktion zugesendet. Das Finanzdcpartcmenr
hat sich nun zur Pflicht gemacht, alle jene Zusätze und
Modifikationen, getreu dem Protokolle dcö Großen NatheS, im Gesetze
anzubringen, so daß ich glauben kann, cS sei allen Ihren Wün-
sehen und Aufträgen gehörig entsprochen.

Die sämmtlichen Paragraphen werden hierauf dnrch's Handmehr

angenommen, mir Ausnahme des tz. 4, welcher von dem
Eröffnen der Briefschaften in Gegenwart von UrkundSpersonen
handelt.

Belrichard wünscht, daß diese UrkundSpersonen mehr
durch den RegierungSstatthaltcr, sondern durch den
Gerichtspräsidenten bezeichnet werden.

May, StaatSschrciber, schlägt, alS RcdaklionSvcränderung,
da der Paragraph ohnehin diesen Sinn habe, vor, daß die Briefe
statt durch einen Postoffizianten in Gegenwart zweier UrkundS-
Personen, vielmehr durch die zwei UrkundSpersonen tn Gegenwart

deS Postoffizianten eröffnet werden sollen.

von Jenner, NegierungSrath, hält es an und für sich
für gleichgültig, ob die UrkundSpersonen vom NegierungSstalt-
haltcr oder vom Gerichtspräsidenten bezeichnet werden; der Große
Rath habe aber am 4. Mai daS Erstere beschlossen. Bezüglich auf
die zweite angebrachte Benpcrkung sei cS ebenfalls die Ansicht
deS Großen Rathes gewesen, daß die UrkundSpersonen bei der
Eröffnung der Briefe nur alS Zeugen und nicht als Beamte
anwesend sein sollen. Sie sollen bloß verhüten, daß bei der
Eröffnung nichts Unrechtes getrieben, nichts unterschlagen, nichts
ausgezogen werde u. s. w.

Auf die Bemerkung des Hrn. Sca atSschr eib e r S, daß in
diesem Gesetze den bei der Eröffnung der Ncbütbricfe funklioni-
reudcn Postoffizianten die Verschwiegenheit nicht ausdrücklich
zur Pflicht gemacht werde, entgegnet der Herr NegierungSrath
von Jenner, diese Verpflichtung liege bereits im Elde der
Postoffizianten.

Auf dieses hin wird der §. 4 mit 89 gegen is Stimmen
unverändert angenommen.

Vortrag deS Departements des Innern nebst einem Dekrets-
Entwürfe, zur Erläuterung deS H. 31 des Brandassekuranz-
Gesetzes.

Tscharner, Regierungsrath. ES haben sich in den letzten

Zeiten verschiedene Fälle ereignet, wo der Blitz in Häusern
Schaden anrichtete ohne zu zünden; da fragt es sich nun, ob
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solche Zerstörungen ebenfalls durch, die Brandassekuranz entschädigt

werden sollen. Das Departement des Innern mußte, sowie
der Regierungsrath finden, daß eS vom bloßen Zufalle abhänge,
ob ein Blttz zünde oder nicht und daß also die auf solche Weise
beschädigten Hauseigenthiimer von der Brandassekuranz zu
entschädigen seien. Es wird dann aber nöthig den ft 3 t des im
vorigen Jahr berathenen BrandassekuranzgesetzcS in diesem Sinne
zu erläutern, welchen Zweck der vorliegende Dekretöentwurf zu
erreichen sucht. Der Regierungsrath und daS Departement schlagen

zugleich vor, daß die nunmehr zu gebende Erläuterung bis
zum ersten Januar dieses Jahres rückwirkende Kraft haben solle,
zudem daS Gesetz selbst von jenem Tage an in Kraft getreten ist.

von Jenner, Regierungsrath. Ich könnte unmöglich dazu
stimmen, daß man in diesen DckrctSennvurf eintrete. Schon
früher, als Buchhalter der Brandassekuranz, hatte ich genau
den gleichen Antrag gemacht, den ich jetzt bestreike, und zwar
eben aus den Gründen, welche ich damals gegen mich vorbringen

gehört, und deren Nichtigkeit ich eingesehen habe. Gegen
was assckurirt man in der Brandassekuranz, gegen daS Feuer
und zwar einzig gegen das Feuer und nicht gegen allen und
jeden einem Gebäude zustoßenden Schaden. Jetzt aber will man
noch einen andern Schaden, der nicht Feuerschaden ist, da
hineinbringen, und dem könnte ich nicht beistimmen. Wenn durch
starken Hagel in einem Hause die Fenster eingeschlagen werden,
zahlt man dafür Entschädigung? Wenn durch heftige Windstöße

ein ganzes Dach weggenommen wird, zarlt die Brandassekuranz

dafür Und beides ist doch auch die Folge des Gcwir-
rerS. Wenn durch Explosion eines Pulverfasses ein nahestehendes
Gebäude zusammenstürzt, zahlr man dafür etwas? Wenn un
Hanse selber eine Explosion irgend einer Art stattfindet, zahlt
man? DaS Brandassekuranzgesetz sagt ausdrücklich, in allen
selchen Fällen werde nicht bezahlt. Nicht für Beschädigungen
durch den Blitz ist das Gesetz da, sondern für den Schaden,
weichen derselbe anrichtet, sofern er zündet. DaS Gesetz ist,
so wie Sie cS voriges Jahr angenommen haben, vollständig und
koniegucnr; geben ste aber dem ft 3t eine solche Ausdehnung,
wie vorgeschlagen wird, so bekömmt das Gesetz eine Lücke,
denn alSdann müssen wir alle möglichen Beschädigungen entschädigen

und anstatt einer Brandassekuranz dann eine Assekuranz
der Gebäude gegen Entschädigung ohne alle Ausnahme ausstellen.
Wenn Sie das wollen, so können Sie, aber dann hat die Sache
gänzlich eine andere Natur bekommen. Für jetzt indessen ist die
Frage die, ob durch Brandassekuranz entschädigt werden soll
was nicht Brand ist. UebrigcnS haben Sie im Gesetze l.x,>rcssis
vcrtzis die Explosionen jeglicher Art, sofern kein Feuer daraus
entstekt, ausgenommen. Zudem muß ich ans die Schwierigkeiten
der Exekunon der angetragenen Maßregel aufmerksam machen.
Brandschaden ist leicht wahrzunehmen, aber waS durch den Blitz
beschädigt worden, ist manchem Zweifel unterworfen. In einem
Hanse, Tit., ist gar manches zerbrochen und gar manches könnte
ans die Rechnung des BlitzeS gesetzt werden, so daß der Blitz
am Ende ein nagelneues HauS machen würde. Ich halte den
Antrag für nnauSführbar und dem Gesetze selbst widersprechend,
weswegen ich ausS Nichreinrreren antrage.

Kölner, Regierungsrath. Ich müßte die jetzt geäußerte
Ansicht durchaus bekämpfen. Wenn man bei der Ausstellung der
Brandassekuranz, eines Werkes, welches der frühern Regierung
schon Ehre macht und welches letzthin einer neuen Revision un-
rerworfen worden ist, wenn man sich damals auch nicht so deutlich

ausgesprochen hat, so würde eine Anstalt von dieser
Gemeinnützigkeit gewiß gefährder werden und daS Volk, welches auf
die bisherige Uebung gestützt vorausgesetzt hatte, eS bleibe in
dieser Beziehung beim frühern stctS beobachteten Gebrauche, wäre
hilitergangen, denn vorerst läßt sich nachweisen, daß bei verschic,
denen Aiiläßcn, wo durch einen Blitzstrahl Verheerungen ohne
zu zünden angerichtet worden waren, der Schaden ersetzt wurde.
Dieses darre zur Folge, daß eine Menge Partikulare, namcurltch
die Besitzer solid gebauter steinerner Gebäude in die
Brandassekuranz eintraten, weil sie sich dadurch vor einem Schaden
gesichert glaubten, der vom Zufall abhängt und gegen welche die
solideste Bauart und die beste Fenerordnung im Hause nichts
vermag. Die Besitzer solcher Häuser, wo mit Ausnahme eben
des BlitzeS beinahe keine FeuerSgesabr ist, würden wohl meist

austreren. Wo zündet der Blitz und wenn? Er zündet da,
wo er feuergefährliche Gegenstände antrifft; wo das nicht ist,
wie namentlich in steinernen Gebäuden, da zerschmettert er blos
ohne zu zünden. Hier m Bern bat der Blitz in 2» Jahren
wohl manchmal eingeschlagen, aber nie gezündet. Ein Beispiel
haben Sie von den letzten Tagen her, wo im Altcnbcrg ein
Butz eingeschlagen hat ohne zu zünden. Wenn das HauS ein
Schindeldach gehabt hätte, oder der Blitz in einen Vorrat!,
von Spähncn gekommen wäre, würde er wohl gezündet haben.
Zu Nidau schlug der Blitz vor einigen Jahren inS Stadthaus,
zersplitterte vieles, und traf zufällig einen einzelnen Spähn,
welcher sogleich brannte. DaS Gebäude selbst aber blieb we-
nigstenS vom Feuer verschont, obwohl eS durch den Schlag
selbst bedeutenden Schaden erlitt. Dieser Schaden wurde
geschätzt und vollständig von der Brandassekuranz vergütet. Ich selbst
habe dafür die Entschädigung bezogen. Wenn nun also nicht
eine Menge Personen, welche den ft 3l bisher so verstanden
haben, daß auch solche Beschädigungen vergütet werden sollen,
nicht getäuscht werden soll, so müssen wir dem Antrage des
Departements beistimmen. Ich möchte im Gegentheil hier
einer Ansicht rufen, die im Regierungsrath in der Minderheit

geblieben ist, nämlich, daß man daS Gesetz ausdehne
auf alle Beschädigungen, deren erste Ursache das Feuer
war. Wir haben Explosionen gehabt von Weingeist, die erste
Ursache war das Feuer, wenn ein Pulverhauö in der Nähe ist
und in die Lust fliegt, so ist wiederum die erste Ursache des
entstehenden Schadens das Feuer, wenn schon die umliegenden Gc-
bände blos zerstört werden, aber nicht verbrennen. Jeden
solchen Schaden zu ersetzen. liegt im Geiste der Anstalt. Ich
wünsche, daß diese Ansicht, welche im RegicrungSralhc von Hrn.
Regierungsrath Wpß zur Sprache gebracht worden ist, hier
Anklang finde.

v. Sinner. Ich müßte ganz dem.Herrn Präoxinanten
beistimmen. Bei solchen Zufällen kann weniger Betrug
stattfinden, als bei eigentlichem Brande, denn Niemand kann den
Blitz vom Himmel hcrabrufcn wohl aber ein HauS mit ein
wenig Schwefel anzünden, wenn dasselbe hoch assckunrt ist.

Schläppi. Die Diskussion beweist, daß der Blitz ans
zwei Arten schaden kann, durch Feuer und nicht durch Feuer.
Ein Gewitter kann ausarten in einen fencrzündendcn Blitzschlag,
jn ungeheuren Schnee, in Wolkenbrüche, m Platzregen, in
Sturmwind n. s. w Der Grund aller Zerstörungen, die also
durch Schnee, plötzliche Wasscransprüngc oder Blitze entstehen
können, liegt somit im Gewitter, und wenn man also die Be-
schädigungcn durch den bloßen Blitz ans angetragene Weise
entschädigt, so müssen auch alle andere Verheerungen. die vom
Wetter herkommen entschädigt werden. Ich müßte mich daher
an die Meinung des Hrn. Finanzministers anschließen.

v. Lerb er, alt-Schultheiß. In unserm ganzen Lande
nennr man den Blitzstrahl Feuer vou Himmel und dieses Feuer
vom Himmel, wenn eS Schaden verursacht, Feuerschaden, und
dieser Feuerschaden soll durch die Brandassekuranz vergütet werden.
ES kömmt da nicht bloS ausS Verbrennen an; bei einer Fenerö-
brunst können Mauern zerspringen, die doch nicht verbrennen,
aber dennoch werden sie vergütet. Die größte Angst bei einem
Gewitter ist ja die, cS möchte daS Feuer vom Himmel ins HauS
schlagen. Wenn eö nun heißt, man wolle solchen Schaden nicht
vergüten, so wäre der Zweck verfehlt und die Erwartungen der
Leute getäuscht. ES ist übrigens Thatsache, daß bereits jetzt
viele Gebäude unsers KantonS in fremden Anstalten versichert
sind, nun müssen wir nicht unsere Anstalt schwächen, indem
wir festsetzen, der Staat wolle nicht die gleiche Entschädigung
geben wie die fremden Astekuranzgesellschaften. Die Mobiliar-
assekuranzgcscllschaft entschädigt ebenfalls jeden solchen Schaden,
und wenn eine Kuh im Stalle vom Blitze getroffen wird (und
sie verbrennt doch auch nicht), so wird der Schaden vergütn.
Uebrigeus verlohnt es sich nicht der Mühe vor der Annahme der
angetragenen Bestimmung große Angst zu haben, der ans diese
Weise angetragene Schaden kann nie gar groß sein, und die
Behauptung, eS könnte dann gar vieles dem Blitze zugeschrieben
werden, ist gewiß von keinem großen Belange. Wir wollen eine
Anekuran; zum Besten des Landes, also sollen die Leute alle



mögliche Sicherheit habe». Ich stimme zum Antrage des Re-
gierungSrathS. Was denn aber den Antrag betrifft hinsichtlich
der Verheerungen durch Explosionen u. s. w. so müßte dieser
jedenfalls dem Negierungsrarh zn näherer Erdaucrung
zugesender werden.

May. Das Brandassekuranzgesetz wurde gegeben am 2t.
März 183 i. Nun trägt man schon wieder auf wesentliche
Abänderungen an. Ich habe schon oft darauf aufmerksam gemacht,
daß wenig Sachen sind, die das Zutrauen in eine Regierung so

sehr schwächen, alS wen» man die Gesetze allzuoft ändert. Leider
freilich giebt cö oft Fälle, wo ein Gesetz in der Ucberetlung
gemacht wurde, aber diesem Gesetze kann man das nicht
vorwerfen, denn so wie das ganze übrige Gesetz, so ist namentlich
der §. 3l desselben umständlich und gründttch diSkumt worden.
Man redet vom Feuer vom Hunmel, aber wenn man in tz. 39
sieht, daß Zerstörungen durch loSgcknallteS Schießpulver nicht
entschädigt werden, so weis ich nicht, wie man denn die Zer-
störungcn durch bloßen Blitzstrahl vergüten kann, denn eine
Explosion von Schießpulver lst auch Feuer, obgleich sie in der
Regel nicht zündet sondern bloß sprengt. Man sagt, viele
Besitzer stcinener Häufer würde» meht mehr assekuriren. DaS Gesetz
giebt ihnen ja die Latitüde, daß jeder nur für das zu versichern
braucht, was er in seinem Haufe für brennbar glaubt. Wenn
man denn in die Theorie des Blitzes eingehen will, so mochte
ich bloß erinnern, was uns aus der Experimentalphysik noch
bekannt sein wird hinsichtlich der positiven und negative» Elek-
rrieität, wo eö denn freilich der Zufall mitbringen mag, ob ein
Blitz von positiver Elektricität entweder wirklich entzündet oder
nicht. Jedenfalls haben wir hier ein Gesetz indem ausdrücklich
gesagt ist daß dasselbe nur Garantie gebe gegen Schaden durch
Brand und durch die Folgen des Brandes, in Folge des LöschenS
oder des Abbrcchens naher Gebänlichkeiten. UcbrigenS ist mit
Erlassung dieses Gesetzes für die Brandaffckuranz ein neuer
Zeitpunkt eingetreten, und ebenso sind die Antheilhaber mit dem

Anfang dieses Jahres neuerdings in die Assekuranz eingetreten,
und zwar unter allen denen Vorschriften, welche daö gegenwärtige

Gesetz enthält. Gesetzt aber auch, wir würden den Antrag
annehmen, so fehlte dennoch immer eine Vorschrift hinsichtlich
der Schätzungen, denn die 24 und 25 enthalten bloß Vor-
schriftcu über Schätzungen in solchen Fällen, wo wirklich Feuer
auSgcbrochcn ist. Ich schließe mich gänzlich der Meinung an,
die nicht eintreten will.

Ob recht. Ich möchte auch nicht am Gesetze abändern,
aber das möchte ich den 3l erläutern. Ich möchte den sehen,
der sagte, Blitz sei nicht Feuer. Das ist glaube fty, daö heißeste

Feuer, das auf der Welt existirt. Man kann freilich dem Blitz
durch Blitzableiter vorbeugen, aber nicht auf jedem Hause steht
ein Blitzableiter, theils aus Unbekaunlutß theils auS Mangel an
Batzen. Man kann freilich sagen der Blitz sei nur eine Heitere,
aber woher kommt diese l vom Feuer. Wenn man Sehwefelholz
anzündet, so ist daö freilich auch Feuer, aber die augenblickliche
Wirkung, die unbeschreibliche Schnelligkeit, mit welcher der

Blitz wirkt, das macht den Unterschied. Der Blitz verbrennt
oft nicht für ic> Batzen aber schadet statt dessen für 100 Kronen,
eben durch die Augenblicklichkeir, womit er alles zerschmettert,
so baß ihm nichtö entrinnen kann. Mit dem Pulver ist cö

anders; man kann es auf die Seite schaffen, aber gegen den Blitz
kann man sich nicht verwahren. Wenn ich Pulver ,m Hause
habe und cö entsteht eine Explosion dadurch, so begehre ich keine

Entschädigung dafür, aber wenn mein Haus durch den Blitz
zerschmettert wirb, wofür ich ja nichts kann soll ich denn keine

Entschädigung haben? Ich wciö eine Favrtte, wo der Blitz,
ohne zu zünden, für eine große Summe Geldes Schaden
angerichtet hat. Der Phönix von Paris bezahlte alles, obgleich
kein Feuer dabei war. Nein, Tit., m höherem Grade mochte
ich empfehlen, was der RegierungSrath vorgeschlagen hat. Man
redet von kalten und warmen Strahlen, 0.' du lieber Gott.' ich
habe noch keinen kalten Strahl gesehen, sie sind gewiß alle warm,
aber das weis ich, daß wenn zwei Blitze unmittelbar hinter
einander einschlagen, der zweite den ersten löscht.

Häberli. Wenn der Blitz einschlägt, so hat man bei

allem Unglück doch von großem Glück zn reden, wenn er nicht

zündet, und wenn das Haus hingegen verbrennt, so har der
Eigenthümer, selbst wenn cö ihm ganz vergütet wird, immer
noch größern Schaden als derjenige, bei welchem der Blitz ohne
zu zünden eingeschlagen hat. AuS diesen und andern bereits
angebrachten Gründen schließe ich mich dem Herrn RegierungSrath

Jenaer an.

Tscharner, RegierungSrath. WaS das Departement vom
Innern hauptsächlich wünscht, ist, daß Sie ihm Weisung ertheilen
möchten, wie cS mit Beschädigungen durch den bloßen Blitzstrahl
gehalten sein solle. Daß im Publikum bisher allgemein die Ansicht
vorgewaltet hat, es solle auch für diese Fälle Entschädigung
geleistet werden, geht daraus hervor, daß bei allen solchen Fällen
in der letzten Zeit Abschätzungen stattgefunden haben, und dem
Departement«: eingeschickt worden sind. Die Ansicht des
Departements war ebenfalls, daß der Blitz Feuer sei. Mißbräuche können
freilich hier so gut wie in allen andern Fällen stattfinden,
aber selten bcläuft sich der durch den bloßen Blitz verursachte
Schaden auf eine gar bedeutende Summe, wenigstens bcläuft
sich der bedeutendste in der letzten Zeit entstandene Schaden
auf mehr nicht als auf Fr. 105. Sie haben auch gesehen,
daß die Mobiliarassckuranz solche Beschädigungen ebenfalls
vergütet, indem auch sie dieselben als durch Feuer verursacht ansieht.
Der Antrag des Herrn RegiernngörathS Kohler in Betreff der
Explosion eignet sich zu einem besondern Anzüge. Der Anzug des

Herrn StaatöfchreiberS in Betreff der Erläuterungen der 24
und 25 ergiebt sich von selbst. Ich möchte also dahin schließen,
daß dem Departement der Auftrag ertheilt werde, die dahin
einschlagenden Paragraphen des BrandassekuranzgcsetzcS vorkommenden

FallS im angetragenen Sinne anzuwenden.

Abstimmung über die Vorfrage des Eintretens.
Für daö Eintreten 07 Stimmen.
Für nicht Eintreten ü2 „

Der Eingang des Dekretes so wie der erste Artikel desselben
werden mit einigen NedaklionSveränderungen durchS Handmehr
angenommen.

Der Antrag des Herrn StaatöfchreiberS im Paragraph
einzuschalten, ,mind in Erläuterung des zss 39" wird mit Mehrheit

gegen 0 Stimmen beseitigt.

Ueber den 5. 2, welcher besagt, daß die im §. 1 gegebene
Erläuterung des §. 31 des BrandassckuranzgesetzeS bis zum
l. Januar d. I. rückwirkende Kraft haben solle, bemerkt

Hr. RegierungSrath Tscharner. Da das neue Brand-
assekuranzgesetz mit dem 1. Januar d. I. in Kraft getreten ist so

ist ganz folgerecht die diesem Gesetze nunmehr gegebene Erläuterung

vom nehmlichen Zeitpunkte an in Kraft treten zu lassen,

um so mehr, da eben der erste von dcn dzeseS Jahr stattgefun-
denen Schäden zu der heutigen Untersuchung dcn Anlaß
gegeben har.

v. Jen» er, RegierungSrath. Dagegen muß ich wiederum

opporurcn, aber wenn es etwas nützen soll, so müssen sich dann
mehr als -i2 Stimmen für meine Ansicht erheben. Der §. 7

dieses Dekretes enthält nicht eine Erläuterung dcö Brandasse-
kurauzgesetzes, sondern eine Ausdehnung desselben, indem es

eine Bestimmung darein bringt, die früher nicht darin war.
Ich wäre tm Stande alS gewesener Buchhafter der Brandasse.-

rnranz zn beweisen, daß man früher daS Brandassekuranzgesetz
auch nicht so verstanden, und daß man mehrere Begehren um
Entschädigung für angerichtete Schaden durch bloßen Blitz
abgewiesen hat. Ich will nur an einen Fall erinnern, nämlich,
als der Blitz in ein Küherstöcktcin in Wittikofen ohne zu zünden
geschlagen hatte. Dieser Schaden wurde damals nicht rembour-
iirt. WaS, seit ich nicht mehr Buchhalter der Brandassekuranz bin,
geschehen tst, weiß ich natürlich nicht mehr. Wenn nun dcr hcutige
Beschluß eine wirkliche Ausdehnung ist, so darf mau nicht etwas
in dcn Brandaffeknranzvcrlrag hineinthun, das nicht in
demselben war, alS man idu abschloß. Dcßwcgcn scheint mir, die
Natur dcr Sache erfordere, die heute beschlossene Ausdehnung
des Beschlusses erst aus den >. Januar künftigen Jahres in
Kraft treten zu lassen. Die Summe, welche im laufenden Jahre
die dnrch bloßen Blitz verursachten Beschädigungen erfordern
werden, kann sich vielleicht ans L. 20000 belaufen; diese, ans



die ganze Masse der Thcilnehmcr vertheilt/ wird zwar nieman-
den sehr drücken/ aber man muß doch den Grundsatz des Rechtes
auffassen. UebrigenS werden die Betträge für dieses Jahr schon

ohnedieß auf 2)5 pi-. mille ansteigen; daS ist schon ziemlich viel
und mancher wird finde»/ wenn er im Phönix nur i>r. mille
bezahlen müsse/ so sei das doch besser. Dieses Argument müßte
natürlich an Stärke gewinnen/ wenn wir die dieses Jahr zu
vergütende Summe jetzt noch durch eine besondere Klausel ver-
größcrn. ES wird sich auf künftigen Januar zeige»/ daß schon

ohnedieß Abneigung gegen daS neue Brandassekuranzgesetz herrscht/
und da möchteich niemanden eine Bestimmung aufdringen/ die
nicht im Gesetze war / als er in die Assekuranz eintrat. Ich
stimme also dahin/ daß dieses Dekret erst vom künftigen Ja-
nuar gelte.

Belrichard. Sie haben vorhin beschlossen/ daß dieses
Dekret keine Ausdehnung/ sondern nur eine Erläuterung und
Verdeutlichung des BrandassekuranzgesetzeS sein solle. Somit
muß durchaus dieses Dekret vom nehmlichem Zeitpunkte an gelte»/
von welchem daS Gesetz ssclbst in Kraft getreten ist. In jedem
andern Falle würde auch ich gegen jede rückwirkende Kraft
eines Gesetzes mich stemmen.

No mang. Ich habe hauptsächlich darum zum Antrage
gestimmt/ weil durch das Brandassekuranzgescy die solidern Ge-
bände gegen die übrigen im Nachtheile sind/ dieser Vorschlag
aber eine Ausgleichung dieser Unbill giebt. Jedenfalls aber/
sofern man annimmt/ der Grundsatz habe schon vorher im Gesetze

gelegen/ und nur einer Erläuterung bedurft/ ist der gebrauchte
Ausdruck „rückwirkend" meiner Ansicht nach übel gewählt/
und man muß dann sagen / cö verstehe sich von selbst/ daß die
gegebene Erläuterung auf alle seit Erlassung des Gesetzes statt-
gefundene Falle anzuwenden sei.

Joneli. Ich sehe dieseSDekrel als eine Ausdehnung deSGe-
setzeS an/ und da bezweifle ich/ daß diese Behörde das Recht habe/
dieselbe rückwirkend zu machen. Diejenigen/ welche unverschuldete

Häuser vcrassekurirt haben / können freilich nach Belieben
aus der Assekuranz wieder auStrctcn/ aber daS können arme
Schuldner/ deren Häuser verpfändet sind/ nicht, und diese müßte
ich dann bedauern, wenn die Beiträge, die schon ohnehin be-
deutend dieses Jahr sein werden, durch diese Ausdehnung noch
enormer würden. Ich stimme daher wie Hr. RegierungSrath
v. Jenner.

Ob recht. So viel ich gehört habe, haben sich in diesem
Jahre 5 bis li Fälle ereignet, wo der Blitz in Häuser
eingeschlagen/ aber nicht gezündet hat. Sollen diese nun, weil daS
Gesetz nicht deutlich genug gewesen und erst jetzt und zwar in
Folge dieser Fälle erläutert worden ist, keine Entschädigung
bekommen.

v. Lerber, alt-Schulrheiß. Der erste Schaden betraf ein
SchnlhauS; eS wurde dafür Entschädigung begehrt; da fand
aber der RegierungSrath, das Gesetz rede nicht deutlich hierüber
und in dieser Ungewißheit brachte man also die Sache hiehcr.
Also ist eS eigentlich ein wirklich Beschädigter, dessen Sache nun
hier verfochten wird. Wollen Sie nun wegen ein paar Franken
eine Ungerechtigkeit gegen denselben begehen? (Wegen des
Ausdrucks „rückwirkend" schließt sich der Redner au Herrn
Romang an.)

Kißling findet den Ausdruck „rückwirkend" ebenfalls
stoßend, man könne ja über diesen Punkt stillschweigend
weggehe», ohne der Sache zu schaden.

May. Die Diskussion ist bloß durch die Unbestimmtheit
der Redaktion der beiden Paragraphen entstanden; denn im tz. 1

steht „Ausdehnung" und im §.2 „Erläuterung." Ausdehnung
geht erst auf künftige Fälle; die Erläuterung ist aber auch auf
die seit der Wirksamkeit des Gesetzes stattgefundenen Fälle an¬

wendbar. Man muß also die beiden Paragraphen hierin in
Uebereinstimmung bringen.

Mühle mann. Im §. 39 des Gesetzes sind die Ausnahmen

angegeben. Nun aber stehen die Beschädigungen durch
bloßen Blitz nicht unter diesen Ausnahmen, also fallen sie unter
daS Gesetz und müssen vergütet werden. UebrigenS werden diese
Vergütungen jährlich gewiß nicht Fr. 20,000, sondern höchstens

Fr. 2000 erfordern.

Tscharner, RegierungSrath. Ich bcdaure allerdings, daß
die Redaktion des Dekretes mit Grund angegriffen werden konnte,
aber eS gebrach an Zeit, um dieselbe noch gehörig zu prüfen.
Nach Analogie Ihres vorhin -gefaßten Beschlusses muß daher
allerdings das Wort „Erläuterung" an die Stelle des Wortes
„Ausdehnung" gesetzt werden. Auch der Ausdruck „rückwir-
kcnd " darf allerdings nicht stehen bleiben. Denn dieses Dekret
ist im Grunde eine Weisung an das Departement des Innern,
wie eö die betreffenden Fälle zu behandeln hat. Alle diese Fälle
sind aber bis jetzt in sus^nso geblieben und nicht behandelt
worden, sondern gewärtigen erst die Weisung des Großen Rathes.
Somit ist daS Dekret nicht retroaktiv. UebrigenS werden sämmtliche

Entschädigungen weder Fr. 20,000 noch Fr. 2000 erfordern,

sondern schwerlich mehr als Fr. 400 und deßwegen wird
gewiß Niemand aus der Assekuranz austrcten. Was denn die
Abneigung gegen daS neue Brandassekuranzgesctz betrifft, so will
ich bloß bemerken, daß die neue Anstalt mehr Anthcilhaber hat,
als die frühere. Die bedeutenden Beiträge rühren übrigens
davon her, daß mehrere bedeutende Kalamitäten in kurzer Zeit
auf einander gefolgt sind, und daß man wegen des Austrittes
mehrerer Anthcilhaber am Schlüsse des vorigen Jahres, um
mit denselben abrechnen zu können, sogleich den ganzen Betrag
einfordern mußte, anstatt, wie es sonst geschah, denselben auf
spätere, weniger kalamitose Jahre zu vertheilen und unterdessen
von der Negierung zu Deckung der Entschädigungen Vorschüsse
zu begehren. Daß denn die dem Gesetze nunmehr gegebene Er-
läuteruug für die verschuldeten HauSeigenthümcr nachchcilig sei,
ist irrig. Denn je mehr Sicherheit denselben die Assekuranz
für ihre Hänser darbietet, desto eher werden sie auf diese U».
terpfänder hin Geld bekomme» können, oder von den Gläubigern

mit mehr Schonung behandelt werden.

Abstimmung.
DurchS Handmehr wird beschlossen, in beiden den

Ausdruck „Erläuterung" zu gebrauchen, und mit Mehrheit gegen
14 Stimmen wird erkannt, daß diese Erlämeruug auf alle seit
dem letzten 1. Januar stattgefundenen Fälle anzuwenden sei.

May. Durch einen Zusatz sollte bestimmt werden, daß die
Schätzungen nach Analogie der 24 und 25 des Gesetzes
stattfinden sollen.

v. Jenner, RegierungSrath; DaS gibt fich von selbst,
aber wie soll eS mit den Schlagschäden gehalten werden, welche
in der Beglaubigung dieselben stühnden nicht unter dem Gesetze,
nicht geschätzt worden find? Sollen die jetzt nicht vergütet
werden? denn daS Gesetz sagt, daß wenn nach einem stattgefundenen
Feuerschaden die Schätzung nicht innert einer gewissen Frist
vorgenommen worden sei, keine Vergütung geleistet werde.

Tscharner, Regierungsrath. Was Hrn. May'S Bemcr-
kung betrifft, so versteht sich diese von selbst; was den zweiten
Punkt betrifft, so ist auch da keine Bestimmung nöthig, sondern
solche Fälle werden als Spezialfälle nach Analogie dieses De-
krctö behandelt werden.

Mit Mehrheit gegen 10 Stimme» werden beide angetragenen
Zusätze beseitigt.

(Fortsetzung folgt.)
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^ro. 47.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, 1835. Zweite Hälfte.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der dritten Sitzung. — Mittwoch/ den i.Juli 1835.)

Vortrag des Departements des Innern nebst Dekretsentwurf
zur Erläuterung von Artikel 5. des 13. des GcmeindögcsetzeS
vom 20. Dezember 1833.

Tscharner / Regicrungsrath. Auch dieser Antrag hat
seinen Grund in einem Spezialfalle, indem der unabgetheilte Sohn
eines vermöglichen Vaccrö steh weigerte eine GemeindSbeamtung
anzunehmen/ auf den Satz sich stutzend/ daß er nicht eigenen
RechteS/ sondern an seines Vaterö Muß und Brod sei. DaS
Departement deö Inner»/ sowie das Iustizdepartement/ müssen
aber glaube»/ sobald ein solcher Sohn mehrjährig und ehrenfähig

sei/ solle er zu GemeindSbeamtungen angehalten werden kön.
neu; da aber der Wortlaut deö Gesetzes allerdings eine andere
Deuning zulassen mag/ so stellte das Iustizdepartement den

Antrag/ Sie möchten über die richtige Anwendung deö Gcmeind-
gcsetzcS in dieser Beziehung befragt werden.

DnrchS Handmehr wird beschlossen einzutreten.

Ebenso nach einer kurzen von Hrn. RcglcrungSrath Wyß
angebrachten Unterstützung des ElngaugöbcrichceS wird auch das
Dekret selbst ohne Diskussion durchS Handmehr genehmigt.

Vortrag der Justizsektion mit Gesetzesentwurf über eine von
den Weibeln zu leistende Bürgschaft.

Der Dekretöentwurf schlägt eine Bürgschaftssnmme von Fr.
1200 für die Amtöweibcl und AmtSgerichtSweibel; Fr. 800 für
die Unterwcibcl vor. Von den bereits angestellten Weibeln sei
aber diese Bürgschaft für ihre gegenwärtige Amtödauer nicht zu
fordern.

Herr Regierungsrath Wyß/ alS Berichterstatter/ zeigt die
Nothwendigkeit einer solchen Bestimmung/ indem er verschiedene
Beispiele von Veruntreuungen und Unterschlagungen anvertrauter

Gelder durch Weibcl anführt. Die Art und Weise der
Bürgschaftleistung sei dem Gesetze über die AmtSnotarren entnommen.

DnrchS Handmehr wird beschlossen einzutreten/ und zwar
in Globo/ und ebenso wird das Dekret selbst ohne weitere
Bemerkung genehmigt.

Vortrag des diplomatischen Departements in Betreff der
definitiven Redaktton des Gesetzes über die Amtödauer bürgerlicher

Stellen.
Aus dem schriftlichen Vortrage sowie ans dem mündlichen

Berichte deö Hrn. Schultheiß v. Tavel geht hervor/ daß die
definitive Redaktion durch das diplomatische Departement in
genaue Uebereinstimmung mit dem Protokoll des Großen Rathes
gebracht/ daß aber die Zahl der in Folge erheblich erklärter
Zusatzartikcl um zwei vermehrt worden sei.

Die Artikel i bis und mit io werde ohne Diskussion durchS
Handmehr angenommen.

Zu einer Diskussion gibt bloS der §. 11. Anlaß/ welcher
sagt/ daß wenn der Gehalt eines öffentlichen/ besoldeten Beamten

auf das Nachwerben deö Inhabers um wenigstens Fr. 100
erhöhet worden sei/ eine neue Ausschreibung der Stelle
stattfinden müsse.

v. Tavel/ Schultheiß. Wie Sie sehe«/ hat man durch
diesen neuen Artikel dem damals erheblich erklärten Anzüge des

Hrn. Obrecht ein Genüge geleistet/ jedoch mit zwei Modifikationen.

ES wurde nämlich erstens eingeschaltet: „ ans das Nach-
werbcn des Inhabers"/ indem eS unbillig wäre/ eine Stelle
neu auszuschreiben/ wenn der Gehalt derselben auf den Antrag
irgend eines dritten wäre erhöhet worden. Die zweite Modifikation

besteht in der Fixirung eines Minimums/ obgleich selren
irgend ein Gehalt von Ihnen um weniger als Fr. 100 erhöhet
werden wird.

Obrecht. Gegen diese Modifikationen muß ich denn doch
einiges Bedenken äußern. Und wenn wir eine Stelle nur um
Fr. 99 erhöhen, ist dann der Zweck des Gesetzes erreicht? Was
denn daS eigene Nachwerbcn betrifft/ so wird ein solcher Beamte
wohl einen Freund oder Vetter habe»/ der dann den Antrag stellt.
Somit führt uns dieses wiederum zu nichts.

Mühle m ann. Gegen daS Minimum habe ich nichts / aber
der andere Antrag macht den ganzen Paragraphen komplct
illusorisch/ wie Herr Obrecht gezeigt hat.

Belrichard unterstützt diese Meinung völlig / wünscht jedoch
den Paragraphen so zu modisiziren/ daß wenn ein Beamter, dessen

Gehalt auf irgend jemandes Antrag erhöhet worden, sich dennoch
bereit erklärte, die Stelle auf dem alten Fuße beizubehalten/
dann keine Ausschreibung stattfinden solle.

von Tavel, Schultheiß. Ich will Ihnen einige Gründe
angeben, um derenwillen die Worte: „auf daS Nachwerben des

Inhabers," eingeschaltet worden sind. Man fand nämlich, daß

so wie einerseits ein Freund oder Vetter zu Gunsten eines
Beamten um Gehaltserhöhung einkommen könnte, dieses anderseits
auch denkbar wäre von einem, welcher dem Beamten nicht wohl
wollte; auch die Regierung selbst könnte auf Erhöhung antragen,
um sich unter diesem Vorwande eines Beamten zu entledigen.

Sie, Tit., werden entscheiden, ob sie lieber vor den Freunden
und Vettern, oder aber vor allfälligen, dem Beamten ungünstigen
Absichtön sich sicher stellen wollen. WaS das Minimum betrifft,
so hat man eben nicht großen Werth darauf gesetzt. Für die

Meinung des Herrn Belrichard läßt sich allerdings ctwas sagen,
cS würde dann aber zwischen der Regierung und den Beamten
ein nicht ganz schickliches Markten geben wie um einen Lohn.
Die sicherste Garantie muß jedenfalls der Beamte im geraden und
rechten Sinne des Großen Rathes suchen, dieser wird eS schon

merken, wenn hinter einem Antrage auf Gehaltserhöhung sich

schiefe Absichten verbergen.

Abstimmung:
Für den Paragraph wie er ist 22 Stimmen.
Etwas anderes Mehrheit.

47



Fur cine 'Auslassung dcS Minimums und des

eigenen NachwcrbenS Mehrheit.
Für die Beibehaltung 11 Sllmmen.

Der den, Gesetze angehängte Etat, welcher ganz den frühern
Beschlüssen gemäß ist, wird durchS Handmehr genehmigt.

Auf daherige Vorträge des NegierungSrathcS und der
Polizeisektion werden folgende Begnadigungs- und Strafumwand-.
IilngSgcsuche durchö Handmehr abgewiesen:

1) C. R. Frei, von Brugg.
2) DcS Job. Kilchcr, Kanton Solothurn.
3) DcS Joh. Jakob Hablützel, Kanton Zürich.

Auf den Vortrag und auf Empfehlung dcS RegicrungSrathcs
und der Polizeisektion wird dem Herrn Heinrich Hu g en du bel,
aus Stuttgart, Lehrer an der hiesigen Realschule, welchem daS

Bürgerrecht von der Stadt Bern zugesichert ist, mit 88 gegen 7

Stimmen die Naturalisation ertheilt.

Vortrag der Justizsekcion über daS Ehehindcrnißdispensa-
tionSbcgehren der Anna Neuster.

Für Willfahr 76 Stimmen.
Für Abschlag 16 »

Zum Schlüsse legt der Herr Präsident noch auf den
Kanzleitisch :

1) Vortrag dcS BaudepartemenlS über ein Kredirbcgehren
für KorrekrionSanstalten an der Saane zwischen Laupen und
Gümmenen.

2) Aehnlicher Vortrag für Schwetlcnarbcitcn an der Aare.
I) Bericht der DotationSkomnnssion.
4) 3 EhchindernißdispcnsalionSbegehren.

Schluß der Sitzung um 2 Uhr.

Vierte Sitzung.

Donnerstag, den 2. Juli 1 83 5.

(Vormittags um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Meßmer.
Der Namensaufruf zeigt eine ziemlich große Zahl Abwesender

au. Da nächsten Samstag wegen des erfolgten AuötntteS
des Hrn. Seiler auS dem Großen Rathe eine neue SechSzehner-
wahl vorgenommen werden wird, so verlteSc der Hr. StaatS-
schreibcr das Verzcichnist aller gegenwärtig wahlfähigen
Mitglieder des Großen Raths, um dasselbe allsällig berichtigen
und nachher gedruckt sämmtlichen Mitgliedern alö Stimmzettel
auSthcile» zu können. Nach der Genehmigung des gestrigen
Protokolls zeigt der Hr. Landammann ein eingelangtes Ehehtn-
dermßdiSpensalionSbcgchren des Johann Schüppach von Thun
und CtessiSburg an.

Tagesordnung.
Vortrag des NegicrungSrathS über die Bearbeitung eines

neuen TcllgesetzcS.

Tscharner, alt-Schulthciß. ES thut mir leid, daß daS
gedruckte KreiSschrciben zu der Vermuthung Anlaß geben konnte,
daß man auf den heutigen Tag in diesen Gegenstand eintreten
würde: aber daö KreiSschrciben ist dem Großen Rathe vor
seiner Erfassung nicht vorgelegt worden u. f. w. In der letzten
Sommcrutzling wurde beschlossen, daß, obgleich der neue Ge-
seyeSpro/ekt unmöglich schon in dieser Sitzung vorgelegt werden
könne. der Negicrungörath doch wenigstens Bericht über die
Arbeit cruatten solle. Der RegiernngSrath that sein mögliches.
Er ernannte eine Svecialkommiston, bestehend auS den Hörn.
Regierungsräihcn Schneider, Koch und ans meiner Wenigkeit.
Diese Spccialksmmission sollte dem Gegenstände so weit vorarbeiten

- um ans den heutigen Tag dem Großen Rathe anzeigen
zu können, ans welche Grundlage hin man im Sinne habe, den

nencn Entwurf zu basiren. Die Kommisston trat darauf
zusammen und besprach die Sache reiflich. Sie mußte sich aber
bald überzeugen, daß wenn man zur Befriedigung des Landes
arbeiten wolle, es nöthig sei auS den Materialien des Departements

des Innern und aus den Korrespondenzen auS den
Amtsbezirken sich eine Menge Dara zu vcrschassen, was aber die
Zeit nicht erlaubt hat. Zudem hatte sich Hr. RegierungSrarh
Koch gefälligst mit der Redaktion des Berichtes der Kommission
befaßt, aber die eingetretene Krankheit desselben machte, daß
der Bericht nicht gegeben werden konnte. Die Kommission
zeigte nun dieses dem Regierungsrathe an, und ersuchte
denselben, dem Großen Rathe den Hergang der Sache anzuzeigen.
ES thut mir persönlich sehr leid, daß man dem Großen Rathe
ein MchrereS nicht mittheilen konnte, aber die Zeit gab es nicht
anders zu, und auch der Große Räch hätte sich in der
gegenwärtigen kurzen Sitzung nicht mit der Sache befassen können.
Der RegiernngSrath wird gewiß beinahe das Unmögliche machen,
um die Sache bis zur künftigen Wintersttzung zu befördern, er
weiß gar wohl, daß in verschiedenen Theilen des KanconS,
namentlich im Emmenthal, der gegenwärtige Zustand äußerst drückend

ist; allein auch die Mittel dagegen aufzustnden ist schwer,
und eS läßt sich da nur mit der größten Umsicht zu Werke gehen.
Mögen Sie, Tit., dieses zu Hanse ihren Mitbürgern mittheilen,
und denselben vorstellen, daß man in so wichtigen gesetzgeberischen
Arbeiten nichts überstürzen dürfe.

Man. Ich muß mich bloß gegen den Vorwurf verwahren,
in Betreff des Traktandenzirkulars. ES heißt dort «icht, daß
ein Entwurf werde vorgelegt werden, sondern bloß, daß der
RegiernngSrath über die Bearbeitung dcS Entwurfes eine
Mittheilung machen werde.

Meßmer, Vicelandammann. Auch ich muß den mir
gemachten Vorwurf ablehnen. Erstlich habe ich nichts Anstößiges
in der Redaktion dcS KreiSschreibenS gefunden. Ich habe übrigens

bereits im Anfange deS Brachmonats dem Negicrungörath
angezeigt, daß ich das EinbcrufnngSschreiben auf den und den
Tag erlassen werde. Endlich hatte ich auf ein aus Anlaß der
frühern Sitzung dem RegiernngSrath zugeschicktes Schreiben,
worin ich denselben ersuchte, zu bezeichnen, was allfällig von
ihm noch fernerS würde vorgelegt werden, keine Antwort erhalten,

und so dachte ich dieses Mal, eS sei nicht der Fall, dieses
zu wiederholen.

Tillier. Niemand wird diese Sommersttzung zusammen
behalten wollen, bis ein Tcllgesetz von uns berathen sein wird,
daher ist alles, was man heute darüber sagen mag, Verlorne
Zeit. Ich trage auf Genehmigung deS Berichtes an, daß jedoch
dem NegierungSrath eingeschärft werde, den neuen Entwurf wo
möglich in der nächsten Sitzung zu bringen.

Güdel. DaS Emmenthal muß gegenwärtig über Fr. icx»,0«xi
zur Erhaltung der Armen zufammentelleu; eS ist sich daher nicht
zu verwundern, wenn vom Jahr 1823 hinweg, wo daS neue
Tcllgesetz zum Nachtheile der Gütcrbesttzer erlassen worden war,
die Unzufriedenheit bis auf diesen Augenblick gestiegen ist. Eine
Menge Vorstellungen sind daher schon unter dem alten Regiment
eingekommen, und unter dem gegenwärtigen gleichfalls, um so
mehr, alö daS UcbergangSgcsetz Abhülfe erheischt. Dermal habe
ich zwar bloß die Absicht, den Mitgliedern der Spczialkommission
die so wichtige Arbeit dringend und bestens zu empfehlen.

Schneider, RegiernngSrath. Man ruft so eben der
Kommission, und da ich auch Mitglied davon gewesen bin, so muß
ich mir darüber einige Bemerkungen erlauben. Die Kommission
hat das ihr vom RegiernngSrath aufgetragene Pensum vollendet
wie der Herr alt-Schulrheiß Tscharner bereits dargcthan hat,
man soll also nichts mehr von ihr erwarten. UebrigcnS hatte
die Kommission auf meinen Vorschlag hin beim RegiernngSrath
darauf angetragen, vom Großen Rathe einen außerordentlichen
Kredit zu verlangen, um die am meisten gedrückten Gegenden,
die jährlich Fr. j—6 pro -nillo teilen müssen, nicht immer mit
leeren Worten abzuspeisen, sondern denselben eine einstweilige
Unterstützung zu verschaffen. Der RegiernngSrath aber wies den
Antrag von der Hand. Wäre übrigens der NegierungSrath seit
vier Jahren einmal in einen der Entwürfe dcS Departements
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deS Innern eingetreten/ so wäre die Sache jetzt abgethan, aber
gleich beim ersten Paragraph hieß e6 immer: das Ganze ist
nichts nutz, man hat aber nie gesagt, welches das Bessere sei.
Ueber die Nothwendigkeit und Dringlichkeit habe ich mich im
Rcgierungsrath oft ausgesprochen.

Wüth rich. Ich kann vorerst dem Hrn. Landammann und
dem Hrn. Staatsschreiber die Beruhigung geben, daß um des
KreiSschreibenS willen niemand erwartet hat, es werde gar viel
über diese Sache vorkommen; vielmehr hat man sich allerseits
daran gestoßen, daß eben gar nichts vorkommen soll. Wenn
irgendwie eine bestimmte Versicherung gegeben worden wäre,
bis zur künftigen Wiiuersitzung endlich etwas zu bringen, so
würde ich nichts sagen; aber man wollte bisher nie in einen
Entwurf eintreten und deßwegen herrscht sehr große Unzufrie-
denheit auf dem Lande, zwar nicht daß man für einstweilen
Revolten zu erwarten hätte, aber doch so, daß man an vielen
Orten davon spricht, die Teilen zu verweigern; und möglicherweise

könnte dieser Fall sich im Laufe dieses Sommers ereignen.
Würde man heute die bestimmte Versicherung geben, daß der
Gegenstand endlich in der nächsten Sitzung vorgenommen werden
solle, so könnte man dadurch wenigstens insoweit das Land
beruhigen. Wenn man aber nur sagt, man werde etwas bringen,
wenn es möglich sei, so gibt das keine Beruhigung, denn man
hat seit vielen Iahren stetö so geredet. Der Große Rath sollte
sich aber gleich jetzt über den Grundsatz aussprechen, nämlich:
soll der arme verschuldete Güterbesitzer so viel bezahlen als der
unverschuldete? Dieses ist die ganze Frage, und darüber muß
man sich hier auSsprechen, und dazu braucht kein Prometheus
daö Feuer vom Himmel zu stehlen.

Romang. Nach all den bisher vergeblichen Versuchen
bin auch ich überzeugt, daß der Entscheid über die Grundlage
deS neuen Gesetzes vor allem aus von dieser Versammlung
gefaßt werden muß; aber für jetzt kann dieses nicht wohl geschehen,

und da will ich also gerne noch einmal sehen, was uns
der NegicrungSrath in der nächsten Sitzung vorschlagen wird.
Ich trage also darauf an, die Dringlichkeit des Gegenstandes
zu erkennen, und daö Uebrige mit Zutrauen dem RegicrungS-
rath anheim zu stellen, welcher uns nächsten Herbst das
Bestmögliche vorschlagen wird.

Joneli. Solange nicht beschlossen wird, der Staat solle
den belästigten Gemeinden unter die Arme greifen, so wird je-
des Tellgesetz Unzufriedenheit verursachen. Denn man mag da,
wo die Lasten nun einmal zu groß sind, dieselben vertheilen, wie
man will, so wird doch kein Tellgesetz helfen.

Juck er. Im tz. 28 der Verfassung ist der Grundsatz, daß
der Staat beitragen solle, bereits ausgesprochen.

Abstimmung.
Der Vortrag wird durchs Handmehr genehmigt.

Den RegicrnngSrath aufzufordern, daß er die Sache bis
zur künftigen Wintcrsitzung beschleunige, wird ebenfalls durckS
Handmehr beschlossen.

Vortrag dcS diplomatischen Departements über das
Entlassungsbegehren des Herrn SalzhandlungSverwalterS Kohler aus
dem diplomatischen Departement.

Tscharner, alt-Schultheiß. Das Begehren des Herrn
Köhler zeugt von der großen Gewissenhaftigkeit desselben; aber
daS diplomatische Departement mußte einmülhig finden, Herr
Kohler eigne sich in allen Rücksichten zu einer Stelle in diesem
Departement! durch seine Kenntnisse sowohl, alS durch seinen
Charakter, und cS sei nicht der Fall, um der von Hrn. Kohler
angebrachten Gründe willen, von der Vorschrift des Departe-
mentalgeseyeS abzuweichen, durch welches jedes Mitglied dcs
Großen Nathes verpflichtet ist, Stellen in Departements
anzunehmen. Freilich wurden bereits mehrere Mitglieder des Großen
Rathes wegen allzu großer Entfernung von der Stadt diöpcnsirt,
aber Männer, welche hier in Bern wohnen, und lukrative Stellen

bekleiden, dieser Pflicht zu entladen, daS wäre ein Beispiel,
welches üble Konsequenzen nach sich ziehen müßte. Die
Beschäftigungen weder des StaatöratheS noch des diplomatischen De¬

partements sind Gottlob bis jetzt gar bedeutend gewesen, und so

müßte ich also im Namen des NegierungSrathS bei dieser hohen
Versammlung darauf antragen, den Hrn. Kohler zu ersuchen,
er möchte gefälligst die ihm aufgetragene Stelle bekleiden wollen.

Durch'S Handmehr genehmigt.

Vortrag des Baudepartements zur Erbauung eines
Zollhauses und einer Landjägerwohnung bei St. Urban.

Tscharn er, alt-Schultheiß. Dnrch Beendigung der Straße
von Langenthal nach St. Urban wird eine neue Zollstätte nöthig,
indem die bisherige von der neuen Straße etwas entfernt ist,
und da daS Finanzdepartemcnt eine geräumige Wohnung sowohl
für den Landjägerposten alS für den Zollner gewünscht hatte,,
so ließ sich daS Baudepartement in zwei Projekten Pläne darüber

vorlegen. DaS eine Projekt ist an Fr. 11—12,000, das
andere auf Fr. 8000 berechnet. DaS Baudepartemcnt glaubte
den wohlfeiler» Plan für hinreichend; hingegen der Regierungsrath

hielt die Summe von Fr. 8000 noch immer für zu groß
und trägt auf Fr. 4000 an. Ich soll alS Präsident deS

Baudepartements glauben, daß es nicht wohl möglich sei, mit
Fr. 4ooo eine Wohnung sowohl für den Zollner als für den
Landjägerposten zu bauen und ich trage daher auf Genehmigung
des auf Fr. 8000 berechneten Planes an.

Buchmüller. Die alte Negierung hat da eine Straße
angelegt zum großem Nachtheile des Kantons sowohl, als einer
bedeutenden Gegend desselben. Ich möchte darauf antragen,
daß man einstweilen den Bau bei St. Urban unterlasse, und
statt dessen ein Zollhaus zu Langenthal ecabliere.

Kiß ling. Diesen Antrag müßte ich unterstützen, denn die
meisten zu verzollenden Waaren gehen über Roggwyl. UebrigenS
kann später der Fall eintreten, daß diese Straße überhaupt nicht
mehr gebraucht wird.

Ob recht. Auf jeden Fall ist das eine Straße, die nie
wichtig sein wird, und eS braucht also Hort kein Zollhaus zn
sein wie etwa bei der Dürrmühle, denn der Zoll wird unö kaum
den ZinS des auf den Bau verwendeten Kapitals eintragen. Ich
bin indessen günstig für die Sache, aber mit Fr. 2000 macht
man schon ein ordentliches Haus, und cS braucht da nicht alles
im höchsten Staate zu sein, damit der Zöllner den ganzen Tag
darin schlafen könne.

Geiser. Durch die neue Straße sind allerdings anderwärts
Hoffnungen zerstört und OrtSinteressen verletzt worden, deßhalb wird
die Straße nicht mit freundlichen Augen angeschen. Ich berufe
mich aber auf alle Kundigen, daß ein Zollhaus nöthig ist, und
wenn es nur wegen der bedeutenden Ein- und Ausfuhr von Wein
wäre. UebrigenS kann daö gegenwärtige Zollhaus verkauft und
die Kosten dcS neuen größtentheilö daraus gedeckt werden. Unter
Fr. 8»00 kann man nicht wohl gehen, denn was ist schöner und
freundlicher als wenn daö erste Haus auf der Grenze ein
hübsches Gebäude ist um so mehr, wenn eS der Regierung gehört.
Die Straße ist übrigens nicht so bedeutungslos, wie man sie

dafür ausgeben will, im Gegentheil ist alle Hoffnung vorhanden,
daß dieselbe später durch Verbindungen namentlich mit Zofingen
und dem Kanton Luzern eine bedeutende Straße abgeben wird.
Ich unterstütze den Antrag deö Baudepartements auf Genehmigung
von Fr. 8000.

Leibundgut ist der nämlichen Ansicht.

Iäggi. Jedenfalls möchte ich darauf antragen, daß
wenigstens der Landjägerposten so nahe bei St. Urban als möglich
errichtet werde. St. Urban hat seit längerer Zeit eine Rolle
gespielt, die eS nicht unwichtig macht, daß ein Landjägerposten
sich so nahe als möglich dabei befinde, selbst wenn man von einer
neuen Zollstätte abstrahiren wolle.

Juck er. Ich wünschte lieber die Zollanstalten zu vermindern

als zu vermehren, und daher könnte ich zur Erbauung eines

Zollhauses nicht stimmen, baue man lieber Straßen.

von Lerber, alt-Schultheiß. So lange wir Zölle haben

wollen, müssen wir auch Zollhäuser haben, wollen Sie dann

später die Zölle abschaffen, so können Sie dann die Zollhäuser



verkaufen. Die Straße ist nicht so ganz unwichtig/ sie

korrespondier mit Zofingen und der Luzernerstraße/ und wenn man

geglaubt hätte/ ein neues Zollhaus entbehren zu können/ so

würde man den Vorschlag nicht gemacht haben. Eine Zottstätte
und einen Landjägerposten werden Sie da haben müssen/ im

Interesse der Polizei und des Zolles. Ich stimme zum Ancrage
des BaudepartementeS.

Tscharncr/ alt-Schultheiß. Das Vaudeparrement weiß

als solches nicht/ ob ein Zollhaus nöthig ist; hierüber hätte

eigentlich/ da es das Finanzdepartement oder den Landjägcrposten
anbetrifft/ die Polizeisektion Bericht erstatten sollen. Das Bau-
département konnte nur Pläne bringen / für den Fall/ daß die

Erbauung eines Zollhauses würde beschlossen werden. WaS die

Kosten anbetrifft/ so wünscht man natürlich von einigen Seiten
hierin so sparsam als möglich zu Werke zu gehen; ich müßte

indessen aus die Summe von L. 8000 antragen u. s. w.

Abstimmung:
Einzutreten 87 Stimmen.
Zu verschieben 11 „
Für die vom Regierungörath vorgeschlagene

Summe von L. 4000 si „
Für die vom Baudcpartement vorgeschlagene

Summe von L. 8000 47 „

Vortrag des Baudepartements über ein nachträgliches Ere-
ditbcgehren für die Vollendung der Bielcrsecstraße.

Tscharner, alt-Schultheiß. Für den Straßenbau am

Biclersee find auf das diesjährige Büdjet bereits L. 60000
gesellt worden/ indem man glaubte/ diese Summe reiche hin
für denjenigen Theil der Arbeiten und Entschädigung/ der auf
dieses Jahr fallen werde. Durch die Thätigkeit der Unternehmer

wird aber diese Straße früher beendigt werden als man

glaubte/ was in allen Rücksichten wünschenSwerth ist. Damit
aber die Unternehmer und Direktoren nicht in Verlegenheit
kommen, wenn eö darum zu thun ist, die Entschädigungen und

Arbeitslöhne zu bezahlen, so ficht sich das Baudepartemcnt im
Fall, wiederum eine Summe von L. 60000 zu begehren, denn

je geschwinder die Straße fertig ist, desto besser. Diejenigen
Gemeinden, welche zu dieser Arbeit beträchtliche Beischüsse
verheißen haben, wie namentlich Bicl und Neucnstadt, werden
dieselben ebenfalls schon jetzt entrichten.

May. Ich muß mir über dieses Verfahren wiederum
einige Bemerkungen erlauben, so wie ich es bereits schon einige
Male, freilich ohne großen Erfolg, gethan habe; aber ich muß
eS thun, um wenigstens mein Gewissen zu entledigen. Zu
Ansang dieses IahreS haben wir daö Büdjet für l83Z bereits so

gestellt, daß ein Ueberschuß von Ausgaben von L. 37809 sich

ergab. Indessen zeigten wir zugleich, wie gut wir das Finanzwesen

verstehen, indem wir gegen das in andern wohlgeordneten
Staaten beobachtete Verfahren beschloßen, dem Baudepartemcnt
noch einen außerordentlichen Kredit von L.i 60000 zu eröffnen.

In dem Büdjet bereits fiehen L. 60000 für die Bielerftraßen;
nun werden weitere L. 60000 für den nämlichen Zweck vcr-
langt. Entweder sollen nun diese von jenem außerordentlichen
Kredite von L. t 60000 genommen werden, oder aber man will
auf das Jahr is36 antìcipiren. Man mag nun machen waS

man will, so werdeich mich nicht widersetzen, weil eS doch

fruchtlos wäre; ich bringe aber dieses blos in Erinnerung,
damit es in dem Protokolle stehe. Auf die L. lsooo» wird
man die heute geforderte Summe nicht anweisen können, denn
cS wird noch gar manches auf diese angewendet werden müssen;
also muß man auf das Jahr 1836 anticipiren, aber dann muß
man bei der Berathung des künstigen BüdjetS sich daran erin¬

nern, daß für das künftige Jahr die L. 60000 bereits vorge-
frcssen find, wie man cS im gemeinen Leben nennt. Man will
nicht mehr berücksichtigen, was man vernünftiger Weise
ausgeben kann; man nimmt vom Kapital, und obgleich wir hier-
über in der Verfassung eine bestimmte Vorschrift haben, so

waren dennoch bis jetzt alle Warnungen fruchtlos. Ich für
mich wenigstens will mein Gewissen rein gehalten haben.

Simon, alt-Landammann. Die Bemerkung des Herrn
StaatSschreiberS kann gemacht werden, wenn eS sich um die
Erkennung irgend einer neuen Arbeit handelt; jetzt aber ist die
Frage die, ob eine bereits beschlossene und angefangene Arbeit un-
unterbrochen fortgesetzt, oder aber verschoben werden soll. So-
viel wir auf diese Straße im laufenden Jahre mehr verwenden,

destoweniger wird dieselbe im folgenden Jahre erfordern.
Wenn der Große Rath erkennt, eine Straße sei nothwendig,
so erkennt er damit, diese Straße sei mehr werth, als das
darauf verwendete Geld. Je geschwinder also eine solche Straße
beendet wird, desto vorthcilhafter ist eS für das Allgemeine. Ob
nun die L. 60,000 auf dem außerordentlichen Kredite des Bau-
departcmcntS erhoben, oder aber für das folgende Jahr antici-
pirt werden, so kommt daö auf'S gleiche hinaus. Ich glaube
indessen, das erstere könne ganz füglich geschehen. ES geht in
der Regel nicht so geschwind, bis die nöthigen Vorarbeiten zu
einer Straße soweit vorgerückt find, daß man die Schaufel zur
Hand nehmen und die Arbeit wirklich beginnen kann; daher ifi
eS gar wohl möglich, daß wir dieses Jahr die eröffneten Kredite
und auch die heute geforderten L. 60,000 nicht ganz brauchen.
Aber es ist doch auf jeden Fall sicherer, die nöthige Vollmacht
zu haben, damit die Unternehmer nicht plötzlich aufhören müssen.

Ich stimme zum Antrage.

Tscharner, alt-Schultheiß. Der .Hr. StaatSschreiber hat
seine Bemerkung gewiß in der besten Absicht angebracht; aber
eS ist schon oft bemerkt worden, daß das Kapital des StaatS-
vcrmögenS noch nicht bestimmt sei und daß wir also nicht
wissen, ob durch den Ueberschuß der auf dem Baudepartement
verzeichneten Ausgaben daö Kapital angegriffen wird oder nicht,
bevor man uns über den Bestand des StaatSvermögenS Rechnung

abgelegt hat. Sollte cs sich dann zeigen, daß das Kapital
wirklich angegriffen werden müßte, so wird der Große Rath

dann allerdings der Verfassung gemäß hierüber entscheiden. Ich
stimme ebenfalls mit Ueberzeugung zum Antrag.

Dem Antrage wird durch'S Handmehr beigepflichtet, und
zwar in dem Sinne- daß der verlangte Kredit von L. 60,000
zu erheben sei.

Vortrag des Bandepartements über ein Kreditgesuch für
die Korrektionen an der Saane zwischen Laupcn und Güm-
mencn.

Tscharner, alt-Schultheiß. Um eine Arbeit zu vollenden,

die im Jahr 1834 bewilligt worden war, wird hier ein.
Kredit verlangt von L. 4000, indem eS sich aus dem Rapporte
unserer Ingenieurs ergibt, daß, wenn diese Arbeit nicht
sogleich nach Ablauf der großen Wasser vollendet wird, die
bereits gemachten Arbeiten in Gefahr kommen, bedeutend beschädigt

zu werden.
Dem Antrage wird durch'S Handmehr beigestimmt.

(Fortsetzung folgt.)

Druckfehler. In Rr. 46. i-ix. 3, lste Spalte,
steht Zeile 16 v. 0. „Bestimmung des Anfangs der Garantie
der Äantonalvcrfassungen". ES soll heißen: „Bestimmung des
Umfanges" ». s. w.
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^10. 48.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, 18Z5. Zweite Hälfte.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der vierten Sitzung. — Donnerstag, den 2. Juli l83Z.)

Vortrag des BaudcpartementS über ein Kreditbcgehren für die
Schwcllcnarbeitcn an der Aare zwischen dem Schützenfahr
und der Gürbe.

Tfcharner, alt-Schnltheiß. Hiefür wird ein Kredit ver.
langt von Fr. 23,000; aber ich kann nicht bergen, daß dieser
Gegenstand den Großen Rath noch oft behelligen wird. Derselbe
ist nicht daS Faktum der gegenwärtigen Regierung, sondern
dieses Unternehmen tst unter der abgetretenen Regierung, zwar
mir sehr wohlgemeinten Absichten begonnen worden, aber mit
großem Bedauern muß ich beifügen, daß dieß nicht mit gchö-

rigcr Vorsicht und nicht mit den gehörigen Vorarbeiten geschehen

ist. Man hat die Sache angefangen, ohne daß vorher
entschieden worden wäre, wer die Unkosten davon tragen solle,
ob allein der Staat, oder auch die angrenzenden und becheilig.
ce» Gemeinden und Partikularen. Bloß war beschlossen worden,
daß die mehr oder minder intcrcsslrten Gemeinden und Partikularen

dabei helfen und zu Holzliefcrungen angehalten werden
sollen. Bis auf die gegenwärtige Stunde hat die ganze Arbeit
den Staat über Fr. too,000 gekoster. AlS das Baudepartcment
dieselbe von der frühern Regierung übernahm, war ste so

beschaffen, daß man nothwendig fortfahren mußte, wenn nicht die

ganze frühere Arbeit vergeblich sein sollte. Im Jahr 1832 wurde
für diesen Zweck eine Summe von ungefähr Fr. 30,000 bewilligt

und zugleich durch ein besonderes Dekret beschlossen,
diejenigen Gemeinden n. f. w., die bisher dafür in Anspruch genommen

worden waren, sollen nun nicht mehr in Anspruch genommen

werden. Seither stnd die Arbeiten bis unten an die Elfenau
fortgesetzt worden. Jetzt aber findet cS fich, daß die früher
gebauten Sporrcn und Schwellen, da fie nur aus Hol; erbaut

find, nach und nach zu Grunde gehen, so daß man fie also neu
aufführen muß. Diesen Augenblick bleibt nur übrig, diese

Schwellen u. s. w. wieder herzustellen und auch sonst die nöthigen

Arbeiten zu machen, um die Korrektion zu vervollständigen.
Jetzt aber biecer fich die Frage dar: soll die Regierung noch

immer fortfahren, diese Korrektionen einzig zu befircilen, und
sollen die anstoßenden Gemeinden zu gar nichts verpflichtet sei» ;

Diese Frage ist schwierig, indem nicht alle anstoßenden Gemeinden

gleich interessier find. Die Gemeinde Velp länfc, wenn
man nichts machen wollte, Gefahr, ganz überschwemmt zu
werden, während die Gemeinden auf der andern Seite der Aare,
wo die Ufer erhaben find, wenig Schaden riSkiren und daher
keine Kosten haben wollen. BiS diese schwierige Frage gelöst
ist, ist eS Pflicht der Regierung, die von ihr gemachten Werke

zu erhalten, um dieselben allfällig später den Gemeinden in
gutem Stande übergeben zu können. Für jetzt ist daher
unumgänglich nothwendig, daß, sobald der Wasserstau!) es erlaubt,
die beschädigten Werte hergestellt werden, zu welchem Zwecke
das Baudepartcment cu:en Kredit von Fr. 23,000 verlangen muß.

Der Antrag wird dnrch'S Handmehr angenommen.

Der Herr Vicelandammann giebt Kenntniß
1) von einem so eben eingelangten Vortrage deö NegierungS.

rathö über ein von der Gemeinde Huttwpl nachgesuchtes
Anleihen von Fr. 23,000;

2) von einem Naturalisationsbegehren des Albrecht Jakob
Aauer.

Vortrag des FinanzdepartcmentS nebst DekrerSentwurf über Be¬
willigung eines Brückengeldes auf der neuen Aarenbrücke im
Thalgute.

Der DekretScntwnrf wird durch'S Handmehr angenommen.

Vortrag deö FinanzdepartcmentS über die Eröffnung eines Kre-
ditö zu Entschädigung der sämmtlichen Amtschrcibcr, und
der AmtSgerichrschreiber deö Leberbergs.
Da die Diskussion über diesen Gegenstand nichts, das nicht

schon bei der Behandlung des in der Frühlingsfitzung abgewiesenen

GcsetzeSvorschlagcS über Entschädigung der Amtschreibcr
vorgekommen wäre, darbot, so begnügen wir unS mit folgendem
dem GroßrarhSprotokolle entnommenen Berichte:

Allgemein wird die Nothwendigkeit solcher Zahlungen
anerkennt, aber hingegen walteten abweichende Meinungen rückficht,
lich der anzuweisenden Summe und ihrer zu machenden Verthci-
luug. Endlich ward (mit 33 gegen 30 Stimmen, welche letztere
Fr. 2Z,ooo verlangten) beschlossen:

1) ES solle eine Summe von Fr. 10,000 angewiesen werden,
um daraus die für das Jahr 1833 noch nicht angewiesenen
Besoldungen an sämmtliche Amtschreiber und die leberbergl-
schen AmtSgerichrschreiber zu bezahlen.

2) Dem Regierungsrath solle überlassen sein, diese Summe auf
angemessene Weise zu vertheilen.

3) Für die Zukunft solle der RcgierungSrath dem Großen Rache
einen Maßstab zur Vcrtsteilung vorschlagen u. s. w.

Vortrag dcS Ftnanzdeparcemcnlö über Abtretung von Aktien der

Lliilhunlcrnehmnng.

von Jenner, RcgierungSrath. Der Stand Bern bcfitzt

60 Aktien/jede i> Fr. 200, welche in den Jahren 1813 und 1810 zu

Beförderung der Liuthkorrekrion übernommen worden find. Diese

figuriren auf dem Vermögeuöetat mit einer Summe von Fr. 12000,
die aber durchaus keinen Zins tragen. und der Himmel weiß. wann
sie rembourfirt werden können. Die meisten andern Stände haben
aber bercirS ihre Aktien zu verschiedenen Summen an einzelne

Svelnianlen, welche dieselben nut Profit dam? der Luuhkom-
migion überließen und das Beuefiee in ihren Sack steckten,

verkauft: aueb dem Finanzdepartemenr find für unsere Aktien 15

bis 20 Brabänderthaler von solcher. Spekulanten angeboren worden.
AlS die mit. der Liguidanon der Luithunlernchmung beauftragte
Kommission jenes sah, wandte ste fich an die verfchiedenen noch im
Besitze solcher Aktien befindlichen Stände mir dem Ansuchen, ihr
selbst die noch übrigen Aktien abzutreten und zwar wolle ste statt



s LouiSd'or, wie die Spekulanten, Fr. 100 bezahlen. So könne für
die Unternehmung am Ende ein Ueberschuß herauskommen, wodurch
die Kommission in Stand gesetzt werden könne, auf diese Weise die

Kanäle u. s. w. zu erhalten, was sonst auf andere Weise geschehen

müßte. DaS nämliche Ansuchen ist von der Kommission auch

an Bern gerichtet worden; und da das Finanzdepartement glaubt,
die Regierung von Bern habe bei Uebernahme jener Aktien dieses

nicht sowohl als eine Geldanwendung als vielmehr alS ein

Geschenk ansehen wollen, so trägt dasselbe darauf an, die 60 Aktien
des Standes Bern O Fr. too jede) der Linthkommission abzutreten,
waö freilich auf dem Papier eine Einbuße von Fr. 6000 macht,
aber, wie oben bereits gesagt, nur auf dem Papier. UebrigenS
wird Bern nicht hinter Zürich zurückbleiben wollen, welches seine

159 Aktien ebenfalls à Fr. 100 abgetreten hat.

Durch'S Handmehr genehmigt.

Vortrag der Justizsektion wegen Anerkennung der von Sa-
muel Schüpbach von Großhöchstetten und der Anna Strahm vor
mehrern Jahren außerhalb des KantonS geschlossenen Ehe.

Der Antrag geht dahin, daß der Große Rath die Bewilli-
gung ertheilen mochte, daß daö kompetente Gericht diese Ehe,
welche nach den frühern Gesetzen des KantonS Bern verboten
gewesen, da die (nunmehr verstorbenen) Eheleute im Verhältniß
der Schwägerschaft zu einander gestanden, die Ehe alS gültig
und die Kinder als ehelich anerkennen könne.

Dem Antrage wird durchS Handmehr beigepflichtet.

Vortrag des Finanzdepartements über ein Pensionsgesuch
von L. 200 des Hrn. Antoine, gewesenen Amtsrichters zu Lausten.

Abstimmung durch Ballotirung:
Für Willfahr 32 Stimmen.
Für Abschlag 63 „

Schluß der Sitzung um 2 Uhr.

Fünfte Sitzung-

Freitag, den Z. Juli iszZ.
(Vormittags um S Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Meßmer.

Räch dem NamcnSaufrnfc und nach Genehmigung des Pro-
tokollS giebt der Hr. Landammann Kenntniß von folgenden
eingelangten Vortragen, Zuschriften u. s. w. :

1) Vortrag des RegierungörathS über den Grcnzsrreil mit
Freiburg.

2) Zuschrift des SchutzvereinS von Biel, worin wegen der von
Seite der deutschen Staaten erfolgten Wegwcisung deut-
scher Handwerker aus der Schweiz auf irgend gegcnrecht- z

liche Maßnahmen nach dem Beispiel St. GallcnS angetragen
wird — wird verlesen.

3) Anzug mehrerer Mitglieder des Großen Rathes, cS möchte
dem NcgierungSrarh aufgetragen werden, während der
wohlfeilen Jahre Getreide für spätere Fehljahre auskaufen
und aufspeichern zu lassen, damit dann allfälligem Wucher
begegnet werden könne.

i) Mahnung von Hrn. Tillier, welcher dem Gesetze über
Verantwortlichkeit der Behörden ruft.

Tagesordnung.
Vortrag der Spceialkommission des Großen Raths zur

Untersuchung der DotationSurkundc.
Der von den HHrn. Belrichard, Hiltbrunner, Blaser und

Rathschrcibcr Stählt unterzeichnete mid vom i. Jnli datirte
vorläufige Bericht der Dotationskommission, welchen wir im
Auszuge hier nachfolgen lassen, besagt folgendes ^

„Verschiedene Umstände haben eine dießfällige Berichterstattung
bisher verzögert; die Kommission ist nun aber im Fall,

Ihnen, Tit., hinsichtlich ihrer Thätigkeit und der Lage ihrer
Arbeiten einige Aufschlüsse geben zu können."
„Da (seit dem Austritte des Hrn. Fürsprech Jaggi nämlich)
unter den Mitgliedern der Kommission kein Jurist vom Fache
sich befand, welcher das Referat hätte übernehmen können, so

beauftragte Ihre Kommission mit diesem Geschäfte einen ihr
empfohlenen RechtSgelehrten, den Hrn. vo. Nheinwald aus
Würtemberg, und begann in Verbindung mit diesem aufs neue
ihre Arbeiten. Ihrer Kommission schien eS, daß der ihr ertheilte
Auftrag keineswegs nur eine juristische Beantwortung der Frage
über die rechtliche Gültigkeit der Dotationsurkunde der Stadt
Bern von 1803 in sich begreife, sondern eine allgemeine auf
das OberauffichtSrecht dcö Großen NathcS basirte Untersuchung
des gesammten DotationSgcschäftes, insoweit solches den Kanton
Bern betrifft, nach Grund und Folge umfasse."
— „Auf den Grund dieser Ansicht begann die Kommission ihre
Arbeit mit den erforderlichen hisiorischen Forschungen, um
gestützt auf diese die rechtlichen Ausführungen bauen und ibre
Schlüsse gründen zu können. Alle Archive wurden ihr durch
die Mitwirkung des RegierungörathS geöffnet; während aber die
Behörden dcö Staates und selbst die eidgenössische
Kanzlei mit Bereitwilligkeit die Einsicht der Aktenmasse befön
derte, verweigerte der Burgerrath von Bern die Einsicht der
Communalakten und begehrte zu wissen, auf welches Recht das
Verlangen Ihrer Kommission, die Gemeindeakten einzusehen, sich
gründe." „Außer
den Nachforschungen, welche Ihre Kommission in den öffentlichen
Archiven augestellt hat und noch anstellen wird, hat sie cS dem
Zwecke ihrer Aufgabe entsprechend erachtet, amtliche mündliche
Vernehmungen derjenigen Personen vornehmen zu lassen welche
wahrschcinlichcrweise Kenntniß von den in Frage liegenden
Gegenständen haben werden." „Wir glauben
Ihnen, Tit., bemerken zu müssen, daß unsere Forschungen nicht
ganz unbelohnt geblieben sind. Indessen werden Sie uns erlauben,

das Ergebniß bis zur definitiven Berichterstattung unberührt
zu lassen. Der entscheidende Grund für unser Stillschweigen
liegt darin, daß die Veröffentlichung unserer noch immer
mangelhaften Arbeiten vorgefaßte Meinungen über Erstattungen und
Reklamationen bilden könnte, während für jetzt noch überall
keine Rede von solchem sein kann." —

„Wie sehr Ihre Kommission nun auch überzeugt ist, den
richtigen Weg eingeschlagen und die ihr gestellte Aufgabe gehöng
aufgefaßt zn haben, so muß cS ihr dennoch von Werth sein,
die Bestätigung dieser Ansicht aus Ihrem Munde, Tit., zu vcr-
nehmen, und Ihre Kommission erlaubt sich daher, an Sie, Tit.,
die Bitte zu stellen, auözusprechen: „daß die Ausdehnung, in
„welcher Ihre Kommission den Auftrag des Großen Rathes
„vom 7. Mai 1331 aufgefaßt und bisher bearbeitet hat, dem
„Zweck der Aufgabe entspreche und die Billigung
„deS Großen Raths erhalte."

Hinsichtlich der „Stellung der Kommission gegenüber der
„VollziehnngSbehörden" stellt dieselbe, von der Ansicht ausgehend,
„daß jede Großräthliche Kommission die ihr übertragene Arbeit
„an der Stelle deS Großen Raths selbst besorge und sonach
»denselben hinsichtlich dieses Auftrages rcpräsentire," — in
ihrem Berichte folgendes zweite Ansuchen: der Große Rath
möchte auSsprechcn: „daß sämmtliche Behörden der vollziehenden
„Gewalt im Falle seien, den gesetzlichen Ansodcrungen Ihrer
„Commission, gleich den Beschlüssen deS Großen Raths selbst.
„Folge zu geben, und daß jene Behörden nur als die Vollzieher
„solcher KommissionSverfügungen in Betracht kommen können."

Schließlich verlangt die Kommission wegen der fortdauernden
Abwesenheit eines KommissionSmitglicdS um noch ein

Mitglied verstärkt zu werden.

Stähli, Nathöschreiber. Tit., die von Ihnen im Mai
vorigen Jahres mit der Untersuchung der DotanonSurknude
beauftragte Spceialkommission hat sich im Laufe verflossenen
JahreS unter dem damaligen Präsidium des Hrn. Fürsprechs
Jaggi nur ein einziges Mal versammelt, und zu Anfange dieses
JahreS nahm Hr. Fürsprech Jaggi seinen Austritt aus dem
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Großen Rathe, so wie auch aus dieser Kommission. Auf dieses
hin sah sich die Kommission verwaist, denn kein Jurist befindet
sich in derselben, und demnach konnten die Arbeiten nicht
fortgesetzt werden, bis es möglich war, juristische Hülfe zu finden.
Die Kommission fand diese in dem provisorischen Unterlehens-
kommissär, Hrn. ll--. Rheinwald, worauf sie sich sogleich beeilt
hat, demselben die Mittel an die Hand zu geben, um zu
untersuchen, ob die Dotation noch gültig sei oder nicht. Man ließ
sich dabei nicht ein in diejenigen Aufträge, welche sich mehr
in die Geschäftssphäre des Departements des Innern zu eignen
schienen; auch ist bekannt, daß dieses Departement sich damit
beschäftigt hat. In Folge der angestellten Forschungen hat sich
die Kommission überzeugt, daß es von Wichtigkeit sei, das Ge-
schichtliche zuerst zu bearbeiten, nämlich, was der Dotation der
Stadt Bern vorausgegangen ist, und erst nachher die rechtliche
Frage zu beleuchten. Diese Forschungen haben denn die
Kommission veranlaßt, vom Regierungsrath zu verlangen, er möchte
ihr die nöthigen Archive öffnen, und das ist auch sofort mit der
größten Bereitwilligkeit geschehen. Die Kommission verlangte
serner vom Regierungsrath, es möchte verordnet werden, daß
diejenigen noch lebenden Personen, die über die historischen
Verhältnisse damaliger Zeit etwas wissen müssen und können, amt-
lich abgehört würden. Auch diesem Begehren hat der Regie-
rungsrath entsprochen. Die einzige äußere Schwierigkeit, auf
welche die Kommission stieß, fand sie bei der Burgerge-
metude von Bern, welche bezweifelt hat, daß man befugt sei,
von ihr die Ocffnung ihrer Archive zu verlangen, und welche
zuerst wissen wollte, ob man dieses Begehren von Obervormund-
schaftS wegen oder aber alö Partei an sie stelle. Bis auf den
heutigen Tag ist darüber noch nichts entschieden; der
Regierungsrath hat unter dem 22. Juni letzthin den Regierungsstatt-
halter von Bern in dieser Hinsicht den letzten Befehl zukommen
lassen, dahin gehend, er möchte die Archive öffnen. Der Herr
Regierungsstatthalter schickt mir so eben ein Schreiben zu,
worin der Bnrgerrath von Bern unterm 29. vorigen Monats
anzeigt, daß er eine außerordentliche Versammlung der Burger.
gemeinde auf Mittwoch den s. dieß MonatS abhalten wolle,
um von derselben daherige Weisung zu verlangen. Die Art
und Weise, wie die Kommission arbeiten zu sollen geglaubt hat,
mußte eine Reihe äußerst mühsamer und weitläufiger Forschungen
veranlassen; daher ist die Kommission bis jetzt noch nicht gar
wxit gekommen, sie ist bloß noch am geschichtlichen Theile ihrer
Untersuchung. Der Zweck des heutigen Vortrages ist nunmehr
vierfach, nämlich: 1) Ihnen im Allgemeinen zu sagen, daß

man an der Sache arbeite; 2) von Ihnen zu verlangen daß

Sie sich aussprcchen möchten, ob Sie glauben, die Kommission
sei auf dem rechten Wege; s) von Ihnen zu begehren, daß Sie
das Verhältniß bestimmen möchten, in welchem eine solche
Kommission der Vollziehungöbehörde gegenüber stehe, wobei aber
die Kommission sich durchaus nichts anmaßen, sondern Ihren
Willen bloß kennen lernen will, um zu wissen, wie sie sich in
dieser Beziehung zu verhalten habe. Endlich 4) wünscht die
Kommission, da eines ihrer Mitglieder an den Arbeiten Theil
zu nehmen verhindert ist, Verstärkung um ein neues Mitglied.
Ich weiß nicht, ob Sie die verschiedenen Anträge der Kom-
mission zusammen oder einzeln behandeln wollen; ich glaube nach
tz. 37 des Reglements könnte dieser Gegenstand als von einfacher
Art angesehen werden.

Mit 83 gegen 23 Stimmen wird beschlossen, jeden
einzelnen Antrag für sich zu behandeln.

Der erste Antrag des schriftlichen Rapportes lautet:

Der Große Rath solle auSsprecheu: „Daß die Ausdehnung,
„in welcher seine Kommission den Auftrag des Großen Rathes
„vom 7. Mai t83l aufgefaßt und bisher bearbeitet hat, dem
„Zweck der Aufgabe entspreche und die Billigung
„des Große:? Rathes erhalte."

Stählt, Rathsschrciber. Der erste Antrag geht einfach

dahin, daß die Ausdehnung, in welcher die Kommission den ihr
von Ihnen ertheilten Austrag aufgefaßt und bisher bearbeitet

hat, die Billigung dcS Großen NathcS erhalte. Tit., man hat
schon oft den Vorwurf gehört, daß die Kommission weiter, als
ihr Austrag, gehe, und sie habe bloß zu untersuchen, ob die

Dotation gültig sei oder nicht. Die Kommission glaubte aber,
um diese Frage recht gründlich zu beantworten, müsse man alten-
mäßig wissen, wie die Dotation entstanden sei. Je nachdem nun
Ihre Ansicht sich auSsprecheu wird, je nachdem wird sich die
Kommission künftighin verhalten. Ich nehme daher einfach die
Freiheit darauf anzutragen, daß der Große Rath beschließe, die
Kommission habe mit Fug und Recht auch das Geschichtliche in
ihre Aufgabe eingeschlossen.

May. Ich nehme mir die Freiheit, bloß zu bemerken,
daß es mir scheint, eS sei nirgends recht deutlich ausgesprochen,
was eigentlich die Kommission für Grundsätze befolgt habe, und
daß eS mir deswegen mißlich scheint, so eine allgemeine
Gutheißung hier auözusprechen. Vor allem aus hatte ich geglaubt,
der Auftrag der Dotationskommission liege allerdings darin,
zu untersuchen, ob die Dotation auf rechtlichen Grundlagen
beruhe, somit sei dieses eine rechtliche Untersuchung und es ver-
stehe sich somit von selber, daß man die nöthigen Berichte darü-
der einziehe. Nun aber wird hier gesagt, man finde, eS sei
nicht bloß darum zu thun, eine Untersuchung über die rechtliche
Gültigkeit der Dotation aufzunehmen, sondern eS handle sich
um eine allgemeine Untersuchung des gesammten Dotationswesens,
und zwar vermöge des OberauffichtSrechtes. Was hat aber der
Große Rath für ein Oberaufsichtsrecht? Er hat die Oberauf.
ficht über die obersten Staatsbehörden, über die Verhandlungen
des Obergerichtes und des Regierungsraths. Dieses Recht ist
in der Verfassung gegründet, hier aber ist von einem andern
Rechte die Rede, ob von einem Oberaufsichtsrechtc über alles
mögliche Eigenthum und alle Rechte, die irgendwo im Staate
existiren, oder von einem Oberaufsichtsrechte über Alles, was
in irgend Verträgen und Transaktionen vorgegangen lst, das
bleibt in clnicko, denn das Wort Oberaufsichtsrecht ist ein
Ausdruck, den man auf die mannigfaltigste Weise auslegen kann.
Es wird bloß gesagt, die Kommission habe sich bei ihren
Untersuchungen auf diesen Standpunkt gestellt, woraus sie den Schluß
zieht, daß der Große Rath beschließe, daß die Ausdehnung, in
welcher die Kommission den Auftrag aufgefaßt habe, dem Zwecke
der Aufgabe entspreche, und daß er den dabei von der Kommission
befolgten Weg billige. Dieses find aber zwei verschiedene Sachen.
Dieser Wege, heißt es ferner, seien drei gewesen: t) historische
Nachforschungen in den Staatsarchiven, 2) Nachforschungen in
Archiven der Stadt und 3) amtliche Abhörungen verschiedener
Personen. Nun kömmt es aber wesentlich darauf an: was ist
der Zweck aller dieser Untersuchungen? geht er dahin, überhaupt
die Gültigkeit der Dotation zu untersuchen, oder geht er weiter?
Die Kommission sagt in ihrem Berichte, sie könne einstweilen
darüber nicht weiter eintreten, indem sonst voreilige Besorgnisse
entstehen könnten, daß man irgend Eigenthum ansprechen wolle;
einstweilen sei davon noch gar nicht die Rede. Also bleibt
doch immer der mögliche Fall, daß später davon die Rede sein
werde. Wenn ich nun einerseits das Oberaufsichtsrecht sehe und
andrerseits die Unbestimmtheit, welche darüber zu walten scheint,
so muß ich fragen, wie weit kann dieses Recht reichen? können
vermittelst dieses Aufsichtsrechtes die Untersuchungen einer von
hier aus ernannten Kommission sich auf alles dasjenige erstrecken,
waS das Eigenthum sowohl von Korporationen als von Privaten
betrifft? Glaubt der Große Rath, eine solche Oberaufsicht
gebühre ihm und es könne dieselbe von ihm weiters delegirt
werden, so will ich dann fragen, wo kann Ruhe sein, wo Sicherheit,

sei es bei Gemeinden, oder Korporationen, oder Privaten?
Müßte nicht allenthalben Besorgniß herrschen, es möchte ebenfalls

über kurz oder lang, zufolge des Oberaufsichtsrechtes, eine

GroßrathSkommission delegirt werden, um über die Nechtmäßigkeit
des Eigenthums dieses oder jenes Staatsbürgers Untersuchungen
anzustellen, sobald etwa der Große Rath glauben möchte, die Rechte
des Staates könnten mit den Rechten jenes in Kollision kommen?

Solche allgemeine, unbestimmte nur so dahingeworfene Grundsätze

scheinen mir von der äußersten Gefahr zu sein, und wenn
dann begehrt wird, daß man solche Grundsätze und ein nicht-
einmal ganz bekanntes Verfahren billige, so könnte ich einer
solchen Ansicht nicht beitreten. Entweder sind die Verträge,
welche untersucht werden sollen, der Art, daß sie Rechte betreffen

welche in Verbindung stehen mit HoheitSrcchten oder Sou-
veränetätörechten irgend einer Art; oder aber handelt es sich

blos um bestehendes Eigenthum. Im ersten Falle können von



Seite des Staates die unbedingtesten Untersuchungen stattfinden;

anders aber verhält es sich/ sobald irgend Eigenthumsverhältnisse

mit ins Spiel kommen. Da haben wir bisher stäts den

Grundsatz befolgt/ daß der Staat, wo er als Eigenthümer
erscheint, kein mehrereS Recht habe, als jede andere Korporation
oder jeder andere Bescher. Nun wird im Berichte zum Voraus
angedeutet, eS sei gegenwärtig nicht darum zu thun, irgend
ein Eigenthumsrecht in Anspruch zu nehmen; da glaube ich denn,
daß hinsichtlich aller und jeder Untersuchungen, welche in Bezug

auf das Eigenthum der Stadt für nöthig erachtet werden
mögen, kein anderer Weg eingeschlagen werden kann, als
welchen die Civilgesetze vorschreiben, und es gefiele mir gar nicht,
wenn jetzt eine neue Lehre aufgestellt werden sollte. Der Grundsatz,

daß hinsichtlich streitiger Eigenthumsrechte die Regierung
gleich den Partikularen vor dem Richter Rede stehen solle, ist
selbst in allen wohlorganisirten monarchischen Staaten stets
befolgt worden, und nur wo Selbstherrschaft ist, wo Absolutismus

und Despotismus das Ruder führen, ist man von diesem
Wege abgewichen. Hüten wir uns; Despotismus kann vorkommen

bei Fürsten, er kann geübt werden im Namen Gottes, aber
er kann auch ausgeübt werden im Namen eines souveränen Volks.
Da ist eine gefährliche Klippe. Ich könnte also unmöglich dem

Antrage beitretcn, ein Verfahren und Grundsätze zu billigen,
welche in so äußerst schwankenden und zweideutigen Ausdrücken
geschildert worden find; dieses wäre ebenso gefährlich, als der
Besonnenheit und Würde deS Großen Rathes entgegen. Wenn
aber die Kommisston darauf besteht, so möchte ich denn darauf
antragen, daß der Artikel an dieselbe zurückgewiesen und ihr
aufgetragen werde, sich bestimmter über dasjenige auözusprcchen,
worüber sie die Billigung des Großen Rathes zu erhalten wünscht

A b sti m m u n g.

Für den Antrag der Kommission 67 Stimmen.
Dagegen 43 „

Der zweite Antrag des Rapportes lautet:
Der Große Rath möchte beschließen: „ Daß sämmtliche Be-

„hörden der vollziehenden Gewalt im Falle seien, den gesetzli-
„chen Anforderungen Ihrer Kommission gleich den Beschlüssen

des Großen Rathes selbst Folge zu geben, und daß jene
Behörden nur als die Vollzieher solcher Kommissionsverfügungen
„in Betracht kommen können."

Stähli, Nathsschreiber. Ich muß Sie bitten, auf die
Redaktion nicht allzuviel Gewicht zu legen, sondern in dieser
Hinsicht zu erwarten, wie das Großrathsprotokoll dieselbe dann
enthalten wird. Die Sache verhält sich so: Die frühern
außerordentlichen GroßrathSkommissionen hatten geglaubt, direkt mit
den betreffenden Behörden verkehren zu können; wir aber zogen
den andern Weg vor, und daher haben wir in dem uns ertheilten

Auftrage keinen einzigen Schritt gethan, außer durch den

Regierungsrath; Alles ging demnach durch diesen und durch den

Statthalter des RegierungSrathcs. Im Reglement ist das
Verhältniß solcher Kommissionen zu den VollziehungSbeamten gar
nicht auseinandergesetzt; wir haben uns aber über den
Regierungsrath gar nicht zu beklagen, wenn er auch in wenigen ganz
unbedeutenden Sachen nicht immer unserer Ansicht gewesen ist.
Wir treten somit gar nicht erwa klagend auf, jedoch wünschen
wir, unsere Stellung zu kennen und namentlich zu wissen, ob

wenn die Kommission etwas, das in ihrem Auftrage liegt, innert
der gesetzlichen Sphäre und unter der auf thr ruhenden
Verantwortlichkeit, sei es vom Regierungsrathe oder von einem andern
Beamten, verlangt, ihr die Hülfe verweigert werden könne.
Ich habe in dieser Beziehung die Ansicht äußern gehört, die
Stellung solcher Kommissionen des Großen Rathes sei einfach
die, daß sie Alles, was sie zu ihrem Zwecke irgend einem Beamten

aufzutragen für nöthig finde, dem Rcgierungsrache
übermittle und dieser übermittle es dann au die betreffenden Beamten

ohne zu urtheilen, ob cS gut oder übel sei. Würde dann
aber der Regierungsrath finden, die Kommission habe etwas
AußergefetzlicheS und ecwaS außer ihrem Auftrage liegendes
verlangt, da stehen ihm dann Hülfsmittel genug zu Gebote, um
dieses unschädlich zu machen und ahnden zu lassen. Andere
Ansichten waren, man solle direkt agircn und nicht lange fragen;

so habe ;. B. die GroßrathSkommission für die Untersuchung
des Geschäftsganges des Obergerichtes direkt von sich aus Verhöre

angestellt. Wir wollten aber nicht auf diesem Fuße
handeln. Ob nun aber die schriftliche Redaktion des Antrages zu
stark ist, was allerdings der Fall zu sein scheint, und ob die
Kommission in ihrem Begehren zu weit geht, darüber werden
Sie entscheiden. Die Kommission wird sich alle Ihre Ordern
gerne gefallen lassen, und nur damit keine Kollisionen entstehen,
wünscht sie, daß ihr ihre Stellung zum Regicrungsrathe sowohl
zu ihrem eigenen als zum Verhalte des Regierungsrathes
angewiesen werde. Auf die Redaktion lege ich, wie gesagt, kein
Gewicht; dieselbe mußte in sehr kurzer Zeit und in großer
Beschleunigung gemacht werden.

H iltb r u n ner. Alö Mitglied der Kommission muß ich
bitten, daß der Große Rath eS nicht als Unbescheidenheit auslegen

möge, wenn die Kommission eine bestimmtere Regulirung
ihrer Stellung wünscht. Soviel an mir will ich mich gar gerne
den.Vollmachten und Weisungen des Großen Rathes fügen, nur
glaube man ja nicht, daß die Kommission Vollmachten begehrt
habe, um vermöge derselben Sachen zu machen, die nicht
gesetzlich wären und nicht in dem der Kommission gegebenen
Auftrage lägen.

Belrichard. ES war uiemalö der Gedanke der Kommission,

sich irgend eine außerordentliche Vollmacht geben zu las-
sen, sondern sie wollte sich bloß gegen die Exekutivbehörde insofern

sicher stellen, als diese eS etwa übelnehmen möchte, wenn
die Kommission ihr nicht immer Rechenschaft ablegen wollte über
die von derselben für nöthig erachteten Nachforschungen, wo-
durch der Gang der Kommissionalarbciten gehemmt werden könute.

von Lerb er, alt-Schultheiß. Ich will gar gerne glauben,

die Kommission habe nicht in der Idee gehabt, irgend
etwas zu begehren, was irgend eine Art von Mißbrauch einschlöße.
Indessen muß man Sorge tragen, wie man sich ausdrückt. Sie
haben in der letzten Abstimmung einen Bericht ausdrücklich
sanktionirt, in welchem gesagt war, man könne die Ergebnisse
der Untersuchungen auö gewissen Rücksichten nicht mittheilen.
Jetzt, was verlangt man hier? daß die vollziehenden Behörden

für alle gesetzlichen Anforderungen (über den Ausdruck
„gesetzlich" könnte man certiren) der Kommission unter diesen
stehen und ihre Befehle vollziehen sollen, so daß von diesem
Augenblicke an der Regicrungsrath und alle ihm untergeord-
ncten Behörden unter die GroßrathSkommission gesetzt wären.
Ja, Tit., so eine Kommission kann ihre eignen Ideen haben.
Bisher wurde» schon mehrere solcher Specialkommisstonen niedergesetzt

Behufs von Untersuchungen über verschiedene Gegenstände;

aber von Kommissionen mit exekutiver Gewalt, mir dem
Rechte, sogar dem NcgicrungSrath Befehle zu ertheilen, wußten
wir bisher nichts, und cS steht auch nichts von solchen in der
Verfassung. Durch Aufstellung solcher omnipotenter Kommissionen

müßte die verfassungsmäßige zur Sicherheit der Staatsbürger

aufgestellte Hierarchie gefährdet werden. Wir leben
freilich jetzt in einer ruhigen Zeit, aber cS könnte Zeiten geben,
wol die Leidenschaften wiederum rege würden, und wo wir uns
also hüten müssen, das Beispiel exceptioneller Behörden zu
geben. Ich möchte übrigens hören, worüber man sich gegen
den Negierungsrath beschwert. Man redet von ihm, gleichsam
als wenn er der Thätigkeit der Kommission einen Hemmschuh
angehäugt hätte. Hätte er einen solchen angehängt, so würde
er eS verantworten müssen und können. Die Exekurivbehördcn
werden, wenn die Kommission auf dem rechten Pfade ist,
derselben alle mögliche Hülfleistung erweisen, aber die Kommission
könnte möglicherweise auch etwas verlangen, wo der NcgiermigS-
rath sagen müßte: das ist gegen Gesetz und Verfassung. Sollte
dann der RegierungSrach ohne Untersuchung dennoch gehorchen
müssen? Ich stimme mit Ueberzeugung, daß »IM von diesem
Antrage abstrahire und die Sachen im verfassungsmäßigen Gange
lasse; übrigens verwahic ich mich gegen jede Vermuthung, alS
ob der Regicrungsrath in dieser Angelegenheit dem Großen
Rathe nicht an die Hand gegangen wäre.

(Fortsetzung folgt.)



à 49.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommerfitzung, 18Z5. Zweite Hälfte.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der fünften Sitzung. — Freitag/ den 3. Juli 1825.)

(Bericht der Dotationskommission).

Köhler. NegierungSrath. Ich hätte wünschen mögen/ daß
die Kommission beide Anträge nicht gestellt hätte/ zwar nicht/
weil ich daö bisher Gemachte nicht billige/ im Gegentheil/ so viel
ich von der Sache kenne/ muß ich glaube«/ die Kommission habe
ihrer Aufgabe gemäß gehandelt/ und der NegierungSrath solle
ihr mit allen möglichen Mitteln zu Hülfe kommen. Allein in der
Regel, wenn von niemanden eine Mißbilligung ausgesprochen
wird/ ist eS nicht nöthig/ daß die obere Behörde Billigung aus.
spreche. Denn sonst müßte der NegierungSrath jeden Augenblick
vom Großen Rathe die Billigung gefaßter Beschlüsse fordern.
Aus diesem Grunde habe ich auch als Mitglied des Großen
Rathes vorhin nicht zur Billigung gestimmt, denn später - die
Kommission mag beinahe machen, waö ste will, ist der Große
Rath durch diesen Beschluß gebunden. Vor Beendigung der Ar.
bleil hat die Kommission die Resultate ihrer Forschungen allerdings
noch nicht vorlegen sollen, aber vor einer solchen Rapportcrstattung
Billigung auSzusprechen, ist etwas ganz undenkbares. DieKommis-
ston iftja nicht angeklagt worden, denn wenn dieselbe schon etwa in
der Allgemeinen Schweizerzeitung oder von Seite einer Stadt-
bchörde von Bern nicht gebilligt wird, so hat das gar nichts zu
sagen; wir lesen und hören ja von dieser Seite her fast alle
Tage, daß der NegierungSrath oder der Große Rath die Vcr-
fassung überschritten hätten. WaS aber den NegierungSrath bc.

trifft, so hat dieser die Arbeiten der Kommission weder zu billigen,
noch zu mißbilligen. Also auch in dieser Hinsicht bedürfte die
Kommission keiner besonders ausgesprochenen Billigung durch den

Großen Rath. Dieser Gegenstand ist indessen durch die vorhinige
Abstimmung entschieden. Wichtiger ist die gegenwärtige Frage.
Nach dem mündlichen Rapporte dcö Hrn. Rapporteurs scheint
die Kommission zu finden, dieser zweite Antrag sei nicht ganz
so redigirt, wie die Kommission eö eigentlich gemeint habe.

Allerdings würde die Gewährung eines solchen Gesuches, so wie
eS im Berichte gestellt ist, den StaatöorganiSmuS geradezu
zerstören. Freilich bin ich überzeugt, daß die Kommission nie von
einem solchen Rechte würde Gebrauch mache» wollen, aber der
Fall ist doch wenigstens denkbar. Niemals darf eine GroßrathS-
kommission die Macht des Großen Rathes haben. Sie reprä-
sentirt den Großen Rath nicht. Der Große Rath kann seine

Befugnisse niemanden, durchaus niemanden übertragen. Er darf
auch keine Behörde über den NegierungSrath setzen, denn über
dem NegierungSrath steht niemand als allein der Große Rath.
WaS der Große Rath dem NegierungSrath aufträgt, daS ist ein
Befehl, dem muß der NegierungSrath gehorchen; aber einer aus
zwei oder dret Mitgliedern bestehenden Kommission, welcher von
dieser hohen Versammlung zutrauensvoll irgend eine Untersuchung
aufgetragen worden ist, darf nie die Vollmacht zukommen, der
obersten Exekutivbehörde Vorschriften zu geben. Ist aber ein
Grund vorhanden zn dem gestellten Antrage, über den ich mich,
beiläufig gesagt, höchlich verwundern muß? Durchaus nicht,
Tit. die Kommission und ihr Rapporteur sagen cö ja selbst daß

der NegierungSrath mit Bereitwilligkeit den Wünschen der Kom,
mission entsprochen habe. Die Kommission soll wissen, wie weit
ihre Aufgabe geht, und sie ist über die Ausdehnung des erhaltenen
Auftrages einzig kompetenter Richter. Findet sie nun, daß zn
ihrem Zwecke Archive geöffnet oder Personen einvernommen werden

müssen, so wendet sie sich ganz richtig an den Regierungs-
rath, welcher, ohne die Maßregeln der Kommission irgend einer
Kritik, die ihm nicht zukömmt, zu unterwerfen, für die Exekution
derselben sorgen wird. Freilich, wenn der Reg. Rath ein Begehren
der Kommission ungesetzlich und verfassungswidrig finden sollte, so

wird ihm niemand zumuthen wollen, dasselbe dennoch exequiren
zu lassen. Bis jetzt hat der NegierungSrath der Kommission die
nöthigen Mittel an die Hand gegeben, wie dieß von ihr im Rap.
porte anerkannt wird. Somit ist es unbegreiflich, daß die Kom.
mission nunmehr vor den Großen Rath kömmt, um weitere Voll-
machten zu verlangen. Ihrem Ansuchen zu entsprechen, wäre
aber gegen die Verfassung und gegen die Grundsätze eines wohl
organisme» Staates. Da somit die Kommission keine Beschwerde
führt, so müßte ich finden, es solle hierin auf dem bisherigen
Fuße bleiben. Will man aber irgend etwas aufstellen, so mag
sich der Große Rath dahin auösprcchen, daß wenn die Kommission
nöthig habe, Personen zu verhören, oder in Archiven Unter,
suchungen anzustellen u. f. w., so solle der Regierungsrath den
dahcrigen an ihn gestellten Ansuchen insofern entsprechen, als er
finde, daS Verlangte sei gesetzlich und verstoße nicht gegen Recht
und Billigkeit. Schlägt dann der NegierungSrath der Kommission

etwas ab, dann kann sich diese allerdings bei Ihnen
beschweren. Ganz gewiß hat aber die Kommission den Antrag
nicht so gemeint, wie die Redaktion anzudeuten scheint.

Stähli, Rathsschreiber. Ich muß hier nicht alö Rapporteur,

sondern alS Mitglied deö Großen Rathes daö Wort ergreifen.
Vor allem aus muß ich wiederholen, daß sich die Kommission
keineswegs über den NegierungSrath beklagt oder sich zu beklagen
Ursache hat. Der NegierungSrath hat vielmehr der Kommission
in allen--wichtigen Sachen stctS und sogleich entsprochen, und
nicht bloß der NegierungSrath, sondern auch der Herr Regie.
rungSstatthaltcr. Die Kommission will schlechterdings nur vor
Vorwürfen gedeckt sein. Man hat eS ihr aber als Schwäche
ausgelegt daß sie stets den Regierungsrath behellige, und diesen
Vorwurf soll sie von sich ablehnen, denn sie glaubt, hierin ganz
legal gehandelt zu haben. Der NegierungSrath aber besteht
immerhin aus Menschen, er könnte ändern, denn der Auftrag der
Kommission ist vielleicht nach Verlauf eines Jahres nicht zu Ende,
und da könnte dann der NegierungSrath der Kommission die Hülfe
verweigern wollen u. s. w. Darum will die Kommission jedenfalls

in einer ganz sichern Stellung sein und wissen, woran sie ist.
Ich glaube indessen, etwa folgende Redaktion werde völlig dem-
jenigen entsprechen, was mit mir auch die übrigen Tit. Mitglieder
der Kommission durch diesen Antrag wollen: „Der RegierungS-

„ rath wird der Kommission für alle ihre Anordnungen, sofern sie

„ gesetzlich sind und ans den Gegenstand ihres Auftrages Bezug

„ haben, Handreichung thun. " Weiter alö so wünscht niemand

m der Kommission zu gehen; wir Alle wollen keine» Despotiö.



MUS/ keinen Absolutismus, und wir begehren Behufs unserer

historischen Untersuchungen u. s. w. durchaus keine arbiträren
Verfügungen zu provoziren. Alle solche Zumuthungen walze ich

daher des förmlichsten von meiner Person, als unrichtig, ab.

Ich erwarte, ob die übrigen Mitglieder der Kommission sich

meiner vorgeschlagenen Redaktion anschließen werden.

Zahler. Ich verdanke der Kommission sowohl ihre biShe-

rtgen Arbeiten, als namentlich den heutigen Bericht. Auf der

andern Seite aber muß ich bedauern, daß vorhin die förmliche

Billigung ausgesprochen worden ist, was wir nach der einstweiligen

Sachlage gar nicht haben thun können. Jetzt aber sollen

wir wenigstens nicht weiter gehen, denn vom Augenblicke an,
wo der Regierungsrath der Kommission nicht Hand bietet, kann

die Kommission ohnedieß vor den Großen Rath treten u. s. w.
So lange aber die Kommission selbst sagt, sie müsse den Regic-
rungSrath rühmen, kann ich nicht begreifen, waö wir noch be.

schließen sollen. Auch die neue Redaktion ist unnöthig, da sich

die Sache von selbst versteht. Ich kann übrigens nicht begreifen,
wie Männer von solchen Kenntnissen u. s. w. nur dem Gedanken

Raum geben konnten, sie seien Repräsentanten des Großen Rathes
und als solchen gebühre ihnen, daß ihre Anordnungen gehandhabt
würden wie Beschlüsse des Großen Rathes selbst. Wie sollten
zwei oder drei Personen mit solchen großen Privilegien ausgestattet

werden? Das war gewiß auch nicht die Meinung
der Kommission. Niemand übrigens ist mehr vom Wunsche
durchdrungen, daß namentlich die Insel recht nutzbar gemacht wer-
den könne für den ganzen Kanton, aber hüten wir uns wohl
irgend zu außergesetzlichen Mitteln unsere Zuflucht zu nehmen.

Wenn der Große Rath glaubt, im Namen des Staates Ansprüche
machen zu können gegen die Stadt Bern, so tritt er auf als
eine Korporation, die ihre Rechte gegen eine andere Korporation
auf dem Wege deö Civilprozcsses geltend machen soll; wenn sich

aber der Staat anmaßt, hiebet einen einzigen Schritt weiter
zu gehe», so artet unsere Ordnung der Dinge in Absolutismus
aus. Wie schon steht eS aber dem Großen Nathe, zu zeigen,
daß er genau in denjenigen Schranken bleibe, in welchen zu

bleiben er auch von den Untergebenen verlangt! Möge alles in
Zweifel liegende wohl und gründlich untersucht werden; es ist

auch mir lieb, daß die Wahrheit zu Tage komme, aber keine

Machtsprüche, keine Gewalt, nicht einmal der Schein davon

Ich ziehe meinen Schluß dahin, hier abzubrechen und der
Kommission ihr von vorne herein besessenes Recht zu lassen.

von Jenner, Regierungsrath. Ueber die erste Frage habe

ich gestimmt wie Hr. Negiernngsrath Kohler, weil ich glaubte,
es werde etwas VerfassungS- und Rechtswidriges vorgeschlagen.

Auch über die zweite Frage theile ich an und für sich die Ansicht

Hrn. KohlerS; aber ich glaube, der Schluß, welchen er gezogen,
sei im geraden Widerspruche mit dem, was die Versammlung vorhin
beschlossen hat. Deßwegen müssen Sie nun im Grunde dem Antrage
der Kommission beistimmen, obgleich derselbe nach meinem Dafürhalten

Gesetz- und Verfassungswidrig ist. Was für einen Auftrag

haben Sie seiner Zeit der Kommission gegeben? Die rechtliche

Begründrheit und Verbindlichkeit der Dotation zu untersuchen,
in ihrer Allgemeinheit so wie in ihren einzelnen Bestimmungen.
Dahin gehört namentlich Erörterung der rein juridischen Frage,
ob dazumal die DotacionSurkunde gegeben worden sei von einer
dazu kompetenten Behörde, ob sie diejenigen Charaktere trage,
die zu einem verbindlichen Vertrage nöthig sind. Zweitens gehört
dahin die Erörterung, ob jene Behörde in der Mediationsakte
gegründet war; ob durch die Aufhebung der MediatiouSakte die

Dotation als ein Ausfluß dieser Mediationsakte zugleich mit der-
selben aufgehoben worden sei und also zu einer neuen Dotation
geschritten werden müsse. Drittens wäre im Speziellen zu
erörtern, ob in der DotarionSurkunde sich einige Gegenstände befinden,
welche die Einwirkung der Regierung in die einzelnen Verhältnisse
der Stadt Bern gestatten, oder verlangen; ferner wäre auszu-
Mitteln, ob und welche Gegenstände deS der Stadt zugetheilten
Vermögens der Burgerschaft von Bern bleiben oder aber in'S
Eigenthum der Einwohnergemeinde übergehen solle. Alle diese

Untersuchungen sind daher, wenn man sie genau betrachten wall,
von einer Art, daß sie ohne alle Nachforschungen in den Archiven
sich aus der Dotation selbst entwickeln lassen. Der am 7. Mai
vorigen Jahres der Dotationskommission gegebene Auftrag war

somit von der Art, daß zu seiner Erfüllung nichts nöthig war,
als die Akte selbst bei der Hand zu haben nebst den damaligen
Gesetzen, unter welchen sie erlassen worden. Hätte nun die Kom.
mission auf diesem Wege sich gehalten, so wäre sie in der reinen
Lage geblieben einer einfach untersuchenden Behörde. Aber das
ist eben nicht geschehen; freilich glaubte diese Kommission im
Verlaufe ihrer Untersuchung gefunden zu haben, daß die Stadt
Vermögen besitze, das ihr nicht durch die Dotation sei
zugesprochen worden. Da ist nun der Hauptpunkt der Untersuchung
und da liegt das Schwierige. Von diesem Momente an glaubte
ich, eS sei sehr vcrdankenswerth von der Kommission, daß sie

ihre Forschungen so weit führe, als nöthig sei, um den Faden
zu finden, der zur Ueberzeugung leiten könnte, ob und in wie
fern von der Stadt Vermögen besessen werde, das ihr doch durch
die Dotationsurkunde nicht zugetheilt worden. Da aber dieses
den unrechtmäßigen Besitz von Eigenthum von Seiten der Stadt
konstatiren würde, so glaubte ich, da sollte die Kommission stehen
bleiben und sich nicht zum Untersuchungsrichter aufwerfen, sou.
dern sie sollte einfach eine amtliche Anzeige davon an die gcsctz-
mäßige, untersuchende Behörde machen. Auf dieses hin hätte
die Regierung die Pflicht gehabt, zu befehlen, daß eine Fiskal-
Untersuchung angehoben werde. Anstatt dessen aber gicng die
Kommission zu wett, verirrte sich auf das Feld einer richterlichen
Untersuchungsbehörde und machte sich somit zum UntersuchungS-
richten Da Sie nun, Tit., durch Ihren vorigen Beschluß dieses
Verfahren gebilligt haben, so müssen Sie der Kommission konsequenter

Weise auch die nöthige Gewalt geben, damit sie die einmal über-
nommene Rolle fortspielen könne. Bis jetzt hatte die Kommission
solche Gewalt nicht in Händen, und wenn Sie ihr nun dieselbe
nicht geben, so ist der vorige Beschluß völlig nichts, denn da
die Kommission durch denselben zu einer exzeptionellen Gerichts-
behörde geworden ist, so muß sie doch nun die nöthige Vollmacht
erhalten. Wenn nun dieses Raisonnement richtig ist, so ist auch

zweckmäßig, dem RcgierungSrath gleich von vorn herein zu befehlen,

er solle thun, was ihn die Kommission heiße. Indessen muß
ich sehr wünschen, daß, da die Komnilssion offenbar durch den
ersten Beschluß zu einer exzeptionellen Gerichtsbehörde gestempelt
worden ist, man erklären möchte, eS sei denn doch nicht so ge-
meint gewesen, sondern wenn Untersuchungen stattfinden müssen,
so sollen dieselben von den gewöhnlichen Behörden gefübrt werden.
Von dem an möchte ich stimmen, wie Hr. Regicrungsrath Kohler,
daß nämlich der gegenwärtige Antrag verfassungswidrig sei und
daß er die Kommission auf ein falsches Feld führen müßte. Darum
möchte ich, wie gesagt, den ersten Beschluß redressiren, und
diesen zweiten Punkt gänzlich von der Hand weisen.

Romang. Einzig weil bisher das meiste von Mitgliedern
deS NegicrnngSrathes angebracht worden ist, wo man denken
könnte, eS sei da einige Empfindlichkeit vorhanden, möchte auch
ich meine Ansicht auSsprechen. Ich kann mir den Grnnd dieses
VortrageS darin denken, daß die Kommission besorgen mochte,
eS könnte leicht menschlicher Weise im Regierungörath etwas,
was der Kommission hinderlich sein dürfte, überwiegend werden,
indem ein großer Theil des RegierungSrathcs aus Bürgern von
Bern bestehe. Gesetzt aber auch, das Allcrschlimmfte sollte ein-
treten, so sind wir ja später auch noch da, so daß die Kom,
mission zu jeder Zeit vor unS treten oder die Ansicht des Großen
RatheS vernehmen kann. Versäumt ist also nichts, wenn wir
jetzt schon hier stehen bleiben. Denn auch die neue Redaktion
will mir nicht recht einleuchten, eS heißt darin: „insofern sie

gesetzlich sind." Ja, Tit., was gesetzlich sei und was nicht
gesetzlich, darüber ist schon gar viel procedirt worden, und
jedenfalls zeigt eine solche Bestimmung, da sie durchaus unnöthi-
ger Weise gegeben würde, Mistrauen iu den Regicrungsrath.
Ich möchte das Ganze fallen lassen, und ich h acre schon von
Anfang zwar den Bericht verdanken, aber sagen mögen, wir
wollen nun den fernern Verlauf der Sache erwarten, denn
durch den vorigen Beschluß haben wir uns selbst für die Zukunft
vorgegriffen Ob unS denn der definitive Rapport uffi ein paar
Monate früher oder später vorgelegt wird, darauf kömmt es

mir nicht au, aber ich möchte dann dringend wünschen, daß cS

der Versammlung zur gehörigen Zeit angezeigt werde, und daß
man dann auch die betreffenden Akten und Beilagen vorlege,
damit wir mit Sachkenntniß urtheilen können.
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Wäber, Oberstlieutenant. Die letztgefallene Ansicht ist ge-
miß die richtige. Wenn man nicht Ursache hat, über den

RcgierungSrath im geringsten etwas zu klagen, so sollte man geradezu

zur Tagesordnung schreiten, dann wird die Kommission me bisher
in ihren Arbeiten fortfahren, und klagen wenn eS nöthig ist.
Wichtig ist es, daß diese Frage reiflich, aber auch auf dem gcsetz.

lichen Wege untersucht werde, damit dieselbe endlich hier gehörig
beleuchtet werden könne. Die Kommission ist dazu niedergesetzt
worden, daß sie einen redlichen, treuen, bündigen, klaren und
gerechten Bericht abstatte; ich wünsche von Herzen, daß eS ihr
gelinge und ich bin überzeugt, daß sie nach Wtssen und Gewissen
arbeiten wird. Für setzt aber möchte ich zur Tagesordnung
übergehen.

Mühlemann. ES scheint mir beinahe, daß die Angriffe
gegen diesen Aimag großentheils geschehen seien, um Berwick-
lung in die Sache zu bringen, denn weder im schriftlichen Antrage,
noch in den mundlichen Erklärungen der verschiedenen Kommis-
sionSmitgliedcr liegt eine Spur des Gedankens, daß die
Kommission sich zu einer eigentlichen Kriminaluntersuchungskommission
habe aufwerfen wollen. Von einer andern Seite hersagt man
uns, wir sollten ganz von diesem Antrage abstrahiren, und die
Kommisston solle nur für Spezialfälle hier Weisungen begehren.
Ich glaube, eS ist just ein Spezialfall, über den die Kommission
Weisung begehrt. Was will die Kommission? Sie will wissen,
ob sie auf dem rechten Wege sei und ob sie auf demselben
fortfahren solle. Nun soll der Große Nach die Kommission darüber
nicht in Ungewißheit lassen, um so weniger als ich glaube, daß
der von der Kommission eingeschlagene Weg wirklich der rechte
ist. UebrigenS wird unser nunmehr zu fassende Beschluß nicht
nur für diese, sondern auch für alle fernern GroßrathSkommiffionen
einen Leitfaden des Verfahrens abgeben. Ich möchte daher zum
Antrage der Kommission in seiner neuen Redaktion stimmen.

Der Herr Bicelandammann zeigr an, daß die Mitglieder der
Kommission ihm so eben erklärt haben, von der schriftlichen
Redaktion zu abiftahircn und sich an die neue von Herrn Raths-
schreiber Stählt anzuschließen.

Ia g gi, Regierungsrath. Wenn etwas Besonderes über das

Verhältniß von GroßräthSkommissioncn zu den Exckuttvbehörden
vorgeschrieben werden muß, so wollte ich lieber, eS würde von
Regierungsrath und SechSzehnern ein Gcsetz entworfen, denn so

was greift tief in die organischen Bestimmungen hinein. Sobald
man glaubt, ein Gegenstand gehöre vor den Richter, so ist es

weder am Regierungsrath noch an einer Großrathskommission,
statt des Richters zu urtheilen. Ich stimme zum Antrage der

Herren Nomang und RcgierungSrath Kohler.

May. Ich schließe mich denjenigen Ansichten an, welche

glauben, eS sei hier weiter nichtö zu verfügen; diese Kommission
habe sich zu verhalten gerade wie andre auch. Indessen ist doch

die Bemerkung nicht ganz unrichtig, daß man uns einen Vortrag

bringt mit Anträgen und Schlüssen, welche dann von
allen Mitgliedern der Kommission bcsavouirt werden. Ich weiß

nicht, wie man dieses heißen soll. Zuerst beschwert sich der

Bericht offenbar über den RcgierungSrath, denn derselbe besagt:

„Mit dieser Ansieht (nämlich daß die Kommission den Großen
Rath hinsichtlich ihres Auftrages repräsentirc, und daß also der

RcgierungSrath nur diejenige Behörde sei, durch deren
Vermittlung die grosiräthliche Kommission ihre Verfügungen treffe)
„scheint der Regierungörath nicht völlig einverstanden zu sein,

„da er einem von ihrer Kommission den 12. Mai dieses Jahres
„auSgesprochnem Wunsche nicht entsprochen." Darauf gegründet

begehrt dann die Kommission eine bestimmtere Weisung für ihr
Verhalten gegen den RcgicrnngSrarh. Jetzt aber sagen alle

Mitglieder der Kommission, sie hätten sich über den Regierungörath

gar nicht zu beklagen. Aehnlich verhält cö sich mit dem

in Frage liegenden Antrage, wo die Mitglieder der Kommission
ebenfalls sagen, sie verstanden eö nicht so, wie die schriftliche
Redaktion zu sagen scheine. Entweder hat die Kommission den

schriftlichen Bericht nicht gehörig geprüft, oder man hat
versuchen wollen, ob die Sache, so wie sie redigirt ist, beim Großen

Rath vielleicht Anklang fände. Ist das Erste der Fall, wie ich

glaube, so muß ich nur bemerken, daß eS jeden Falls nicht

geeignet ist, um großes Zutrauen in die Kommission zu
erwecken.

Stählt. Ich muß doch hier eine kleine Berichtigung
anbringen. Die Kommission ist gar nicht selber mit sich im
Widerspruch, sie verklagt den Regierungsrarh nicht, sie sagt in
ihrem Berichte bloß, derselbe habe eine andere Ansicht. UebrigenS

muß ich erinnern, daß der schriftliche Rapport in größter
Eile gemacht werden mußte, damit er nach der Vorschrift des
ReglememeS zweimal 24 Stunden aus dem Kanzlcitisch liegen
könne.

Stcttler. Die Kommission hat einen sehr wichtigen Auftrag

und damit sie diesen erfüllen könne, ist nöthig, daß man
denselben erläutere. Die Kommission erhielt ihren Auftrag aus
Anlaß der Inseldotation. Damals glaubte man, daß die Insel
Eigenthum der Stadt sei, der Regierung aber das Aufsichts.
recht darüber zustehe. Man glaubte aber seither zu finden, der
Staat habe auch das Eigenthumsrecht, und darüber sollte die
Kommission Untersuchungen anstellen. Mit Verwunderung sah
ich aber, daß der Auftrag so gestellt ist, die Kommisston solle
die Gültigkeit der Dotation untersuchen. So gestellt hat der
Auftrag durchaus keinen Sinn, und wenn die Kommission auf
diesem falschen Wege arbeiten wollte, so würde sie zu keinem
Resultate kommen. Die Gültigkeit der Dotation kann nicht
angegriffen werden; denn die Behörde, von welcher sie
ausgefertigt worden, die helvetische Liquidationskommission, war eine
gesetzliche und kompetenter Weise von dem damaligen Mediator
der Schweiz aufgestellte Behörde. Sie kann aber auch mit der
Mediationsakte nicht gestürzt worden sein, so wenig als wenn
damals die Städte Thun oder Burgdorf dotirt worden wären,
ihre dahcrigen DotationSurkundcn gestürzt werden können. Die
historischen Untersuchungen können hiemit zu keinem Resultate
führen, so interessant dieselben für den Geschichtsforscher sein
mögen; denn eS könnte in spätern Jahren ein zweiter Johannes
von Müller aufstehen und über jene Sachen neue Entdeckungen
machen, durch welche das Resultat der nunmehrigen Untersuchungen

völlig über den Haufen geworfen würde. Die geschieht-
liehe Untersuchung giebt daher für dergleichen Rechtsfragen
durchaus keine sichere Basis, sondern die einzige Basis ist die
Dotationsurkunde selber; diese bildet einen rechtsgültigen Titel
zwischen der Regierung und der Stadt Bern. Somit muß der
Auftrag der Kommission dahin erläutert werden, die Kommission
solle untersuchen, ob die Ausscheidung des Vermögens zwischen
dein Kanton und der Stadt Bern gemäß der Dotätionöurkundc
geschehen sei oder nicht, ob also die Stadt Bern ein MehrereS im
Vermögen habe, als was die Urkunde ihr zuspricht. Diese
Untersuchung kann zu wichtigen Resultaten führen, und dann
soll die Kommission nach beendigter Untersuchung ihre Anträge
bringen; dann wird der Große Rath entscheiden, ob
hinlängliche Gründe da seien, um einen Proceß gegen die Stadt
Bern einzuleiten. Nur hierüber kann der Große Rath sich aus-
sprechcn. über Alles andere ist nur der Civilrichter kompetent.
Soviel im Allgemeinen. WaS den speciellen Gegenstand der
Frage betrifft, so glaube ich, es könne gar kein Zweifel darüber
herrschen, daß die Kommisston keine exceptionelle Behörde sein
dürfe, und daß sie also nur durch den RcgierungSrath und die
verfassungsmäßigen Behörden handeln könne.

Abstimmung.
Für die neu vorgelegte Redaktion des Antrages 79 Stimmen.
Gänzlich zu abstrahiren 21

Der dritte Antrag geht auf Vermehrung der Kommission
um noch ein Mitglied.

Stählt, Rathöschreiber. Wir müssen nur noch wünschen,
noch ein Mitglied, und zwar wo möglich einen inländischen Ju-
rissen, zu erhalten, unter anderm, damit Sie nicht noch einmal
mit für so unpassend erklärten Anträgen behelligt werden.

DnrchS Handmehr wird diese Vermehrung der Kommission
beschlossen, die Wahl aber dieses neuen Mitgliedes auf den

folgenden Tag verschoben.
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Vortrag der Justizscktion über die Mahnung des Hrn.
Groß rath S Blaser in Betreff der Friedensgerichte u. s. w.

Tit.
Unterm t2. Mai haben Sie, Tit., der Justizsektion die

beiliegende vom Großen Rathe in der Sitzung vom S. gleichen
MonatS erheblich erklärte Mahnung des Hrn. GroßrathS Blaser

zur Berichterstattung Übermacht, dahingehend: daß dem Regie-
rungörathe aufzutragen sei, die von ihm verlangten Gesetzesentwürfe

und Berichte über die Friedensgerichte, Kriminalrechtö-
pflege und eine bessere Einrichtung des Civilprozeßganges zu be.

schleunigen, damit sie in der künftigen Wintersttzung behandelt
werden können.

WaS nun:
1) Die Aufstellung von Friedensgerichten anbetrifft, so hat

die Justizsektion bereits in ihrem Vortrage über die ver-
schiedenen Wünsche des SchuyvereinS von Aarwangen die

Hoffnung ausgesprochen, insofern sie nicht mit andern
dringendem Arbeiten beauftragt werden sollte, Ihnen Tit. im
Laufe dieses Sommers die geeigneten Anträge über diesen

Gegenstand hinterbringen, und wenn es beschlossen werden
sollte, dem Großen Rathe einen dahcrigen Gesetzesvorschlag
vorlegen zu können.

2) In dem gleichen Rapporte hat die Juftizsektion auch die
Gründe auseinandergesetzt, warum bis dahin die Bearbei-
mng eines neuen umfassenden Strafgesetzbuches unterblieb,
indem eö biSdahin den mit Gesetzgebungsarbeiten beauftrag-
ten Behörden und Beamten an der erforderlichen Muße
fehlte, um diese Arbeit vor die Hand zu nehmen. Indessen

ist auch in dieser Beziehung schon manches geschehen,
indem man mittelst Erlassung einzelner Strafgesetze dem
dringendsten Bedürfnisse abzuhelfen und zugleich den Weg zu
einem neuen Kriminalkodex anzubahnen suchte.

3) WaS denn endlich die gewünschte bessere Einrichtung des

Civilprozeßganges anbetrifft, so kann darauf erst dann Be-
dacht genommen werden, wenn die Civilgesetzgebung voll-
ständig und somit die Gesetzeökommisston ihr Pensum
vollendet haben wird. Sobald dieser Zeitpunkt eingetreten
ist, wird die ganze Civilgesetzgebung einer gründlichen
Revision unterworfen werden, da es sich dann erzeigen wird,
ob und in wie weit auch in Bezug auf den Prozeßgang in
Civilrechtösachen andere Einrichtungen zweckmäßig und wün-
schcnSwerth sein dürften.

(Folgen die Unterschriften.)
Hr. Regierungsrath Wyß unterstützt als Rapporteur der

Justizsektion den Bericht, und zeigt namentlich, daß die Justizsektion

so mit Arbeiten überhäuft fei, daß sie unmöglich allen
an dieselbe gestellten Begehren sogleich entsprechen könne, na-
mentltch werde sie von verschiedenen Herren Gerichtspräsidenten
mit so vielen Begehren um Weisung m Sachen behelligt, welche
von den Herren Gerichtspräsidenten gar füglich ohne dieß erledigt

werden könnten. Auch sonst werde die Thätigkeit der Ju-
siizsektion von einer Unzahl der geringfügigsten Dinge so

ausschließlich in Anspruch genommen, daß für größere wichtigere
Arbeiten wenig Zeit und Muße übrig bleibe. Dieser Zustand
habe sich in der letzter« Zeit eher verschlimmert alS verbessert
u. s. w.

Der Vortrag wird durchS Handmehr genehmigt.

Vortrag der Justizsektion über Ernennung eines dritten
Suppleanten für die Justizsektion deö Justiz, und Polizei-
departementö.

Wyß, Regierungsrath. Das Departement besteht im Ganzen

genommen aus s Mitgliedern; jede seiner beiden Sektionen
aber auS Z Mitgliedern, so daß also ein Mitglied des Departements

in beiden Sektionen sitzen mußte. Demnach und bis zur
Revision deö DepartemcntalgesetzeS müssen wir wünschen, daß
Sie uns noch einen dritten Suppleanten für die Justizsektion

gestatten möchten, damit das gesammte Departement aus ivMit
gliedern bestehe statt aus 9 ; denn durch verschiedene Umstände
findet sich ohnehin die Justizsektion auf Z Mitglieder reduzirt.

DurchS Handmehr gutgeheißen.

Vortrag des Departements des Innern nebst Dekretsent-
wurf über Errichtung von Filialspitälen.

Der Inhalt dieses Dekretes besagt im wesentlichen:

Es sollen an geeigneten Orten Krankenzimmer für Noth-
fälle, je zu 6 Betten, eingerichtet werden, nämlich ein solches
für die Aemter Frmigen, Ober- und Niedersimmenihal und Sa-
ncn; ein zweites für Burgdorf, Signau und Trachselwald; ein
drittes für Aarwangen und Wangen, und ein viertes für
Aarberg, Viel, Büren, Conrtelary und Münster. Zu diesem Zwecke
werden L. 10,000 verlangt.

Tscharner, Regierungörath, hat nichts beizufügen.

v. Lerb er, alt-Schultheiß, trägt darauf an, daß auch
das Amt OberhaSle einbegriffen werde, indem dasselbe außeror.
deutlich abgelegen sei.

Rom an g wünschte noch mehr solcher Krankenzimmer und
daß gesagt werde, wer über die Aufnahme und die Zahl der
Kranken zu entscheiden habe.

F et scherin, Regierungörath, dem Herrn alt-Schnlthciß
von Lerber wird entsprochen durch die Erweiterung der Anstalt
zu Jnterlaken. WaS die Bemerkung deö Herrn Romang be-

trifft, so läßt sich darauf antworten, daß diese Krankenzimmer
nur für solche Fälle bestimmt seien, welche plötzliche Hülfe nö-
thig machen; in andern und schwierigern Fällen werden die
Kranken doch nach Bern in die Insel tranöportirt werden, und
es ist Hoffnung da, daß diese Letztere bedeutend erweitert wer-
den wird. Ich stimme zum Antrage.

Joncli. Wenn auch die Anstalt z. B. für Sancn, Obcr-
und Untersimmenthal und Frutigen in die Mitte dieser 4 OrtS-
bezirke kömmt, so ist die Entfernung noch immer groß; indessen

weniger bedeutend, alS nach Bern, wie bisher. Später
wird dem Bedürfnisse noch vollständiger abgeholfen werden, für
jetzt will ich daher zum Antrage stimme».

May. DaS Projekt scheint mir nicht gehörig vorbereitet
zu sein; nicht nur ist von den Lokalitäten, wohin diese Anstalten

hinverlegt werden sollen, nichts gesagt, sondern auch nichts
von den Kosten der ersten Einrichtung solcher Spitäler. Denn
mögen bereits bestehende obrigkeitliche Gebäude dazu eingerichtet
oder andere gemiethet werden müssen u. s. w., so wird die erste
Einrichtung doch wenigstens L. 40,000 erfordern; dann kömmt
erst noch Anstellung von Aerzten u. s. w. UebrigenS vermisse
ich das Gutachten des Finanzdepartements, welchem dieser An-
trag nach tz. 35 des DepartementalgesetzeS zur Untersuchung hätte
zugeschickt werden sollen. ES ist auch schon davon die Rede
gewesen, die hiefür nöthigen Summen von den L. 40,000 zu nehmen,
welche der Staat jährlich an die Insel beiträgt. Auch davon
steht nichts hier. Ich trage darauf an, daß dieser sehr
wohlgemeinte Entwurf dem Regierungsrathe zurückgeschickt werde,
um das Befinden des FinanzdepartcmcntS einzuholen und eine
genaue Kostenöberechnung namentlich in .Hinsicht der ersten Ein-
richtung beizufügen.

Jäggi. Der Bezirk der Aemter Büren, Aarberg, Nidau
und Viel ist von so großem Umfange, daß man für denselben
zwei Zimmer errichten sollte; überhaupt wünsche ich, daß dem
Departement deS Innern dte-Befugniß ertheilt werde, da wo
die Ausdehnung und Bevölkerung es erheischt, mehrere Zimmer
anzulegen.

(Fortsetzung folgt.)
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Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, 18Z5. Zweite Hälfte.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der fünften Sitzung. — Freitag, den 3. Juli 1835.)

(Ueber die Errichtung von Filialspitälern.)

Ia g gi, RegicrungSrath. Ich muß dem Hrn. StaalSschrei-
ber bemerken, daß im Regicrungsrathe alles wohl vorbcrathen
worden ist, daß man aber fand, namentlich wegen den Lokalitä-
ten, könne der Große Rath nicht behelligt werden, da eS schon

im RegicrungSrathe Mühe genug kosten werde, sich darüber zu-
vereinigen. UebrtgcnS werden diese Zimmer bald hichin und
bald dahin je nach Bedürfniß und Umständen verlegt werden.
Hrn. Jäggi antworte ich, daß mit wohl so gutem Rechte auch
andere Bezirke, z. B. der von Saaneu, Ober- und Niedersim-
mcnthal n. s. w., auf mehrere Zimmer Anspruch machen könn-

ten, alS derjenige von Büren, Aarberg u. s. w. Jede
Meinung muß aber vor der Hand ein Opfer bringen. Ich stimme

zum Antrage.

Tscharner, Regierungsrath. Die Berathungen über diesen

Gegenstand dauern schon feit 1820. Damals beschloß die

Regierung, daß nach Tilgung der Staatsschuld L. 20000 für
diesen Zweck verwendet werden sollen. Unter der neuen Re.
gierung betrachtete daher das Departement des Innern dieses

als eines seiner ersten Pensen; daher wurden die Anstalten zu
Juterlaken und Pruntruc sofort ausgedehnt, und nun möchte

man auch den übrigen LandeStheilcn die »ämltche Wohlthat zu-
kommen lassen. Allerdings läßt daS Dekret noch Manches übrig,
das der Behörde überlassen bleiben muß. Diese wird die Lokal-
bedürfnisse nach Möglichkeit berücksichtigen. Damit aber all-
mälig ganz geholfen werden könne, ist nöthig, sogleich einige
solche Anstalten ins Leben zu rufen, damit man nachher sicherere
Resultate und Erfahrungen gewonnen habe. WaS die Kosten

betrifft, hinsichtlich der Lokalitäten u. s. w. — so konnte das

Departement unmöglich ecwaS darüber antragen. DaS hängt
vou den Lokalverhältnissen und namentlich auch vom guten Wille»
der betreffenden OrtSbchörden ab. Je mehr Willfährigkeit wir
von daher finden, desto mehr kann man die Betten in den
Bezirken herum vertheilen; finden wir diese Willfährigkeit nicht,
so sind wir genöthigt, alle diese Betten an einem Orte zu
ccntralisircn. Wir werden uns übrigens vorzüglich nach dem

Vorhandensein von Apotheken, Aerzten u. s. w. richten müssen

u. s. w. Ich stimme zum Antrage.

Mit Mehrheit gegen i Stimme wird beschlossen einzutreten;

daS Dekret selbst wird dnrchö Handmehr genehmigt.

Vortrag der Polizeiscktion über Vermehrung des Landjä-
gcrkorps.

Dieser Vortrag enthält im Wesentlichen folgendes.-

Im Jahre 1831 habe das LandjägerkorpS mit Inbegriff
des Chefs aus 20ü Mann bestanden; in Folge des Beschlusses
des RcgicrungSrathcS vom 3l. Dezember 1832 sei aber nöthig
geworden, diese Zahl später noch um 15 Mann zu vermehren.

Auch die GarnisonSvcrminderung in der Hauptstadt vermöge Be-
schlusseö des RcgicrungSrathcS vom 24. Januar 1834 habe norh-
wendig gemacht, daß nicht sowohl zu Handhabung der Frcm-
denpolizei alö vielmehr zu Verhütung von Dicbstählcn, Ein-
schwärznngcn und nächtlicher Ruhestörungen die Zahl der zum
Polizeidienste in der Hauptstadt bestimmten Landjäger erhöhet
werde. Hr. RcgierungSstatthaltcr Roschi habe demnach, gestützt

auf eine dctaillirte Berechnung über die Vcrthcilung der Mannschaft

u. s. w., die Autorisation zu Anstellung von 38 Landjägern

verlangt, und der RegicrungSrath habe, eingedenk des ed.
der Sraatsvcrfassung, diesem Begehren unterm 3. Februar 1834
in soweit entsprochen, alS er den Hrn RcgierungSstatthaltcr
Roschi autonsirte, bis zu einem Entscheide von höherer Behörde
die nöthige Zahl geeigneter Männer für den Polizeidienst der
Stadt aufzustellen. Endlich nach angehörtem Berichte des Hrn.
NcgierungSstatthalterS habe dann der NegierungSrarh die Zahl
der Landjäger für die Hauptstadt auf so Mann bestimmt. Mch-
rerc neue Posten haben in der Hauptstadt durch Landjäger
besetzt, auch auf dem Lande mehrere Verstärkungen u. s. w.
stattfinden müssen, und somit gehe der Antrag der Polizeisektion
dahin, daß da die Zahl der bereits angestellten Landjäger, nicht
inbegriffcn die 15 StadtgcnSdarmeö, 250 sei, dieses vom Großen
Rathe als Normalzabl des KorpöbcstandeS festgesetzt werden möchte.
Die Kosten der auf diese Weise geschehenen Vermehrung deS

KorpS um 30 Mann würden ungefähr auf L. 12,000 jährlich
sich belaufen u. s. w.

Kohler, RegicrungSrath. Bei der Behandlung des dieß-
jährigen BudjctS war die Bemerkung gefallen, daß daS Land-
jagerkorpS in seiner dermaligcn Stärke noch nicht vom Großen
Rathe genehmigt worden sei. Damit nun dieses geschehe, legt
Ihnen die Polizcisektion den so eben abgelesenen Rapport vor.
Derselbe wird die Maßnahmen des Ncgicrungörathö in dieser
Beziehung rechtfertigen, indem ungeachtet der Vermehrung des

LandjägerkorpS dennoch wegen der Verminderung und nachhcri-

ger Aushebung der Garnison eine bedeutende Kostcncrsparniß er-
zielt worden ist, auch der RegicrungSrath durch die Verfassung
die heilige Pflicht hat, für Ruhe und Sicherheit der Bürger
zu sorgen. DaS KorpS besteht gegenwärtig auS 250 Mann;
der Antrag geht somit lediglich dahin, daß der Große Rath
diese Zahl alS Normalzahl genehmigen möge. Neuer Kredit
wird keiner verlangt.

Juker. Freilich wird für daS KorpS kein neuer Kredit
verlangt, aber cS wird allenthalben geklagt, daß in diesem KorpS

zu wenig Thätigkeit sei.

v. Jenner, RegicrungSrath. DaS Korps könnte noch

weniger kosten, denn, wenn ich nicht irre, so habe ich selbst von

Mitgliedern der Polizeibehörde sagen gehört, es seien zu viele

Landjäger in der Stadt. Wenn nun hier in der Stadt zu viele

sind, die somit nichts nützen, so möchte ich diese nicht behalten.

Ans die Aussage jener Mitglieder der Polizeibehörde mich

stützend, trage ich daher darauf an, die Normalzahl für das

KorpS nur auf 240 Mann zu stellen.
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Schneider, RegicrungSrath. Bei den so häufig laut wer-
deudeu Klagen über Mangel an Polizei möchte tch keine Reduk-

lion des KorpS, aber ich möchte, waS schon von verschiedenen

Seiten des Landes her gewünscht worden ist, daß von den 60

biS 00 Landjägern in der Stadt einige ausS Land geschickt wär-
den. ES gibt Amtsbezirke von 20,000 bis 21,000 Seelen, wo
höchstens 2 bis ì Landjäger stakionirt find. Da kann unmöglich
die Polizei so gchandhabt werden, wie eS geschehen sollte. Darum
möchte ich zwar die Zahl von 260 beibehalten, aber, damit fie

auch hier in der Sradt selbst thätiger werde» und mehr zu

thun bekommen (fie hätten zwar hier zu thun genug, wenn fie

wollten), so möchte ich einige von ihnen hinaus auf S Land
sclncken.

Ctettlcr. Die vorgeschlagene Zahl ist offenbar viel zu

stark. Früher waren ihrer nicht mehr alS 100, höchstens t70,
freilich ohne die damaligen Stadtpolizcidiencr, und zwar während
langer Zeit, denn man hat fich von jeher gesträubt dieses KorpS
zu vermehren, theils wegen den Kosten theils aus politischen Gründen.

Damals wurde die Polizei nichts destvweniger ziemlich gut
gehandhabt. Zu Gunsten der vorgeschlagenen Zahl wird angebracht,
die jetzige Regierung habe darum die Garnison abgeschafft, indem fie
keiner solchen zu ihrem Schutze bedürfe. ES ist nicht alles Gold waö

glänzt. Für die individuelle Sicherheit und die politische Frei-
heil der Staatsbürger will ich viel lieber eine Garnison, alS

ein großes Landjägerkorps das fich ui alle Verhältnisse einmischt.

In dieser Hinficht hat man fich also wegen Abschaffung der
Garnison allzugroß gemacht. Die jetzige Regierung ist stark

genug ohne ein großes Heer von Landjägern nöthig zu haben.
Man sagt, ein gehörig zahlreiches Landjägerkorpö nütze für
die Handhabung der Polizei mehr als eine Garnison. Allerdings,
aber wenn dasselbe zu groß ist, so nützt cS wenigstens nicht un
Verhältniß zu seiner Anzahl. ES ist da gerade wie im
Hauswesen, von einer zahlreichen Dienerschaft wird man nicht besser

bedient, alS von einer weniger zahlreichen, aber desto besser aus-
gewählten. Ich habe daher auch nicht gehört, daß gegenwärtig
unsere Polizei hinsichtlich der persönlichen Sicherheit und des

Eigenthums gar viel besser sei als die frühere. ES kömmt da

gar viel auf die Auswahl der Landjäger an. Man braucht
Landjäger für zwei Zwecke: erstlich auf den Grenzen, dort ficht
man besonders auf gute Landjäger, wegen den häufig an den

Grenzen fich herumtreibenden Vagabunden u. s. w. Zweitens
im Innern beS Landes braucht mau ein guceS PolizcikorpS für
den Kriminalpolizcidienst, aber dazu bedarf cS keiner ungeheuer
großen Zahl. Waö die kleinern Vergehen anbetrifft, so sollte
man da just die Gemeinden mehr zu intercssiren und zu bethätige»
suchen, damit von ihnen aus kleinere Vergehen angezeigt werben
und man fich nicht allein auf die Landjäger verlasse. Je größer
aber die Zahl desto mehr wird sich das Publikum auf dieselben
verlassen und dcstoweniger au der Aufrechthallung der polizeilichen
Ordnung Antheil nehmen. Aus diesem Grunde wollte die alce
Regierung die Zahl der Landjäger nicht allzusehr vermehren,
aber auch anS politischen Gründen thac fie cS nicht, damit die
politische Freiheit der Staatsbürger nicht gefährdet werde. Wir
find Menschen, so gut wie die alte Regierung ans Menschen
bestanden hat, und da könnre denkbarer Welse doch einmal die
Tendenz entstehen, die Landjäger zu solchen Zwecken zu gcbrau-
ehe», zu welchen dieselben nie gebraucht werden sollten. AuS
dieser Rücksicht, aus ökonomischen Grunde», und da früherhin
die Polizei mu einer kleinern Zahl von Landjägern wenigstens
ebensogut gehandhabc worden ist alS jetzt, stimme ich zu einer
größer» aïs die bereits vorgeschlagene Reduktion, und möchte
daher auf 220 allerhöchste»» 230 Mann abstellen.

Di'charner, alt-Schultheiß. Ganz ficher wird Jedermann
darüber einig sein, daß man mehr eine größere bewaffnete Macht
aufstelle, alS nöthig ist. Wenn man allerdings die Zahl der
Landjäger seit den letzten 20 Jahren sehr vermehrt hat, so

rührt dieß hauptsächlich von der vermehrten Bevölkerung, der
stcrS zunehmenden Zahl Fremden her. Der RcgicrungSrath nun
hat zu allen Zeiten gesucht, die Sicherheit und Ruhe dcö Staates
zu vereinigen mir der möglichsten Oekonomie. Dieses können
Sie daraus entnehmen, daß bei hergestellter Ruhe in unserm
Kanton die bewaffnete Mache in der Scadt sogleich vermindert,
ja noch erst vor einem Jahre die Garnison gänzlich abgeschafft

worden ist. Die jcwcilcn hier befindlichen Rekruten können
keinen Polizctdienst machen, dieselben find da für die Instruktion.
Die Polizei muß daher durch besondere Polizeidiener ausgeübt
werden. Ist nun die AnSwahl derselben nicht gut ausgefallen,
so ist das allerdings fatal, aber der Negierungsräth mußte hoffen,
die Auswahl werde wohl und gut ausfallen. Die Behörde, welche
namentlich die obere Polizeiaufsicht in der Stadt leitet, ist der
hiesige NcgierungSstatthalter, welcher für diesen Zweck die nöthige
Vollmacht hat. Bekanntlich ist das ein Beamter, der diese Partie
wohl versteht und nur auf seinen Bericht hin hat der Regie-
rungSrath die gefaßten Beschlüsse genommen. Wenn cS möglich
sein sollte, die Polizei hier in der Stadt mit einer geringern
Zahl zu handhaben, so wäre der Regierungsrath gewiß ganz
geneigt zu entsprechen, aber ans den heurigen Tag diese Ver-
Minderung zu erkennen, ohne mit dem Herrn RcgicrungSstatt-
Halter Rücksprache genommen zu haben, dazu könnte ich nicht
stimmen. Fünfzig Mann scheinen mir für die Stadt Bern nicht
zu viel, wenn auch die Auswahl nicht gut ausgefallen sein sollte,
so muß man deßwegen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten.
Wenn man hier viele Landjäger in den Straßen sieht, so ist
daran auch zum Theil die Bauart der Stadt schuld, indem die-
selben immer den gleichen Weg gehen müssen, aber in Zürich,
wo eine größere Zahl Landjäger ist, erblickt man deren nur
wenige, weil fie fich in den vielen Kreuz- und Quergassen vcr.
theilen, wo aber irgend die Gelegenheit cS mit fich bringt, steht
man eine ganze Kompagnie versammelt. Ich möchte dem An-
trage beistimmen, aber dem Regierungsrach auftragen, wo irgend
möglich Verminderungen eintreten zu lassen.

Ob recht. Ich bin gewiß nicht für die Landjäger, aber
waren unter der alten Regierung keine Zehenbätzlcr zu Stadt
und Land Wie viele ihrer waren in alle» Kellern, die den
Leuten aufpaßten, ja dieselben zu allerhand Aeußerungen u. s. w.
zu verlocken suchten, um fie dann in'S Unglück zu bringen?
Dieses ist gar viel und oft geschehen. Wenn ich jetzt den Landjäger

sehe, so weiß ich cS doch, ich kenne ihn an seiner Montur,
aber den Zehenbätzlcr den kannte ich nicht. Da nun die neue
Regierung weder eine Garnison noch Zehenbätzlcr hat, so stimme
ich zum Antrage.

Hugglcr stimmt ebenfalls zum Antrage, wünscht jedoch,
daß die Zahl nach einem gehörigen Verhältnisse und nach dem
Bedürfnisse der Amtsbezirke vertheilt werde. Der Redner wciöt
hier namentlich auf daS daherige Bedürfniß deS Amtsbezirks
OberhaSlc.

Wäber von Utzenstorf. Die Landjäger klagen alle, fie kön-
neu bei ihrer gegenwärtigen Besoldung fast nicht bestehen, und
fie hätte» eS früher besser gehabt. Ich glaube daher, wenn man
fie besser bezahlen würde, so würden fie auch eifriger sein, und
dann könnte man ihre Zahl vermindern.

Köhler, RcgicrungSrath. Die Landjäger haben nie mehr
Besoldung gehabt, alö jetzt, indem der jetzige Bcsoldungöfuß
genau der frühere ist. Die Landjäger haben aber einen Antheil
an den Bußen; nun wurde früher häufiger und strenger gebüßt
alS gegenwärtig, und von da.)er haben die Landjäger früher mehr
Einkommen gehabt, aber nicht vom Staate. Wir haben übrigens

schon zweimal auf Ansuchen deS Hrn. Polizeidirektors, des
Hrn. LandjägcrchefS angetragen, die Besoldung zu vermehren,
den Bußenanthcil aber abzuschaffen. Diese Vorschläge wurden
beide Male vom RegieruiigSrach zurückgewiesen u. s. w. Was
die Zahl der Landjäger anbetrifft, so hätte ich am allerwenigsten
von Herrn Stcttlcr, welcher als gewesener Sekretär deS Justiz-
ratheS dieses besser wissen konnte, erwartet, daß er sagen würde,
die Zahl der Landjäger sei früher nie auf 200 Mann gestiegen.
ES waren ihrer 170 vor der Vereinigung deS Jura, später waren
206, und daS war auch die Rormalzahl, alS die neue Regierung
antrat. DaS KorpS im Allgemeinen ist gewiß nicht zu stark,
und daher muß ich bitten, dasselbe ja nicht vermindern zu wollen.
Hingegen bin ich ja freilich der Anficht, daß in der Srad: Bern
zu viel Landjäger find, während namentlich die Grenzposten nicht
gehörig besetzt werde» konnten und die 'Ansuchen beinahe aller
Oberämter auf Aufstellung neuer Posten gehen. Die Stadt Viel,
nach Bern vielleicht die größte deS KanlonS, eine Stadt von so

bedeutendem Verkehr, hatte lange Jahre einen einzigen Landjä«



ger; jetzt hat sie deren freilich drei. Aber das isi noch immer
sehr wenig im Verhältniß zur Stadt Bern / wo alles zusammengerechnet

63 sind. Die Landjäger sind freilich nicht alle, wie
sie sein sollten/ aber man mußte gleich auf einmal eine bedeutende

Zahl neuer anstellen/ und eS steht zu erwarten / daß wenn einmal
die hier befindlichen Landjäger die Stadt besser kennen gelernt
haben, sie dann auch bessere Dienste thun werden. Alsdann wird
man auch einige davon aufs Land verlegen könne»/ was ein großes
Bedürfniß ist. Diese Veriheilung ist aber cine Administrations-
sache/ und der Kroße Rath kann sich nicht damit abgeben.

Herr Rvschi hat die in der Stadt befindliche Anzahl verlangt/
und da er verantwortlich ist/ so mußte man ihm entsprechen.

Ich trage somit auf Genehmigung der vorgeschlagenen Zahl von
260 Mann an.

Abstimmung:
Für den Antrag wie er ist Mehrheit.
Etwas anderes 24 Stimmen.

Vortrag des Finanzdepartements in Betreff eines Geldanlei-
hcnS an die Gemeinde Huttwyl.
von Jcnner/ RcgierungSrath. Die Gemeinde Huttwyl

begehrt von der Regierung ein Anleihen von Fr. 22,000 zu einem
günstigern Zinsfüße/ indem sie sagt/ sie sei bekanntlich durch
großes Brandnnglück hart mitgenommen worden und sie bedürfe
nun für den Wiederaufbau verschiedener öffentlicher Gebäude
(Stadthaus / SchulhauS/ u. s. w.) einer Summe Geldes. Der
RegicrungSrath findet/ die Gelder liegen in der Kassa / die
Gemeinde Huttwyl sei im Unglück/ u. s. w. und da könne man ihr
die verlangte Summe zu 2 °/g auf 6 Jahre geben.

In der Diskussion/ welche eben nicht viel Interessantes
darbot/ und welche wir daher möglichst kurz zusammenfassen

wollen/ wird von verschiedenen Seiten gegen den Antrag
angebracht: es sei überhaupt nicht gut/ wen» die Regierung als
Gläubiger Gemeinden gegenüber stehe/ die Gemeinde Huttwyl
besitze übrigens ein großes Vermögen / das aber nicht gar gut
angewendet sei. Unter den aus den verlangten L. 22000
aufzuführenden Gebäuden befinde sich auch ein WirthShauS/ der
Staat aber könne doch zu solchen Zwecken nicht Geld hcrlcihen;
ferner ein KaufhauS/ was nicht der Fall wäre/ wenn Huttwyl
sich nicht stccö geweigert hätte / seinen Zoll dem Staate zu
verkaufen. Ferner wird angebracht/ daß/ nach dem großen
Brandunglück/ die Gemeinde Huttwyl in ihrer Mehrheit an den Ge-
melndSvcrsammUlngeil sich auf eine Weise benommen habe/ daß
sie eben nicht verdiene/ eine Begünstigung zu erhalten - indem
sie sich gegen die wohlthätigsten Maßnahmen und die bestgemeinten

Rathschläge der Regierung hinsichtlich deö Wiederaufbaus
des Städtchens widerspenstig erzeigt habe. ES sei auch zu vcr-
muthcn/ daß die Gemeinde Huttwyl ihr Begehren in der Hoffnung

gestellt habe/ von der Regierung die verlangte Summe zu
I?i> oder 2 Hg zu erhalten/ unterdessen aber ihr eigenes beträchtliches

Vermögen sich zu 4 Hg verzinsen zulassen. Wenn man unter
so bewandten Umständen die Gemeinde Huttwyl auf solche Weise
begünstige/ so könnten dann andere Gemeinden das nehmliche
verlangen/ waS aber der Staat unmöglich zugeben dürfe.

Während auS obcngenanntcn Gründen einige Mitglieder
auf gänzliche Abweisung der Gemeinde antrugen/ wollten andere
unter gewissen Bcdlngungcn dem Begehren entsprechen. ES wurde
nämlich vorgeschlagen/ nicht bloß auf 6 Jahre zu 2?g, sondern
auf io Jahre zu tj'g das verlangte Anleihen zu gestalte»/ sofern
die Gemeinde Huttwyl ihre vorhabenden Bauten nach den sehr
zweckmäßigen Vorschriften deö BaudepartementS machen wolle;
von anderer Seite wird vorgeschlagen / die L. 26000 zu 4?g
hinzulcihen. Noch von anderer Seite will man inö Begehren
einwilligen / aber nicht sowohl zu Gunsten der Burgerschaft von
Hurrwyl als Korporation / als vielmehr einzig zu Gunsten aller
derjenigen Brandbeschädigten/ welche nicht im Stande seien/
ihre Häuser wieder aufzubauen. Endlich wird noch alS Bedingung

vorgeschlagen/ daß daö StadthauS/ welches / wie die Rede
gehe/ aus Holz gebaut werden solle/ aus Stein aufgeführt werde.

Zu Gunsten der Gemeinde Huttwyl und ihres Begehrens
wird angebracht/ wie die Gemeinde von großem Unglück
heimgesucht worden / und daß ihr GemcindSvermögen gegenwärtig

wohl nur ein eingebildetes genannt werden könne, indem gerade
die OrtSbürgcr selbst dasselbe schuldig seien. Nun, da der ganze
Ort verbrannt sei, wäre es hart für diese Leute, wenn ihnen
die Gemeinde die hingclichenen Kapitalien plötzlich auskünden
würde. Sähe sich die Gemeinde dazu gezwungen, so könnten
da gar leicht die obwaltenden Mißhelligkeiten ins Spiel kommen,
und cS möchte dann vorzüglich den in Ungunst stehenden Schuld,
ncrn aufgekündet werden. Diesem könne durch Gewährung
des Ansuchens zuvorgekommen werden. ES liege übrigens im
Interesse selbst dcS Allgemeinen, daß die in Asche und Schutt
liegenden Gebäude so schnell als möglich wieder hergestellt wer-
den. Was das Wirthshaus betreffe, so sei darunter das Stadt-
Haus gemeint / und cS sei ja sast in allen kleinern Städten des
KantonS üblich, daß mit dem StadtrathhauS zugleich ein WirthS-
rccht verbunden sei ; dieß könne also hier nicht in Betracht kommen.
Zudem befinde sich unter den aufzubauenden Gebäuden auch
daS Schulhaus und Pfarrhaus. Auch Burgdorf habe vor
mehreren Jahren, obgleich reicher und nicht in Unglück wie Huttwyl/
eine ähnliche Begünstigung von Seite der damaligen Regierung
erhalten, und wenn der Staat im Falle sei, Geld, das sonst

vielleicht unfruchtbar liegen bliebe, zu 2 Hg an Zins zu geben,
so sei das immerhin zweckmäßig; hingegen zu 4 Hg würde die
Gemeinde allenthalben Geld finden. Freilich habe sich die
Gemeinde störrisch benommen, aber die große Mehrheit derselben,
sei von einzelnen Personen irre geführt worden u. s. w.
WaS denn den Zoll von Huttwyl betreffe, so werde jedenfalls bald
dem Großen Rathe angetragen werden, alle innern Zölle
abzuschaffen, da denn nicht nur Huttwyl, sondern auch andere Städte
u. s. w. die ihrigen dem Staate nicht nach einer willkürlichen
Schätzung, sondern nach dem wahren Werthe abtreten müßte«.
Wollte man der Gemeinde in Betreff ihrer Bauten Bedingungen
vorschreiben, so müßte sich ja daselbst die Mehrheit der Minderheit

fügen, und die ganze Gemeinde wäre damit gestraft, indem
sie in ihrem freien Wille» beschränkt würde u. s. w.

Mlt Mehrheit gegen 21 Stimmen wurde dem Antrage des

RegierungSrathS beigepflichtet.

^ Vortrag deS FinanzdepartemenlS über daS Begehren einiger
Gemeinden des Amtsbezirks Büren um Abschaffung der
Schuldigkeiten deö PstuggeldeS, FntterhaberS und PsiugkornS.

Wegen vorgerückter Zeit, und da dieser Gegenstand eine

lange Diskussion veranlassen dürfte, wird, obgleich Hr. Jäggi
von Lcuzigcn auf unverweilte Behandlung drang, dieselbe mit
Mehrheit gegen 23 Stimmen für einstweilen verschoben.

Auf die daherigeu Vorträge der Justizsektion wird ein Ehe-
hindernißdiSpcnsarionöbcgehreu dcS Hrn. Joh. Sterchi von Un-
terseen durch Handmehr abgewiesen, hingegen dasjenige des

Stephan Better mit 76 gegen 10 Stimmen genehmigt.

Auf den Vortrag des MilitärdepartementS wird das Pen-
sionSgcsuch dcS Hrn. Majors Hoffmann durchS Handmehr abge-
wiesen, hingegen wird auf Antrag deö ErzichungSdepartcmentS
demjenigen des Hrn. Schreiblehrers Cramer mit 66 gegen 2s
Stimmen entsprochen.

Schluß der Sitzung um 2'ch Uhr.

Sechste Sitzung.

Samstag, den 4. Juli is26.
(Vormittags um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Meßmer.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung deö Pro.
tokollS zeigt der Hr. Vicelandammann folgende eingelangte Vor,
stellungen, Zuschriften u. s. w. an:



j) Vorstellung von to Gemeinden des Amtsbezirks Aarberg
fur Abschaffung der Herrschaftsfuhren.

2) Vorstellung der Gemeinde SigriSwyl für Aufhebung ihres
Statutarrechteö.

Z) Schreiben des Hrn. OberrichtcrS BitziuS, worin derselbe
wegen überhäufter Amtsgcschäftc seinen Austritt aus dem
Großen Rathe erklärt.

t) Zuschrift deS Hrn. v. Sinner, worin derselbe zwar die auf
ihn gefallene Wahl eines Kommandanten des Arlilleriekorps
annimmt, aber den Titel eines Oberstlieutenants aus person,
lichen Rücksichten und wegen deS Verhältnisses der Arril.
lerie zu andern Waffen ablehnt.

s) Mahnung der Gemeinde Kirchberg in Betreff der unter
der Hauptstraße durchgehenden Brunnleitungen.

6) Anzug des Hrn. alt-LandammannS Fellenberg.

Die Schlüsse dieses 8Folioscircn haltenden AnzugcS gehen

dahin: t) daß der Große Rath eine das Bcrncrvolk gegen die
Wiederholung der eingetretenen Fehlgriffe schützende feierliche
Erklärung erlasse, in dem Sinne, daß das Bernervolk alle Groß,
lhuereien und Schmähungen gegen fremde Mächte und ihre
Gesandten verabscheue, daß sein höchstes Nationalurtheil diejcni-
gen als TollhäuSler halten müßte, welche fremde Abenteurer
herbeirufen und deren Planen gegen fremde Staaten unterstützen

wollten, und daß das Volk jede Bewerbung um Hofgunst
und um Herkunft fremder Gesandten höchlich verwerfe.

2) Daß eine Revision beschlossen werde

». deS GroßrathSreglementS,
K. einiger Artikel des neuen Schulgesetzes,

der auf Preßvergehen bezüglichen Verordnungen,
<l. der auf die Petitionen bezüglichen Anordnungen,

der Stellung der Beamteten, die vermittelst einer würdigen
Gercchtigkcitspflegc gegen willkührliche Abberufung zu
schützen sind.

z) daß der entschiedene Widerwille gegen alle Anzüglichkeiten
im GroßrachSkreisc ausgesprochen und auf jede Weise darauf
ausgegangen werde, Versöhnung zwischen den verschiedenen Par-
men anzubahnen.

Tagesordnung.
Wahl eines Mitgliedes des RegierungSrathS au die Stelle

deS aus demselben ausgetretenen Hrn. ait-RegicrungSrathö Carl
Schnell.

Von 17s Stimmen erhalten.
>m tstcn Skrutinium:

Herr Rcgierungsstatthaltcr Langet 48 Stimmen.
-- Gerichtspräsident Bigler 21

„ alt-Landammann Meßmer 2t
Regierungsstatthalter Srockmar 19 -,

-> alt-Landammann Simon t4
-- Gerichtspräsident Leib und Gut to „
-, -> Romang to „
-, RegierungSftatthalter Mühlcmauu 9

u. s. w.

Der Statthalter deö LandammannS, Hr. Iäggi von Leuzi.
gen, übernimmt während des Austritts des in der Wahl be-

kindlichen Hrn. VicelandammannS das Präsidium.

Im 2len Skrutinium erhalten:
Herr Langel 79 Stimmen.

>, Bigler -U

» Meßmer. 4i
„ Stockmar tt „

Im 3ten Skrutinium erhalten:
Herr Langet 87 Stimmen.

-, Bigler 40

-, Meßmer.... 43

Im Uen Skrutinium erhalten:
Herr Langel ito Stimmen.

» Meßmer 57 „

Durch absolutes Stimmenmehr ist also zu einem Mitgliede
deS Regierungsraths ernannt:

Herr RegierungSstatthaltcr Langel zu Courtclary.
Der Präsidentcnstuhl wird wieder vom Hrn. Vicclandam.

mann Meßmer eingenommen.

Vortrag deS RegierungSrathS über den Grenz st reit
zwischen den Kantonen Bern und Freiburg.

Tscharncr, alc-Schultheiß. Dieser Vortrag geht dahin,
daß der Große Rath einen Vertrag genehmigen möchte, welcher
nach dem Dafürhalten des RegicrungöralheS geeignet ist, einen
seit Jahrhunderten zwischen beiden Kantonen bestandenen Streit
in Betreff der Marchung auf dem großen Moose bei Murten
und JnS auszugleichen. Die beiderseitigen Regierungen hatten
früher großen Werth darauf gesetzt, ihre Grenzen soweit als
möglich auszudehnen, obgleich wegen der Beschaffenheit deS dor.
tigen Bodens weder der eine noch der andere Theil einigen
Nutzen davon hatte. AlS es nun in den letzten Zeiten darum
zu thun war, das große Werk der Entsumpfung des Seclan.
deö anzubahnen, so zeigte eS sich, daß daran gar nicht zu den.
ken sei, wenn man sich nicht namentlich mit Freiburg über je.
nen Streit verständige. Alle bisher schon unter der alten Rc.
gierung veranstalteten Konferenzen hatten zu keinem Ziele gc.
führt; und von der gegenwärtigen Regierung wurde die Sache
neuerdings betrieben, und man konnte sich auf einer Konferenz,
an welcher hiesigerseitö die Herren RcgierungSräthe Tscharner
und Kohler theilnahmen, endlich vereinigen. Als dem Regie.
rungSrathe über diese Konferenz rapportirt wurde, wollte
derselbe nicht sowohl auf die früherhm behaupteten Rechte Rück-
sicht nehmen, als vielmehr auf die Wichtigkeit, daß alles
weggeräumt werde, was obengenanntem großen Nationalunterneh.
men im Wege stehen könnte. Der Große Rath von Freiburg
würde damals sogleich den Vertrag genehmigt haben, wenn da-
selbst nicht zufälligerweise eine dem Gegenstand an und für sich
fremde Sache herbeigezogen worden wäre, nämlich die Bcdin-
gung, daß Bern sich entschließe eine Straße zwischen Murten
und JnS zu bauen. Diese Straße ist nun von Ihnen, Tit.,
beschlossen worden, woraufhin der Große Rath von Freiburg
seinerseits dem Vertrage seinen Beifall geschenkt hat. Es steht
nun zu erwarten, daß auch der Große Rath von Bern die Ge.
nchmiguiig werde auösprcchen wollen.

Die Genehmigung wird ohne fernere Diskussion durch's
Handmehr ertheilt.

Vortrag deS NcgicrungSratheS nebst Bericht deS Hrn. Für.
sprcchS Blösch über Einrheilung der wegen Tarifüberfordc-
rungen des alt.AmtschrciberS Stettler ausgefällten
Urtheile.

DurchS Handmehr wird ohne alle Diskussion beschlossen,
dieser Bericht sammt allen Akten solle zur Einsicht der Mitglie.
der des Großen Rathes m die StaatSkanzlei gelegt werden.

Während die Stimmzedel für die Wahl eines Sechs,
zehnerö ausgetheilt, gesammelt und geprüft werden, läßt der
Hr. Vicelandammanu folgende Geschäfte behandeln:

Vortrag der Iustizsektion über ein Ehehindernißdispensa.
tionSbegchren deö Ioh. Schüppach.

Abstimmung durch Ballotirung:
Für Willfahr 80 Stimmen.

« Abschlag t2

Vortrag der Polizeisektion über das NaturalisalionSbegch-
rcn des A. I. Aucr aus dem Kanton Schaffhausen, Schreiner.
mcisterS in Bern, dem daö Bürgerrecht der Gemeinde Walten-
wvl zugesichert ist.

Abstimmung durch Ballotirung:
Für Willfahr 73 Stimmen.

Abschlag s -,
5Ü



M» wendet sich der so eben erst wieder hercingetrekenc Hr.
Langet in ungefähr folgenden Worten an die Versammlung:

Indem ich denjenigen verehrten Herren Kollegen/ weiche
mir durch die Wahl zu einem Mitgliede deS NegicrnngöratheS
einen so großen Beweis ihres Zutrauens gegeben haben-/ meine
Anerkennung hiemit bezeuge/ kann ich Ihnen nicht verhehle»/
Tit./ wie sehr ich fühle/ daß ich der mir anvertrauten Aufgabe
nicht gewachsen bin/ namentlich wegen meiner geringen Kenntniß

der dcntschen Sprache. Sollte eS mir jedoch gelinge» / durch
Vaterlandsliebe und unausgesetzte Anstrengung das Wohl meines
Landes zu befördern und so meine unzureichenden Fähigkeiten
zu ersetzen/ so würde ich mich dann glücklich schätzen/ das
ehrenvolle Amt angenommen zu habe»/ zu welchem mich jetzt das
Vertrauen des Großen NatheS beruft. Ich folge diesem Ruft/
Tit./ und bin berett den Eid zu leisten.

Nach ersolgter Beeidigung des Hrn. RcgierungSrathö Langet

wird die Wahl eines Mitgliedes der Justizsektion an
die Stelle des Hrn. Bröne nnd diejenige eines dritten Suppléante»

vorgenommen.
Vom Rcgierungsrathe vorgeschlagen sind für die Stelle eines

Mitgliedes-
t) Herr Großrath Stcnler und

2) „ Alexander Hermann;
und für die Stelle eines Suppleanren:

t) Der Zurückgebliebene und
2) Herr Prokurator Ludwig Fischer.

Im ersten Skrutinium wird mit 5l Stimmen zum Mitgliede
ernannt Hr. Stettler/ und zum Suppléante» ebenfalls m
ersten Skrutinium und mit 51 Stimmen Hr. Advokat Bille.

Der Herr Vicelandammann zeigt das Resultat der Sechs-
zehnerwähl an.

Da kein absolutes Mehr herausgekommen ist/ so wird zur
Ballotirung geschritten.

Erwählt wird Hr. Großrath Jucker mit 58 gegen 45 Stimme»/

welche auf Hrn. Großrath M m stutz fielen.
Herr Jucker leistet als SechSzehner sogleich den Eid.

Wahl eines Mitglieds in daS diplomatische
Departement.

Vom Negiernngsralhe vorgeschlagen sind die Herren Ncgie-
rungSräthe Langet und v. Jenucr.

Von r>3 Stimmen erhalten:
.Herr Regierungsrath v. Jenner 32 Stimmen.

„ „ Langet 76 „
Ernannt ist somit Herr RegierungSrath Langet.

Wahl eines Mitgliedes in'ö Finanzdcpartement.
Vom RegicrungSrathe sind vorgeschlagen die Herren Negie-

ningSräthe Langet nnd Koch.
Von kt5 Stimmen erhalten:

Herr RegierungSrath Langet 77 Stimmen.

„ „ „ Koch 33 z,

Ernannt ist Herr RegierungSrath Langet.

Auf daS Begehren des Herrn Präsidenten des Finanzdepartements

wird sogleich auch zur Wahl eines Vicepräsidcnten
dieses Departements geschritten.

Von tt» Stimmen fallen auf Herrn RegierungSrath Köhler
so und auf Herrn RegierungSrath Langcl 2s.

Wahl eines Mitgliedes in'ö Bau département.
Von t23 Stimmen erhalten:

Herr Lmhardc 79 Stimmen.

-, Häberli k2 „
„ Jscnschmid tt „
Ernannt ist Herr Lnthardt.

Wahl eines Mitgliedes in die Dotations kommission
(durch offenes Stimmcnmehr.)

Vorgeschlagen werden:
Herr RegierungSrath Kohler und

„ alt-NegierungSrath Karl Schnell.
Ersterer wird mit 79 gegen 33 ernannt.

ErheblichkeitSfrage über den neulich verlesenen Anzug des
Hrn. AmtschreibcrS Buhler in Betreff deS Gesetzes über
den Administrativprozeß und einer konsequentem Durchführung
des Grundsatzes der Gewaltentrcnnung dabei.

B ühle r. DaS Gesetz räumt der Negierung daS Recht ein,
über alle Streitfälle wegen öffentlichen Leistungen abzusprechen/
so daß sie also in Fall kömmt- einen Proceß gegen einen
Beamten anzuheben und nachher selbst darüber zu entscheiden.
Daß die Regierung ihre Beamten beaufsichtiget und zurechtweist
oder auch wohl von ihren Stellen entferne/ ist ganz recht/ aber
andere Strafen können nicht ihr/ sondern höchstens dem Gerichte
zustehen. Dieser Anzug enthält nun nichts anderes / als den
Antrag / daß der verfassungsmäßige Grundsatz der Gewalten-
trcnnung hier angewendet werde.

Tscharner/ alt-Schulthciß. Dieser Gegenstand ist zwar
sehr wichtig/ aber auch sehr schwierig/ und die RechtSgelchrten
sind hierüber'selbst verschiedener Meinung. Unsere Administra-
tivproceßform war da vor dem Civilprocesse/ daher mag eS

allerdings der Fall sein/ daß in jener Vorschriften enthalten
sind / die weder mit dieser noch mit unserer neuen Verfassung
ganz übereinstimmen. Somit kann ich gerne dazu helfen/ daß
der Anzug erheblich erklärt und dem RegierungSrath der Auf-
trag gegeben werde/ die Sache zu untersuchen und dann nachher
Rapport abzustatten.

Hierauf wird der Anzug durchö Handmehr für erheblich
erklärt.

Durch'S Handmehr wird ferner beschlossen/ daß das Protokoll
dieser letzten Sitzung der Sommersession durch den Hrn. Vicc-
schultheißen Tscharner und den Hrn. Vicelandammann geprüft
und genehmigt werden soll.

Endlich wird nachträglich durchS Handmehr dem Antrage
des Hrn. alt-Schultheiß Tscharner beigestimmt/ daß nämlich der
RegierungSrath wie gewöhnlich/ so auch für jetzt autorisirt sein
solle/ während der Abwesenheit des Großen Rathes den Herren
Gesandten deS Standes Bern für unwichtigere/ laufende
Geschäfte die nöthigen Instruktionen zu ertheilen.

Der Hr. Vicelandammann Meß m er schließt nun die dieß-
jährige Sommcrsttzung des Großen NathS mit folgender Anrede:

„Tit. Außer der TagsatznngSinstruktion nnd den heutigen
Wahlen haben Sie in der kurzen Zeit Ihres Beisammenseins
38 verschiedene Geschäfte beseitigt. Wenn man einen Blick
auf dieselben thut/ so wird man sehe» / daß wir unsere Zeit
wohl benutzt haben. Mögen alle unsere diesmaligen Beschlüsse/

namentlich das Dekret über Errichtung von Filialfpitälcr»/
zum Wvhle deS Landes gereichen! Wenn auch Berichte von
Verheerungen/ welche verschiedene Gegenden unseres Landes im
Lauft dieses SommerS betroffen habe»/ eingekommen sind/ so

sind dennoch im Ganzen alle Anzeichen eines fruchtbaren Jahres
vorhanden. Ich schließe daher mit dem Wunsche / daß die

göttliche Vorsehung über die Früchte der Felder und Accker

wachen möge.

Ich erkläre/ Tit./ die diesjährige Sommer-
fitznng des Großen RathS der Republik Bern für
geschlossen.

Schluß der Sitzung um 2 Uhr.
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